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OECD: Aktualisierung des Leitfadens zu Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie auf Doppelbesteuerungsabkommen 

Die OECD hatte im April 2020 eine erste Analyse der Auswirkungen der COVID-

19-Krise auf Doppelbesteuerungsabkommen veröffentlicht (vgl. TAX WEEKLY 

# 13/2020).  

Am 21.01.2021 wurde nunmehr eine Aktualisierung des Leitfadens zu Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie auf Doppelbesteuerungsabkommen veröffent-

licht. 

 

EU-Kommission: Konsultation zur Einführung einer EU-Digitalabgabe 

Die EU-Kommission hat eine öffentliche Konsultation zur Einführung einer Digi-

talabgabe in der EU eingeleitet. Die Konsultation richtet sich aufgrund ihres Re-

gelungsgegenstandes insbesondere an die digitale Wirtschaft. Aber auch für tra-

ditionelle Unternehmen können sich durch die Einführung einer solchen Steuer 

weitreichende Auswirkungen ergeben. Eine Teilnahme ist durch das Ausfüllen ei-

nes Online-Fragebogens bis zum 12.04.2021 zugelassen. Interessant ist auch 

das Impact Assessment, in welchem die steuerlichen Ideen der EU-Kommission 

und ihre möglichen (volks)wirtschaftlichen Auswirkungen dargelegt sind. Um sich 

einen ersten Eindruck zu verschaffen, kann hier Online-Fragebogen auch als 

PDF-Datei eingesehen werden. 

Damit hält die EU-Kommission an der Behauptung fest, dass die Besteuerung 

der digitalen Wirtschaft aktuell nicht fair ausgestaltet sei. Sie wiederholt daher 

auch grundsätzlich ihre Unterstützung des OECD-Projekts zu Säule 1 und Säu-

le 2. Die EU-Digitalabgabe könnte allerdings als Ergänzung der OECD-

Regelungen eingeführt werden, bspw. für kleinere Unternehmen, die unterhalb 

der Schwelle von 750 Mio. Euro Gruppenumsatz von Säule 1 liegen oder für wei-

tere digitale Geschäftsmodelle, die von Säule 1 nicht erfasst werden. Außerdem 

wolle die EU-Kommission im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen auf 

OECD-Ebene bis Mitte des Jahres 2021 einen entsprechenden Legislativvor-

schlag vorlegen können, da sie aufgrund ihrer politischen Prioritäten und des Ei-

genmittelbeschlusses des vergangenen Jahres hohe Schuldenlasten zurückzah-

len müsse. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten hatten die 

EU-Kommission im letzten Jahr aufgefordert, zur Erschließung zusätzlicher Ei-

genmittel für den Haushalt der EU im ersten Halbjahr 2021 Vorschläge für ein 

CO2-Grenzausgleichssystem, eine Plastikabgabe und für eine Digitalabgabe vor-

zulegen, die bis spätestens zum 01.01.2023 einzuführen sind.  

Die Ergebnisse der Konsultation sollen in einen Richtlinienvorschlag einfließen, 

den die EU-Kommission bereits für Juni 2021 angekündigt hat. 
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Bundestag: Gesetzentwurf zur Verlängerung der Aussetzung der Insol-

venzantragspflicht und des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte 

Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen 

Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 

Am 28.01.2021 hat der Bundestag den Gesetzentwurf zur Verlängerung der Aus-

setzung der Insolvenzantragspflicht und des Anfechtungsschutzes für pandemie-

bedingte Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in bera-

tenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 in 

der Fassung der Beschlussempfehlung seines Finanzausschusses beschlossen.  

Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist 

nach § 149 Abs. 3 der AO für den Besteuerungszeitraum 2019 wird um sechs 

Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anordnung nach § 149 Abs. 4 

AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die – regulär 15-monatige – zinsfreie Karenz-

zeit des § 233a Abs. 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um sechs 

Monate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungs-

zinsen. 

Gegenüber dem von den Koalitionsfraktionen (CDU/CSU und SPD) ins Gesetz-

gebungsverfahren eingebrachten ursprünglichen Gesetzentwurf (vgl. TAX 

WEEKLY # 2/2021) hat der Bundestag folgende Ergänzungen aufgenommen: 

 Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlängerung der Steuererklärungsfrist in 

beratenen Fällen (vgl. § 149 Abs. 3 AO) bis zum 31.08.2021 wird im Grund-

satz auch auf beratene Land- und Forstwirte erstreckt, die ihren Gewinn nach 

einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln (§ 149 Abs. 2 

S. 2 AO). In diesen Fällen wird die Erklärungsfrist allerdings nur um fünf Mo-

nate verlängert. Auf Grund der fünfmonatigen Verlängerung der Erklärungsfrist 

wird auch die 23-monatige zinsfreie Karenzzeit des § 233a Abs. 2 S. 2 AO für 

den Besteuerungszeitraum 2019 um fünf Monate verlängert.  

Außerdem sind im neuen Art. 1 Änderungen am COVID-19 Insolvenzausset-

zungsgesetz (COVInsAG) vorgesehen: 

 Die Insolvenzantragspflicht soll bis zum 30.04.2021 für Unternehmen ausge-

setzt werden, die staatliche Hilfeleistungen aus den zur Abmilderung der wirt-

schaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie aufgelegten Hilfsprogrammen 

erwarten können. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Anträge im Zeit-

raum vom 01.11.2020 bis zum 28.02.2021 gestellt sind. Soweit in diesem Zeit-

raum aus rechtlichen, insbesondere beihilferechtlichen oder tatsächlichen, 

insbesondere IT-technischen Gründen noch keine Anträge gestellt werden 

konnten, soll die Insolvenzantragspflicht auch für Unternehmen ausgesetzt 

werden, welche nach den Bedingungen des Programms in den Kreis der An-

tragsberechtigten fallen. Ausgenommen bleiben dem Zweck der Regelung 

entsprechend solche Fälle, in denen offensichtlich keine Aussicht auf die Ge-

währung der Hilfe besteht oder in denen die Auszahlung nichts an der Insol-

venzreife ändern könnte. 

 Verlängerung des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen: 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 COVInsAG gelten die bis zum 31.03.2022 geleisteten 
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Zahlungen auf Forderungen aufgrund von Stundungen, die bis zum 

28.02.2021 gewährt worden sind, als nicht gläubigerbenachteiligend, soweit 

gegenüber dem Schuldner ein Insolvenzverfahren zum Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieser Regelung noch nicht eröffnet worden ist. Mit einer Stundung 

geht regelmäßig auch eine ratierliche Zahlungsvereinbarung einher, die über 

einen längeren Zeitraum gewährt wird und ebenfalls von der Regelung um-

fasst wird. 

Aufgrund der Einbringung des Gesetzentwurfs durch die Koalitionsfraktionen im 

Bundestag anstelle einer Einbringung durch die Bundesregierung wird nur ein 

Durchgang im Bundesrat erforderlich sein. Der Bundesrat soll dem Gesetz am 

12.02.2021 zustimmen. 

Hinsichtlich der Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und 

des Anfechtungsschutzes ist ein rückwirkendes Inkrafttreten zum 01.02.2021 

bzw. 01.01.2021 vorgesehen. 

 

BMF: Versicherungsteuer – Steuerbefreiung von Personenversicherungen 

im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 VersStG 

Das reformierte Versicherungsteuergesetz (vgl. TAX WEEKLY # 20/2020), das 

seit dem 10.12.2020 in Kraft ist, wurde nunmehr ungewöhnlich schnell durch ein 

BMF-Schreiben für den Bereich der Personenversicherungen ergänzt (BMF-

Schreiben vom 27.01.2021). Dies ist wichtig, denn in diesem Bereich brauchen 

die Versicherungsunternehmen zeitlichen Vorlauf, um die hier überwiegend erst 

2022 wirksam werden Änderungen systemhaft und vertraglich abbilden zu kön-

nen  

Das Schreiben konkretisiert die gesetzlichen Regelungen mit vielen Beispielen 

und versucht dadurch darzulegen, wann nach Auffassung der Finanzverwaltung 

Personenversicherungen, durch die im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, 

der Berufs- oder der Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit, 

Ansprüche auf Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen begründet werden, 

weiterhin von der Steuer befreit sind. Dies ist nur dann der Fall, wenn diese An-

sprüche der Versorgung der natürlichen Person, bei der sich das versicherte Ri-

siko realisiert (Risikoperson), oder der Versorgung von deren nahen Angehörigen 

im Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) oder von deren Angehörigen 

im Sinne des § 15 AO dienen. 

Gegenüber dem bereits im Oktober erstellten Entwurf hat sich der Umfang des 

Schreibens von 12 auf 18 Seiten erhöht. Dies allein zeigt bereits die Komplexität 

der Neuregelungen in der Praxis auf. 

Inhaltlich werden Begrifflichkeiten und Tatbestandsmerkmale aus dem Gesetz 

versicherungsteuerlich eigenständig definiert. Beispielhaft genannt sei das Wort 

„Vertragsschluss“. Hier wird dann auch definiert, wann Vertragsänderungen als 

Vertragsschluss anzusehen sind.  

Für die Versicherer dürfte jedoch, vor allem mit Blick auf den zu erwartenden 

Verwaltungsaufwand und eventuelle Kontrollerfordernisse hinsichtlich der Frage, 
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ob die Umstände, die zur Steuerbefreiung geführt haben, weiterhin vorliegen, ei-

ne diesbezügliche Passage am Ende des Schreiben wichtig sein (Tz. 57 f.). Da-

nach ist für die versicherungsteuerliche Beurteilung des Versicherers, ob der 

Versicherungsvertrag die Voraussetzungen der Steuerbefreiung erfüllt, der Zeit-

punkt des Vertragsschlusses entscheidend. Die Beurteilung ist anhand der auf 

den Angaben des Versicherungsnehmers beruhenden Vereinbarungen vorzu-

nehmen.  

Ist der Versicherungsvertrag nach den geltenden steuerlichen Kriterien im Zeit-

punkt des Vertragsschlusses als steuerbefreit zu beurteilen, ist der Versicherer 

nicht verpflichtet, laufend das Fortbestehen der die Steuerbefreiung begründen-

den Kriterien zu überprüfen. Vielmehr darf er die bei Vertragsschluss vorgenom-

mene Beurteilung, ohne insbesondere steuerstrafrechtliche Konsequenzen be-

fürchten zu müssen, seiner steuerrechtlichen Behandlung solange zu Grunde le-

gen, bis er Kenntnis von Umständen erlangt, die zu einer abweichenden steuer-

rechtlichen Beurteilung führen. 

Da das BMF-Schreiben bei weitem nicht alle praktischen Fälle abdecken wird, ist 

davon auszugehen, dass weitere Ergänzungen des Schreibens oder ein FAQ fol-

gen werden. 

Wichtig ist abschließend darauf hinzuweisen, dass ausdrücklich klargestellt wird, 

dass Versicherungen, durch die Ansprüche auf Kapital-, Renten- oder sonstige 

Leistungen im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters begründet werden, 

unabhängig davon, wem die Versicherungsleistung zustehen soll, nach wie vor 

generell versicherungsteuerfrei sind (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG). 

Hierunter fallen die klassischen Lebensversicherungen, die den Tod absichern. 

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Verlängerung der gewerbesteuerli-

chen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus 

Zur Vermeidung unbilliger Härten hatte die Finanzverwaltung mit BMF-

Schreiben vom 22.12.2020 zunächst nur bezogen auf die von den Landesfi-

nanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern die Maßnahmen 

zum liquiditätsschonenden Steuervollzug für Steuerpflichtige verlängert, die 

nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich von der 

Corona-Pandemie betroffen sind (vgl. TAX WEEKLY # 01/2021). 

Mit gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 

25.01.2021 zu gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der 

Auswirkungen des Coronavirus bei der Festsetzung des Gewerbesteuer-

messbetrags für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 S. 3 GewStG) 

wird nun auch diese Regelung für entsprechende Anträge bis zum 

31.12.2021 verlängert. Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewer-

besteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist die betref-

fende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-

Vorauszahlungen gebunden (§ 19 Abs. 3 S. 4 GewStG). 
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Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt bezogen auf die Gewerbe-

steuer auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang mit Auswirkun-

gen des Coronavirus, dass diese an die Gemeinden und nur dann an das zu-

ständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der 

Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist (§ 1 GewStG 

und R 1.6 Abs. 1 GewStR). 

 

Länderfinanzverwaltungen: Herabsetzung der Umsatzsteuer-

Sondervorauszahlung  

Um die durch die Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen finanziell best-

möglich zu unterstützen, sehen diverse Länderfinanzverwaltungen die Möglich-

keit vor, die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen für das Kalenderjahr 2021 

herabzusetzen sowie bereits geleistete Zahlungen ggf. auch vollständig erstattet 

zu bekommen. 

Die Entrichtung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ist Voraussetzung für 

die Gewährung einer Dauerfristverlängerung gem. § 46 UStDV für die Abgabe 

der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und die Entrichtung der Steuerzahllast durch 

den Steuerpflichtigen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen diese Herabsetzungs- bzw. Erstattungsmöglich-

keiten nicht in allen Bundesländern umgesetzt worden zu sein. Diverse Länderfi-

nanzverwaltung, u.a. der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Branden-

burg und Nordrhein-Westfalen haben jedoch bereits entsprechende Informatio-

nen zur Antragstellung auf deren Internetseiten bereitgestellt.  

Allgemeingültig ist in diesen Verfahren, dass die Herabsetzung bzw. Erstattung 

der Sondervorauszahlung eine entsprechende Antragstellung seitens des Steu-

erpflichtigen bis zum 31.03.2021 voraussetzt. Grundlegende Voraussetzung ist 

jedoch, dass der Steuerpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich wirtschaftlich 

negativ von der aktuellen Corona-Krise betroffen ist.  

Derzeit fehlt eine bundeseinheitliche Regelung durch das BMF, so dass gerade 

für den Aspekt der Darlegung der Betroffenheit sowie deren Überprüfung durch 

die Finanzbehörden unterschiedliche Anforderungen in den jeweiligen Bundes-

ländern gelten können. Inwiefern es zu einer Handlungsvorgabe durch das BMF 

kommen wird, ist derzeit – auch wenn dies objektiv geboten scheint – unklar. 

Ausweislich der Pressemitteilung des Ministeriums der Finanzen von Rheinland-

Pfalz vom 26.01.2021 scheint jedenfalls eine Aktualisierung des allgemeinen 

Fragenkataloges des BMF, FAQ „Corona“ (Steuern), geplant zu sein. 

 

BFH: Gemeinnützigkeit und politische Betätigung  

Einflussnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung ist kein ei-

genständiger gemeinnütziger Zweck i.S. von § 52 AO. Dies hat der BFH mit Be-

schluss vom 10.12.2020 (V R 14/20) im zweiten Rechtgang als Folgeentschei-

dung zum sog. attac-Urteil (BFH-Urteil vom 10.01.2019, V R 60/17) entschieden. 
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Nach dem BFH-Urteil vom 10.01.2019 ist die Verfolgung politischer Zwecke nach 

Maßgabe der steuerrechtlichen Regelungen nicht gemeinnützig. Mit den in die-

sem Verfahren streitigen Kampagnen und weiteren Tätigkeiten, die unter dem 

Namensbestandteil "A" des Klägers ausgeübt wurden, erfüllte dieser keinen nach 

§ 52 AO steuerbegünstigten Zweck. Allerdings hatte der BFH die Sache an das 

Finanzgericht zur Klärung zurückverwiesen, ob die unter dem Namensbestandteil 

des Klägers durchgeführten Kampagnen und sonstigen Aktionen dem Kläger als 

Träger des so bezeichneten Netzwerks auch tatsächlich zuzurechnen sind. 

Dies hat das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang bejaht und die Klage abge-

wiesen. Die hiergegen eingelegte Revision hatte nun keinen Erfolg. In seiner Ent-

scheidung verweist der BFH zunächst auf die aus § 126 Abs. 5 FGO folgende 

Bindungswirkung des in dieser Sache bereits ergangenen BFH-Urteils für den 

zweiten Rechtsgang. 

Ergänzend weist der BFH darauf hin, dass eine gemeinnützige Körperschaft un-

ter Inanspruchnahme der steuerrechtlichen Förderung der Gemeinnützigkeit auf 

die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung nur Einfluss nehmen 

kann, wenn dies der Verfolgung eines der in § 52 Abs. 2 AO genannten Zwecke 

dient. In diesen Grenzen sieht der BFH den vom Kläger verfassungsrechtlich ab-

geleiteten Teilhabeanspruch an der politischen Willensbildung als gewahrt an. 

Eine Erweiterung des Begriffs der politischen Bildung in der Weise, dass sich hie-

raus die eigenständige steuerrechtliche Förderung einer Einflussnahme auf die 

politische Willensbildung in frei gewählten Politikfeldern ergibt, lehnt der BFH 

demgegenüber ab. § 52 Abs. 2 AO würde sonst faktisch um den dort nicht ange-

führten Zweck der Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffent-

liche Meinung ergänzt. 

 

BFH: Verfahrensrechtliche Umsetzung des § 6b EStG bei mitunternehmer-

bezogener Übertragung – Beitrittsaufforderung an das BMF 

Mit Beschluss vom 02.07.2020 (IV R 7/19) wird das BMF aufgefordert, dem Ver-

fahren, bei welchem über die verfahrensrechtlich vorgeschriebene Umsetzung 

einer mitunternehmerbezogenen Übertragung einer § 6b EStG Rücklage zu ent-

scheiden ist, beizutreten. Das BMF wird gebeten, dazu Stellung zu nehmen, in 

welcher Weise bei Übertragung eines Veräußerungsgewinns nach § 6b EStG auf 

anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten einer Personengesellschaft, an 

der der Veräußerer mitunternehmerisch beteiligt ist, nach den Vorgaben der AO 

die Entscheidung darüber getroffen werden muss, ob und ggf. wann und in wel-

cher Höhe die Voraussetzungen für eine Bildung der Rücklage nach § 6b Abs. 3 

EStG erfüllt sind, und ob und ggf. in welchem Umfang und auf welche Wirt-

schaftsgüter des Betriebsvermögens der Mitunternehmerschaft der in die Rück-

lage eingestellte Gewinn übertragen werden kann. 

Hierzu werden in dem Beschluss vom BFH im Grundsatz drei verschiedene Mög-

lichkeiten aufgezeigt:  
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Es sei zum einen denkbar, die bindende Entscheidung sowohl über die Berechti-

gung zur Rücklagenbildung als auch zur wirksamen Übertragung in den Veranla-

gungsverfahren für den Betrieb des Veräußerers zu treffen. Soll der Gewinn auf 

Wirtschaftsgüter einer Personengesellschaft übertragen werden, wären die Ein-

kommensteuerbescheide bzw. Gewinnfeststellungsbescheide im Jahr der Rück-

lagenbildung und im Jahr der freiwilligen oder wegen Fristablaufs zwingend not-

wendigen Auflösung der Rücklage Grundlagenbescheide für Feststellungsbe-

scheide über den Gewinn der Personengesellschaft. Die erforderlichen tatsächli-

chen Feststellungen in Bezug auf den Reinvestitionsbetrieb müsste sich das für 

den Veräußerungsbetrieb zuständige Finanzamt ggf. im Wege der Amtshilfe von 

dem für den Reinvestitionsbetrieb zuständigen Finanzamt beschaffen. Damit gin-

ge einher, dass Rechtsschutz ausschließlich gegen die Grundlagenbescheide 

begehrt werden könnte. 

Zum anderen sei aber auch denkbar, dass über die Berechtigung zur Rücklagen-

bildung und die freiwillige oder zwangsläufige Auflösung der Rücklage in Be-

scheiden betreffend den Veräußerungsbetrieb, über die Frage der Übertragung 

dem Grunde und der Höhe nach aber in Bescheiden für den Reinvestitionsbetrieb 

zu entscheiden ist. Dies hätte zur Folge, dass die Bescheide dann wechselbe-

züglich jeweils Grundlagen- und Folgebescheide sein könnten. Rechtsschutz wä-

re jeweils dort zu gewähren, wo die Wirkung eines Grundlagenbescheids eintrete. 

Schließlich wäre als dritte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass über die Bil-

dung der Rücklage und deren Übertragung sowohl in Verfahren betreffend den 

Veräußerungsbetrieb als auch in Verfahren betreffend den Reinvestitionsbetrieb 

eigenständig zu entscheiden ist. Die jeweiligen Bescheide stünden dann nicht in 

einem Verhältnis von Grundlagen- und Folgebescheid zueinander, was dazu füh-

ren könnte, dass sie sich ggf. materiell widersprechen könnten. Rechtsschutz 

könnte gegen jeden dieser Bescheide umfassend begehrt werden. Allerdings wä-

re keine Gewähr dafür geboten, dass widersprüchliche Ergebnisse vermieden 

würden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 22.01.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-484/19 20.01.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 49 AEUV – Niederlassungsfreiheit – 
Körperschaftsteuer – Besteuerung verbundener Unternehmen – Nationale 
Steuerregelung, die einer Gesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedstaat den Ab-
zug der an eine in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene, zu derselben 
Gruppe von Gesellschaften gehörende Gesellschaft gezahlten Zinsen verbietet, 
wenn ein erheblicher Steuervorteil erzielt wird 

C-288/19 20.01.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuern – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt – Art. 26 Abs. 1 
– Dienstleistungen gegen Entgelt gleichgestellte Umsätze – Art. 56 Abs. 2 – Bestim-
mung des steuerlichen Anknüpfungspunkts – Vermietung von Beförderungsmitteln – 
Überlassung von Fahrzeugen an Arbeitnehmer 

C-844/19 21.01.2021 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG 
– Art. 183 – Erstattung des Vorsteuerüberschusses – Verzinsung bei nachträglicher 
Erhöhung des Vorsteuerüberschusses oder nachträglicher Reduktion der Steuerschuld 
– Fehlen nationaler Umsetzungsmaßnahmen – Unmittelbare Anwendung einer Richtlinie 
– Analoge Anwendung einer nicht einschlägigen Richtlinie – Erstattungsrichtlinie (Richt-
linie 2008/9/EG) – Art. 27 – Unionsrechtskonforme Auslegung nationalen Rechts 

C-655/19 20.01.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 2 – Art. 9 – Begriffe ‚wirtschaftliche Tätigkeit‘ und ‚Steuerpflichtiger‘ 
– Umsätze, die auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus einem Gegenstand 
gerichtet sind – Erwerb von Immobilien durch einen Gläubiger in einem zur Beitreibung 
grundpfandrechtlich besicherter Darlehen eingeleiteten Zwangsvollstreckungsverfahren 
und Verkauf dieser Immobilien – Bloße Ausübung des Eigentumsrechts durch seinen 
Inhaber 

C-420/19 20.01.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2010/24/EU – Art. 16 – Beitreibung von 
Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen – 
Amtshilfe – Ersuchen um Sicherungsmaßnahmen – Richterliche Feststellung des ersu-
chenden Mitgliedstaats für die Zwecke der Durchführung von Sicherungsmaßnahmen – 
Zuständigkeit des Gerichts des ersuchten Mitgliedstaats für eine Prüfung und Neube-
wertung der Rechtfertigung dieser Maßnahmen – Grundsätze des gegenseitigen Ver-
trauens und der gegenseitigen Anerkennung 

 

Alle am 28.01.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V R 14/20 10.12.2020 Gemeinnützigkeit und politische Betätigung 

X R 1/19 28.10.2020 
Fremdübliche Verteilung der Vertragschancen und -risiken bei einer Wertgutha-
benvereinbarung unter Ehegatten 

I R 76/17 30.09.2020 
Besteuerungsbefugnis für Geschäftsführervergütungen und -abfindungen nach 
dem DBA-Polen 2003 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236681&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=701910
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236687&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=658235
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236729&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=877079
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236685&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=702471
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110005/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI R 1/19 23.09.2020 
Anforderungen an einen Antrag i.S. des § 171 Abs. 3 AO bei Pflicht zur Abgabe 
einer Steuererklärung 

IV R 7/19 02.07.2020 
Beitrittsaufforderung an BMF: Verfahrensrechtliche Umsetzung des § 6b EStG 
bei mitunternehmerbezogener Übertragung 

 

Alle am 28.01.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 18/20 30.10.2020 Aussetzung der Verhandlung - Grundordnung des Verfahrens - Zwischenurteil 

VI B 13/20 16.10.2020 
Anwendungsvoraussetzungen der 1 %-Regelung beim Alleingesellschafter-
Geschäftsführer 

III R 39/18 01.07.2020 
Kindergeld für Kinder eines nach Deutschland entsandten Arbeitnehmers; An-
wendung der Wohnsitzfiktion bei nachrangiger Zuständigkeit Deutschlands 

III R 13/19 01.07.2020 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2020 - III R 39/18: Kin-
dergeld für Kinder eines nach Deutschland entsandten Arbeitnehmers; Anwen-
dung der Wohnsitzfiktion bei nachrangiger Zuständigkeit Deutschlands 

 

 

Alle bis zum 22.01.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 4 - S 
6405/21/10001 
:001 

27.01.2021 
Steuerbefreiung von Personenversicherungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 

VersStG 

IV B 3 - S 1301-
AUT/20/10001 
:002 

25.01.2021 Konsultationsvereinbarung zwischen der BRD und der Republik Österreich 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110009/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150012/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150009/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-01-27-steuerbefreiung-von-personenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-01-27-steuerbefreiung-von-personenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-01-27-steuerbefreiung-von-personenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-01-25-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-15-01-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-01-25-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-15-01-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-01-25-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-15-01-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

 
Seite 10 von 10 

 

# 4 
29.01.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 

 
Berlin 

Christian Baumgart 

Wilhelmstraße 43G 

10117 Berlin 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Klaus-Bungert-Straße 7  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Röthelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt a. M.  

Ulrike Schellert 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Dr. Mark Eger  

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Jens Krechel  

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

München 

Marco Dern 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Königstraße 27 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg 

Dr. Klaus Dumser 

Hugo-Junkers-Straße 7 

90411 Nürnberg 

T: +49 (0) 911 2479455-101 

F: +49 (0) 911 2479455-050 

 

Rosenheim 

Ralf Dietzel 

Luitpoldstraße 9 

83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 8031 87095 600 

F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 

Ingo Soßna  

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de




   1 


UPDATED GUIDANCE ON TAX TREATIES AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC © OECD 2021 


 


21 January 2021 


This note revisits the guidance issued by the OECD Secretariat in April 


2020 on the impact of the COVID-19 pandemic on tax treaties.  


Unprecedented measures imposed or recommended by governments, 


including travel restrictions and curtailment of business operations (broadly 


referred to in this guidance as public health measures), have been in effect 


in most jurisdictions in various forms and stages during most of 2020 due to 


the COVID-19 pandemic and this situation is expected to continue in 2021. 


This guidance is intended to provide more certainty to taxpayers during this 


exceptional period.  


This guidance represents the Secretariat’s views on the interpretation of the 


provisions of tax treaties (i.e. each jurisdiction may adopt its own guidance 


to provide tax certainty to taxpayers). But it reflects the general approach of 


jurisdictions and illustrates how some jurisdictions have addressed the 


impact of COVID-19 on the tax situations of individuals and employers.  


The guidance is relevant only to circumstances arising during the COVID-


19 pandemic when public health measures are in effect. It seeks to avoid 


instances of double taxation but cannot be relied on to create instances of 


double non-taxation. Much of the analysis covers circumstances where 


factual determinations by tax administrations are required and the guidance 


does not purport to replace the judgement of tax administrations in those 


cases.  


Updated guidance on tax treaties and 


the impact of the COVID-19 pandemic 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/

http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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Introduction 


1. The impact of the coronavirus disease (“COVID-19”) has been profound. The rapid spread of the 


virus has strained local medical infrastructures, led to restrictions on travel and social contact, and created 


unprecedented disruptions to the global economy.  


2. During the pandemic period, many enterprises have faced curtailment of their operations, and 


have been forced to close offices and other business premises forcing those businesses to change how 


their business is conducted (e.g. working from home). In many jurisdictions, international travel was either 


suspended or severely restricted for a number of weeks leaving people stranded in jurisdictions where 


they might not otherwise be. This temporary dislocation of people can have tax consequences for those 


individuals and the businesses for which they work.  


3. In light of the exceptional circumstances, on 3 April 2020, the OECD Secretariat issued guidance 


on the application of international tax treaty rules in circumstances where cross-border workers or 


individuals were stranded in a jurisdiction that was not their jurisdiction of residence. The guidance was 


issued as an urgent response to requests from concerned jurisdictions which as a result of the COVID-19 


pandemic had taken unprecedented measures that affected the mobility of individuals such as restricting 


travel and implementing strict quarantine requirements. For that reason, the paper was published under 


the responsibility of the Secretary-General of the OECD stating that the opinions expressed and the 


arguments employed therein did not necessarily reflect the official views of OECD member countries.  


4. These unprecedented measures imposed or recommended by governments, including travel 


restrictions and curtailment of business operations, (broadly referred to in this guidance as “public health 


measures”) have been in effect in most jurisdictions in various forms and stages during most of 2020 and 


may remain in effect in 2021. This guidance is intended to provide more certainty to taxpayers during this 


exceptional period when those public health measures were applicable by reflecting the general approach 


of members and by illustrating how some jurisdictions have addressed the impact of COVID-19 on the tax 


situations of individuals and employers. This guidance represents the Secretariat’s views on the 


interpretations on the provisions of tax treaties (i.e., each jurisdiction may adopt different interpretations 


from those in this guidance)1. 


5. Similarly, this revisited guidance applies only to situations arising during the COVID-19 pandemic 


while relevant public health measures to restrict the spread of COVID-19 are still in effect. It is temporary 


in nature and seeks to address the exceptional circumstances of the COVID-19 pandemic only. It seeks to 


avoid instances of double taxation but cannot be relied on to create instances of double non-taxation. Much 


of the guidance covers circumstances where factual determinations by tax administrations are required 


and the guidance does not purport to replace the judgement of tax administrations in those cases. 


6. The unique and almost unprecedented restrictions arising from government responses to COVID-


19 have led to practical challenges for business and for workers. For example, depending on where the 


employee is located during the COVID-19 restrictions, new taxing rights over the employee’s income may 


arise in other jurisdictions. Those new taxing rights may displace existing taxing rights and require refunds 


of some tax withheld at source. Governments have taken practical approaches to the impact of COVID-19 


restrictions in these circumstances and have issued guidance outlining how the rules will be enforced. That 


guidance has been widely welcomed by business. 


7. When the OECD Secretariat guidance was first issued (April 2020), it was unclear how long the 


restrictions would persist and it was expected that many of the situations analysed would be temporary 


only. Over nine months have passed since the guidance was issued and some of the measures and the 


                                                
1 This guidance was discussed in Working Party 1 in its Inclusive Framework configuration, which supports its 


publication. 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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restrictions described remain in place. This guidance considers some additional fact patterns not 


addressed in detail in April; examines whether the analysis and the conclusions outlined in April continue 


to apply where the circumstances persist for a significant period; and contains references to country 


practice and guidance during the COVID-19 period. 


8. The following sections outline the application of the existing rules and the OECD Commentary on 


concerns related to:  


 the creation of permanent establishments (i.e. home office, dependent agent PE) and the 


interruption of construction sites; 


 changes in residence for entities and individuals and the application of tie-breaker rules to dual 


residents; and 


 income from employment i.e. payments under stimulus packages, stranded workers, cross-border 


(frontier) workers and teleworking from abroad. 


Concerns related to the creation of permanent establishments 


9. Some businesses may be concerned that employees dislocated to jurisdictions other than the one 


in which they regularly work, and working from their homes during the COVID-19 pandemic, could create 


a “permanent establishment” (PE) in those jurisdictions, triggering for those businesses new filing 


requirements and tax obligations. 


10. As explained below, the exceptional and temporary change of the location where employees 


exercise their employment because of the COVID-19 pandemic, such as working from home, should not 


create new PEs for the employer. Similarly, the temporary conclusion of contracts in the home of 


employees or agents because of the COVID-19 pandemic should not create PEs for the businesses. 


Finally, a construction site PE would not be regarded as ceasing to exist when work is temporarily 


interrupted. But jurisdictions may consider “stopping the clock” for determining whether the PE threshold has 


been satisfied during certain periods where operations are suspended as a public health measure to prevent 


the spread of the COVID-19 virus. 


11. However, thresholds under domestic law (including state/provincial legislation) that require a 


business to register for tax purposes may be lower than those applicable under a tax treaty. In addition, 


not all income taxes are covered by the applicable tax treaty, (e.g. state income taxes in the United States 


of America).  


12. A number of tax authorities have issued guidance on whether changes in work practices prompted 


by the COVID-19 pandemic can result in the creation of a PE. Business have welcomed the greater 


certainty provided by the guidance in these unprecedented times. A sample of that guidance is included in 


Box 1.  


13. Jurisdictions are invited to consider adopting a similar approach. 


Box 1. Sample of guidance issued by jurisdictions on creation of a PE 


The Australian Tax Office issued guidance1 noting that the effects of COVID-19 will not alone result in 


the company having an Australian permanent establishment if it meets all the following: 


 The foreign incorporated company did not have a permanent establishment in Australia before 


the effects of COVID-19. 


 There are no other changes in the company’s circumstances. 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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 The unplanned presence of employees in Australia is the short-term result of them being 


temporarily relocated or restricted in their travel because of COVID-19. 


The guidance confirms that it will not apply compliance resources to determine if a company has a 


permanent establishment in Australia if: 


 the company did not otherwise have a permanent establishment in Australia before the effects 


of COVID-19 


 the temporary presence of employees in Australia continues to solely be as a result of COVID-


19 related travel restrictions 


 those employees temporarily in Australia will relocate overseas as soon as practicable following 


the relaxation of international travel restrictions 


 the company has not recognised those employees as creating a permanent establishment or 


generating Australian source income in Australia for the purpose of the tax laws of another 


jurisdiction. 


The guidance further notes that the approach is applicable until 31 January 2021. 


The Austrian Federal Ministry of Finance issued guidance noting that if an Austrian employee of a 


foreign company carries out his work in a(n) (Austrian) home office during the COVID-19 pandemic due 


to the measures recommended by the respective governments, this is due to force majeure. Therefore, 


in view of the extraordinary nature of the COVID-19 crisis – and provided that work in the home office 


does not become the norm – there will be no PE within the meaning of Art 5 OECD Model for the foreign 


company, because the home office lacks sufficient disposal of the company over the home office. In 


addition, the employer provides an office which in normal circumstances is available to its employees.  


The Austrian Federal Ministry of Finance also issued guidance noting that temporary interruptions of 


construction sites due to the COVID-19 pandemic should in principle not lead to a suspension of the 


deadline of Art 5(3) OECD Model – subject to any deviating bilateral agreement (with reference to: 


Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis from 3.4 .2020, p. 3) 


The Canada Revenue Agency issued temporary guidance2 noting that, as an administrative matter, it 


will not consider an entity resident in a treaty country to have a permanent establishment in Canada 


solely because its employees perform their employment duties in Canada solely as a result of the travel 


restrictions being in force. Further, the Canada Revenue Agency will not consider an "agency" 


permanent establishment to have been created for the non-resident entity solely due to a dependent 


agent concluding contracts in Canada on behalf of the non-resident entity, while the travel restrictions 


are in force, provided that such activities are limited to that period and would not have been performed 


in Canada but for the travel restrictions. It is noted that Canada Revenue Agency guidance is always 


applied on a case-by-case basis. 


The German Federal Ministry of Finance issued guidance noting that an interruption of construction 


and installation work caused by the COVID-19 pandemic will not be counted for purposes of the PE 


time threshold under Article 5(3) of the OECD Model Tax Convention, provided that: 


 the duration of the interruption is at least two weeks, 


 the personnel of the enterprise (or any commissioned personnel) have been withdrawn from the 


construction site or have left it, and 


 the relevant income will be taxed, e.g. in the jurisdiction of residence of the enterprise or its 


personnel, where the suspension of the lapse of time results in the enterprise not having a PE 


in Germany. In this respect, spontaneous information in tax matters can be provided to the tax 


administration of the other contracting jurisdiction. 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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Germany would ignore the time of interruption as described in the guidance, but it would combine the 


time spent before and after the interruption (so that PE duration test does not start afresh after the 


pandemic-related interruption). 


Greece's Independent Authority for Public Revenue issued guidance3 noting that: 


 for the period 18 March-15 June 2020 it will not consider a non-resident entity to have a 


permanent establishment in Greece solely because an employee is present in Greece and 


performs their employment duties in Greece (i.e. their home) as a result of public health 


measures. The guidance follows the OECD interpretation that a fixed place cannot be of a purely 


temporary nature, but needs a degree of permanency, as well as that the employer did not 


require that the home be used for its business activities, but it is a result of government 


recommendations. For periods preceding 18 March 2020 and following 15 June 2020, it shall 


be assessed whether such restrictions were in place; 


 for the period 18 March-15 June 2020 it will not consider an agency permanent establishment 


to have been created for a non-resident entity solely because an agent is concluding contracts 


in Greece (i.e. their home jurisdiction) on its behalf or is stranded in Greece, provided that such 


person did not habitually conclude contracts on behalf of the non-resident entity in Greece 


before the COVID-19 outbreak. It is a matter of fact and degree as to whether that habitual 


condition is met. For periods preceding 18 March 2020 and following 15 June 2020 it shall be 


assessed whether such restrictions were in place; 


 a construction site is not regarded as ceasing to exist when work is temporarily interrupted due 


to COVID-19 restrictions, but the time of such interruption is included in the calculation of time 


thresholds for construction PE. 


Ireland’s Revenue has issued guidance4 to disregard the presence of an individual in Ireland – and 


where relevant, in another jurisdiction – for corporate income tax purposes for a company in relation to 


which the individual is an employee, director, service provider or agent, if such presence is shown to 


result from travel restrictions related to COVID-19. The individual and the company should maintain a 


record of the facts and circumstances of the bona fide relevant presence in Ireland, or outside Ireland, 


for production to Irish Revenue if evidence that such presence resulted from COVID-related travel 


restrictions is requested. 


New Zealand’s Inland Revenue issued guidance5 confirming that the COVID-19 pandemic will not 


cause non-resident companies to have a PE in New Zealand because their employees are confined or 


stranded in New Zealand. A non-resident company will not derive New Zealand income because of a 


PE after only a short period of time. The fixed place needs a degree of permanency – the fixed place 


cannot be of a purely temporary nature. 


The UK’s HM Revenue & Customs issued guidance6 noting that existing guidance is flexible and makes 


clear that HM Revenue & Customs considers that a non-resident company will not have a UK fixed 


place of business PE after a short period of time as a degree of permanence is required. Similarly, the 


guidance confirms that whilst the habitual conclusion of contracts in the UK would also create a 


dependent agent PE in the UK, it is a matter of fact and degree as to whether that habitual condition is 


met. 


The US Internal Revenue Service issued guidance7 noting that during an Affected Person's COVID-19 


Emergency Period (comprising a single period not exceeding 60 consecutive days. starting on or after 


February 1, 2020 and on or before April 1, 2020), services or other activities performed by one or more 


individuals temporarily present in the United States will not be taken into account to determine whether 


the non-resident or foreign corporation has a PE, provided that the services or other activities of these 


individuals would not have occurred in the United States but for COVID-19 Emergency Travel 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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Disruptions as the term is described in the relevant guidance. The guidance provides: “Individuals who 


do not have the COVID-19 virus and attempt to leave the United States may also face cancelled flights 


and disruptions in other forms of transportation, shelter-in-place orders, quarantines, and border 


closures, or they may feel unsafe traveling during the COVID-19 Emergency due to recommendations 


to implement social distancing and limit exposure to public spaces (collectively, COVID-19 Emergency 


Travel Disruptions).” 


Note:  


The sample of jurisdictions’ guidance referenced includes guidance on both domestic law and application of treaties. It is noted that for most 


jurisdictions, guidance on the domestic law does not affect interpretation of treaty provisions and the Commentary. The inclusion of 


references to guidance on domestic law is for illustrative purposes only and is not intended to suggest that domestic law ought to be applied 


or interpreted in conformity with the Commentary. 


1. See: https://www.ato.gov.au/business/international-tax-for-business/working-out-your-residency/. 


2. See:https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/guidance-international-income-tax-issues.html (applicable 


from March 16 until September 30, 2020). 


3. See: https://aade.gr/sites/default/files/2020-07/E2113_2020.pdf. 


4. See: https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx. 


5. See: https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-residency. 


6. See: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm261010. 


7. See: https://www.irs.gov/newsroom/faqs-for-nonresident-alien-individuals-and-foreign-businesses-with-employees-or-agents-impacted-


by-covid-19-emergency-travel-disruptions. 


 


Sources:  


Chapter 3, Austrian Guidance with regard to the application and interpretation of DTT during the COVID-19 pandemic, “Info zur Anwendung 


und Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie”, Info of the Austrian MOF, 


20.07.2020, 2020-0.459.612, https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=719aaa9a-fba3-4ad0-b331-ea4919b90f3b. 


 


Chapter 4, Austrian Guidance with regard to the application and interpretation of DTT during the COVID-19 pandemic, “Info zur Anwendung 


und Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie“, Info of the Austrian MOF, 


20.07.2020, 2020-0.459.612, https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=719aaa9a-fba3-4ad0-b331-ea4919b90f3b. 
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Home office 


14. Whilst noting that the issue of whether a PE exists is a test based on facts and circumstances, in 


general, a place must have a certain degree of permanency and be at the disposal of an enterprise in order 


for that place to be considered a fixed place of business through which the business of that enterprise is 


wholly or partly carried on.  


15. Paragraph 18 of the Commentary on Article 5 of the OECD Model explains that even though part 


of the business of an enterprise may be carried on at a location such as an individual’s home office, that 


should not lead to the conclusion that that location is at the disposal of that enterprise simply because that 


location is used by an individual (e.g. an employee) who works for the enterprise. The carrying on of 


intermittent business activities at the home of an employee does not make that home a place at the 


disposal of the enterprise. A home office may be a PE for an enterprise if it is used on a continuous basis 


for carrying on business of that enterprise and the enterprise generally has required the individual to use 


that location to carry on the enterprise’s business. 


16. During the COVID-19 pandemic, individuals who stay at home to work remotely are typically doing 


so as a result of public health measures: it is an extraordinary event not an enterprise’s requirement. 


Therefore, considering the extraordinary nature of the COVID-19 pandemic, teleworking from home (i.e. 


the home office) because of an extraordinary event or public health measures imposed or recommended 


by government would not create a PE for the business/employer, either because such activity lacks a 


sufficient degree of permanency or continuity or because the home office is not at the disposal of the 


enterprise. In addition, it still provides an office which in the absence of public health measures is available 


to the relevant employee. This applies whether the temporary work location is the individual’s home or a 


temporary dwelling in a jurisdiction that is not their primary place of residence. 


17. If an individual continues to work from home after the cessation of the public health measures 


imposed or recommended by government, the home office may be considered to have certain degree of 


permanence. However, that change alone will not necessarily result in the home office giving rise to a fixed 


place of business PE. A further examination of the facts and circumstances will be required to determine 


whether the home office is now at the disposal of the enterprise following this permanent change to the 


individual’s working arrangements.  


18. Paragraphs 18 and 19 of the Commentary on Article 5 of the OECD Model indicate that whether 


the individual is required by the enterprise to work from home or not is an important factor in this 


determination. Paragraph 18 explains that where a home office is used on a continuous basis for carrying 


on business activities for an enterprise and it is clear from the facts and circumstances that the enterprise 


has required the individual to use that location (e.g. by not providing an office to an employee in 


circumstances where the nature of the employment clearly requires an office), the home office may be 


considered to be at the disposal of the enterprise. As an example, paragraph 19 notes that where a cross-


border worker performs most of their work from their home situated in one jurisdiction rather than from the 


office made available to them in the other jurisdiction, one should not consider that the home is at the 


disposal of the enterprise because the enterprise did not require that the home be used for its business 


activities.  


19. In conclusion, individuals teleworking from home (i.e. the home office) as a public health measure 


imposed or recommended by at least one of the governments of the jurisdictions involved to prevent the 


spread of the COVID-19 virus would not create a fixed place of business PE for the business/employer.  


Agency PE 


20. The question may also arise whether the activities of an individual temporarily working from home 


for a non-resident employer could give rise to a dependent agent PE. Under Article 5(5) of the OECD 


Model, the activities of a dependent agent such as an employee will create a PE for an enterprise if the 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/





8    


UPDATED GUIDANCE ON TAX TREATIES AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC © OECD 2021 


 


employee habitually concludes contracts on behalf of the enterprise.  Thus, in order to apply Article 5(5) in 


these circumstances, it will be important to evaluate whether the employee performs these activities in a 


“habitual” way. 


21. An employee’s or agent’s activity in a jurisdiction is unlikely to be regarded as habitual if they are 


only working at home in that jurisdiction because of an extraordinary event or public health measures 


imposed or recommended by government. Paragraph 6 of the 2014 Commentary on Article 5 explains that 


a PE should be considered to exist only where the relevant activities have a certain degree of permanency 


and are not purely temporary or transitory. Paragraph 33.1 of the Commentary on Article 5 of the 2014 


OECD Model provides that the requirement that an agent must “habitually” exercise an authority to 


conclude contracts means that the presence which an enterprise maintains in a jurisdiction should be more 


than merely transitory if the enterprise is to be regarded as maintaining a PE, and thus a taxable presence, 


in that jurisdiction. Similarly, paragraph 98 of the 2017 OECD Commentary on Article 5 explains that the 


presence which an enterprise maintains in a jurisdiction should be more than merely transitory if the 


enterprise is to be regarded as maintaining a PE in that jurisdiction under Article 5(5). 


22. A different approach may be appropriate, however, if the employee was habitually concluding 


contracts on behalf of enterprise in their home jurisdiction before the COVID-19 pandemic. 


23. Likewise, if the employee continues to work from home for a non-resident employer after the 


COVID-19 pandemic, on a habitual basis and continues to conclude contracts on behalf of the enterprise, 


it would be more likely that the employee would be considered to habitually conclude contracts on behalf 


of the enterprise. As noted in paragraph 98 of the Commentary on Article 5 of the OECD Model, the extent 


and frequency of activity necessary to treat an agent as acting “habitually” depends on the nature of the 


contracts and the business of the enterprise. In that respect, the same sort of factors considered in 


paragraphs 28 to 30 of the Commentary on Article 5 of the OECD Model would be relevant. For example, 


those paragraphs, among other things, note that whilst the practices followed by member countries have 


not been consistent in so far as time requirements are concerned, experience has shown that PEs normally 


have not been considered to exist in situations where a business had been carried on in a country through 


a place of business that was maintained for less than six months (conversely, practice shows that there 


were many cases where a PE has been considered to exist where the place of business was maintained 


for a period longer than six months). 


24. In conclusion, the agent’s activity in a jurisdiction should not be regarded as “habitual” if they have 


exceptionally begun working at home in that jurisdiction as a public health measure imposed or 


recommended by at least one of the governments of the jurisdictions involved to prevent the spread of the 


COVID-19 virus and, therefore, would not constitute a dependent agent PE provided the person does not 


continue those activities after the public health measures cease to apply.  


Construction site PE 


25. It appears that many activities on construction sites are being temporarily interrupted by the 


COVID-19 pandemic. The duration of such an interruption of activities should, however, be included in 


determining the life of a site and therefore will affect the determination whether a construction site 


constitutes a PE. In general, a construction site will constitute a PE if it lasts more than 12 months under 


the OECD Model or more than six months under the UN Model. Paragraph 55 of the Commentary on 


Article 5(3) of the OECD Model explains that a site should not be regarded as ceasing to exist when work 


is temporarily discontinued (temporary interruptions should be included in determining the duration of a 


site). Examples of temporary interruptions given in the Commentary are interruptions caused by bad 


weather, a shortage of material or labour difficulties. 


26. The Commentary does not include a bright line test on the meaning of “temporary” interruption, 


thus jurisdictions may have different views of the duration of a “non-temporary” interruption and on other 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/





   9 


UPDATED GUIDANCE ON TAX TREATIES AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC © OECD 2021 


 


conditions that make the interruption of a different nature than the examples of interruptions in paragraph 


55 of the Commentary. Accordingly, some jurisdictions may consider that particular periods of interruption 


required by domestic COVID-19 restrictions in their jurisdiction should not be included in the calculation of 


the time thresholds for construction PEs. Such an approach would result in those jurisdictions not asserting 


the existence of a PE if the duration test would only be satisfied by including days during which operations 


were prevented on the construction site as a result of COVID-19 restrictions. As noted above, this guidance 


cannot be relied on to create instances of double non-taxation.  


27. In conclusion, a construction site PE would not be regarded as ceasing to exist when work in the 


site is “temporarily” interrupted, but jurisdictions may consider, in light of the extraordinary circumstances 


of the COVID-19 pandemic and based on the facts and circumstances, that certain periods where 


operations are prevented as a public health measure imposed or recommended by the government where 


the site is located to reduce the spread of the COVID-19 virus constitute a type of interruption that should 


be excluded from the calculation of time thresholds for construction site PEs. 


Concerns related to change of residence 


28. The COVID-19 pandemic may raise concerns about a potential change in the “place of effective 


management” of a company as a result of a relocation, or inability to travel, of board members or other 


senior executives. The concern is that such a change may have as a consequence a change in a 


company’s residence under relevant domestic laws and affect the jurisdiction where a company is regarded 


as a resident for tax treaty purposes. 


29. It is unlikely that the COVID-19 situation will create any changes to an entity’s residence status 


under a tax treaty. A temporary change in location of board members or other senior executives is an 


extraordinary and temporary situation due to the COVID-19 pandemic and such change of location should 


not trigger a change in treaty residence. 


30.  A number of jurisdictions have issued guidance on whether temporary changes in work and 


company management practices prompted by the COVID-19 pandemic can result in changes in corporate 


residence. A sample of that guidance is included in Box 2. 


Box 2. Sample guidance issued by jurisdictions on corporate residence 


The Australian Tax Office issued guidance1 on its domestic law residence test (central management 


and control). That guidance notes that if the only reason for holding board meetings in Australia or 


directors attending board meetings from Australia is because of the effects of COVID-19, then the 


Australian Tax Office will not apply compliance resources to determine if the company’s central 


management and control is in Australia. 


The Canada Revenue Agency issued guidance2 on the application of the place of effective 


management tie-breaker and noted that in light of the extraordinary circumstances resulting from the 


travel restrictions, as an administrative matter, where a director of a corporation must participate in a 


board meeting from Canada because of the travel restrictions, the Canada Revenue Agency will not 


consider the corporation to become resident in Canada solely for that reason. 


Greece's Independent Authority for Public Revenue issued guidance3 noting that for the application of 


tie-breaker rule based on the place of effective management for the period 18 March-15 June 2020, the 


place of effective management of an entity will not be affected solely because the members of the team 


that make the key management and commercial decisions of an entity are temporarily located in a 


jurisdiction other than the one where the decisions are usually made, provided that such change is of 
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temporary nature and due to exceptional circumstances. In any case, entities should maintain a record 


of facts and circumstances of the bona fide presence in a different jurisdiction as evidence that such 


presence resulted from COVID-19-related measures. For periods preceding 18 March 2020 and 


following 15 June 2020 it shall be assessed whether restrictions were in place. 


Ireland’s Revenue has issued guidance4 to disregard the presence of an individual in Ireland – and 


where relevant, in another jurisdiction – for a company in relation to which the individual is a director, if 


such presence is shown to result from travel restrictions related to COVID–19. 


New Zealand’s Inland Revenue issued guidance5 on their domestic law corporate residence test 


(central management and control). The guidance notes that the COVID-19 pandemic will not cause 


corporate taxpayers to be tax resident in New Zealand because directors of a company are confined or 


stranded in New Zealand. The guidance further notes that the occasional exercise of control by the 


directors from New Zealand, for example through a board meeting, will not make the company tax 


resident in New Zealand. 


The UK’s HM Revenue & Customs issued guidance6 noting that the existing legislation and guidance 


in relation to company residence already provides flexibility to deal with changes in business activities 


necessitated by the response to the COVID-19 pandemic. They do not consider that a company will 


necessarily become resident in the UK (as a matter of domestic law or under the terms of a double tax 


treaty) because a few board meetings are held in the UK, or because some decisions are taken in the 


UK over a short period of time. Existing guidance makes it clear that they will take a holistic view of the 


facts and circumstances of each case. Likewise, they do not believe that a company will necessarily 


become non-UK resident for UK tax purposes because a few board meetings are held, or some 


decisions are taken, outside the UK for a short period of time. 


The US Internal Revenue Service issued guidance that provides relief to certain non-resident individuals 


who, but for travel and related disruptions resulting from the global outbreak of the COVID-19 virus, 


would not have been in the United States long enough during 2020 to be considered resident aliens 


under the “substantial presence test” or to be ineligible for treaty benefits on services income. With 


respect to the relief provided under the substantial presence test, this guidance establishes procedures 


to allow an individual to apply the medical condition exception to exclude up to 60 consecutive days 


spent in the United States during a time period starting on or after February 1, 2020, and on or before 


April 1, with the specific start date to be chosen by each individual. It also provides procedures for an 


individual to exclude those days of presence in order to claim benefits under an income tax treaty with 


respect to services income. See Rev. Proc. 2020-20, 2020-20 I.R.B. (May 11, 2020) (also referenced 


in Box 4 of this paper with respect to 183-day exception for income from employment).7 


Note:  


The sample of jurisdictions’ guidance referenced includes guidance on both domestic law and application of treaties. It is noted that for most 


jurisdictions, guidance on the domestic law does not affect interpretation of treaty provisions and the Commentary. The inclusion of 


references to guidance on domestic law is for illustrative purposes only and is not intended to suggest that domestic law ought to be applied 


or interpreted in conformity with the Commentary. 


1. See: https://www.ato.gov.au/business/international-tax-for-business/working-out-your-residency. 


2. See: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/guidance-international-income-tax-issues.html (applicable 


from March 16 until September 30, 2020). 


3. See: https://aade.gr/sites/default/files/2020-07/E2113_2020.pdf. 


4. See:https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx. 


5. See: https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-residency. 


6. See: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm120185. 


7. See: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-20.pdf. 


31. This potential change of circumstances may trigger an issue of dual residence (in cases where the 


change in the place of effective management results in a company being considered a resident of two 
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jurisdictions simultaneously under their domestic laws). However, as recognised by the Commentary on 


the OECD Model, situations of dual residence of companies are relatively rare.  


32. But even in situations where there would be dual residence of an entity, tax treaties provide tie-


breaker rules ensuring that the entity is resident in only one of the jurisdictions. If the treaty contains a 


provision like the 2017 OECD Model tie-breaker rule, competent authorities deal with the dual residence 


issue on a case-by-case basis by mutual agreement. This determination will take into consideration all of 


the facts and circumstances over the determination period. No single factor is determinative, rather a range 


of factors are taken into consideration.  


33. In particular, paragraph 24.1 of the OECD Commentary on Article 4 illustrates the range of factors 


that the competent authorities are expected to take into consideration to make their determination, which 


includes: where the meetings of the company’s board of directors or equivalent body are usually held; 


where the chief executive officer and other senior executives usually carry on their activities; where the 


senior day-to-day management of the company is carried on; where the person’s headquarters are located; 


etc. It is also possible for competent authorities to agree to more general frameworks for such 


determinations, for example where particular fact patterns are present, under the authority of Article 25(3). 


34. In situations where the treaty contains the pre-2017 OECD Model tie-breaker rule, the place of 


effective management will be the only criterion used to determine the residence of a dual-resident entity 


for tax treaty purposes. According to paragraph 24 of the Commentary on Article 4 of the 2014 OECD 


Model, the place of effective management is the place where key management and commercial decisions 


that are necessary for the conduct of the entity’s business as a whole are in substance made. All relevant 


facts and circumstances must be examined to determine the place of effective management. Paragraph 


149 of the Commentary on Article 29 of the 2017 OECD Model explains that the concept of “place of 


effective management” was interpreted by some jurisdictions as being ordinarily the place where the most 


senior person or group of persons (for example a board of directors) made the key management and 


commercial decisions necessary for the conduct of the company’s business. 


35. Therefore, all relevant facts and circumstances should be examined to determine the “usual” and 


“ordinary” place of effective management, and not only those that pertain to an exceptional period such as 


the COVID-19 pandemic. 


36. In conclusion, an entity’s place of residence under the tie-breaker provision included in a tax treaty 


is unlikely to be impacted by the fact that the individuals participating in the management and decision-


making of an entity cannot travel as a public health measure imposed or recommended by at least one of 


the governments of the jurisdictions involved. 


Concerns related to a change to the residence status of individuals 


37. Despite the complexity of the rules, and their application to a wide range of potentially affected 


individuals, it is unlikely that the COVID-19 restrictions to travel will affect the treaty residence position. 


38. Jurisdictions have already issued useful guidance and administrative relief on the impact of 


COVID-19 on the domestic and tax treaty determination of the residence status of an individual. A sample 


of that guidance is included in Box 3 below.  
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Box 3.Sample of guidance on residence of individuals 


The Australian Tax Office has published guidance1 stating that where a person that is not an Australian 


resident for tax purposes is in Australia temporarily for some weeks or months because of COVID-19, 


she will not become an Australian resident for tax purposes provided that person: 


 usually lives overseas permanently 


 intends to return there as soon as they are able to.  


Canada’s Revenue Agency has issued guidance2 on the domestic residence test which comprises a 


facts and circumstances test and a days of presence test. On the facts and circumstances test, the 


guidance notes that if an individual stayed in Canada only because of the travel restrictions, that factor 


alone will not cause the Canada Revenue Agency to consider the common-law factual test of residency 


to be met. On the number of days test, the guidance notes that as an administrative matter and in light 


of the extraordinary circumstances, the Canada Revenue Agency will disregard the days during which 


an individual is present in Canada and is unable to return to their jurisdiction of residence solely as a 


result of the travel restrictions. This guidance applies where, among other things, the individual is 


usually a resident of another jurisdiction and intends to return, and does in fact return, to their jurisdiction 


of residence as soon as they are able to. 


Finland’s guidance3 notes that the COVID-19 pandemic does not affect the way the Finnish tax 


authorities determine an individual taxpayer’s residence under Finnish law or under tax treaties. 


France has issued guidance4 recognising that the COVID-19 pandemic does not affect the way the 


French tax authorities determine an individual taxpayer’s residence under French law or under tax 


treaties. 


Greece's Independent Authority for Public Revenue issued guidance5 noting that under the domestic 


residence test for individuals for the period 18 March-15 June 2020: a) the test of habitual abode is not 


affected by exceptional circumstances prompted by COVID-19 and b) days spent in Greece during this 


period due to travel restrictions or as a measure of personal protection and security can be disregarded 


for purposes of determining residency (days of presence test). Further, the guidance also refers to the 


application of tie-breaker rules for residence included in tax treaties and specifies that the test of habitual 


abode is not affected by a temporary dislocation due to COVID-19. For periods preceding 18 March 


2020 and following 15 June 2020 it shall be assessed whether restrictions were in place. 


India’s Department of Revenue issued guidance6 confirming that if an individual was unable to leave 


India during March 2020, some of the days spent in India during March can be disregarded for the 


purposes of applying the domestic residency rules. The days that may be disregarded depends on the 


circumstances of the restrictions imposed on the individual. 


Ireland’s guidance7 provides for “force majeure” circumstances where an individual is prevented from 


leaving Ireland on his or her intended day of departure because of extraordinary natural occurrences. 


New Zealand’s Inland Revenue issued guidance8 noting that the domestic days of presence residency 


tests are not strictly applied where an individual is present in New Zealand or absent from New Zealand 


as a result of the COVID-19 pandemic provided that person leaves within a reasonable time after they 


are no longer practically restricted in doing so. New Zealand also issued guidance9 on the application 


of tax treaties and it notes that the residence tests in tax treaties are interpreted in a holistic and 


integrated manner and it is not expected that persons will be treated as resident under tax treaties just 


because of the current emergency conditions. 
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The UK issued guidance10 on whether days spent in the UK can be disregarded for purposes of 


determining residency due to exceptional circumstances. Further, the UK issued guidance11 on the 


application of tie-breaker tests for residence included in treaties and noted that although a person may 


become resident in the UK under the statutory residence test, their residence under a treaty will not 


change due to a person’s temporary dislocation. 


The US Internal Revenue Service issued guidance12 that provides relief to certain non-resident 


individuals who, but for travel and related disruptions resulting from the global outbreak of the COVID-


19 virus, would not have been in the United States long enough during 2020 to be considered resident 


aliens under the “substantial presence test” or to be ineligible for treaty benefits on services income. 


With respect to the relief provided under the substantial presence test, this guidance establishes 


procedures to allow an individual to apply the medical condition exception to exclude up to 60 


consecutive days spent in the United States during a time period starting on or after February 1, 2020, 


and on or before April 1, with the specific start date to be chosen by each individual. It also provides 


procedures for an individual to exclude those days of presence in order to claim benefits under an 


income tax treaty with respect to services income. See Rev. Proc. 2020-20, 2020-20 I.R.B. (May 11, 


2020) (also referenced in Box 4 of this paper with respect to 183-day exception for income from 


employment). 


Note:  


The sample of jurisdictions’ guidance referenced includes guidance on both domestic law and application of treaties.  It is noted that for 


most jurisdictions, guidance on the domestic law does not affect interpretation of treaty provisions and the Commentary. The inclusion of 


references to guidance on domestic law is for illustrative purposes only and is not intended to suggest that domestic law ought to be applied 


or interpreted in conformity with the Commentary. 


1.See:https://www.ato.gov.au/General/COVID-19/Support-for-individuals-and-employees/Residency-and-source-of-


income/#ChangeoftaxresidencyduetoCOVID19. 


2. See: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/guidance-international-income-tax-issues.html (applicable 


from March 16 until September 30, 2020). 


3.See:https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/statements/82178/effects-of-the-coronavirus-pandemic-on-taxes-on-income-received-


under-an-employment-contract-in-a-foreign-country-the-six-month-rule-and-forces-majeures2/. 


4. See: https://www.impots.gouv.fr/portail/international-particulier/residence-fiscale-et-confinement-crise-covid. 


5. See: https://aade.gr/sites/default/files/2020-07/E2113_2020.pdf. 


6. See: https://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_no_11_2020.pdf. 


7. See: https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx. 


8. See: https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-residency. 


9. See: https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-treaties. 


10. See https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13200. 


11. See: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13410. 


12. See: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-20.pdf. 


39. Two main situations could be imagined: 


 A person is temporarily away from their home (perhaps on holiday, perhaps to work for a few 


weeks) and gets stranded in the host jurisdiction by reason of the COVID-19 pandemic and attains 


domestic law residence there. 


 A person is working in a jurisdiction (the “current home jurisdiction”) and has acquired residence 


status there, but they temporarily return to their “previous home jurisdiction” because of the COVID-


19 situation. They may either never have lost their status as resident of their previous home 


jurisdiction under its domestic legislation, or they may regain residence status on their return.   


40. In the first scenario, it is unlikely that the person would acquire residence status in the jurisdiction 


where the person is temporarily because of extraordinary circumstances. There are, however, rules in 


domestic legislation causing a person to become a resident if they are present in the jurisdiction for a 


certain number of days. But even if the person becomes a resident under such rules, if a tax treaty is 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/

https://www.ato.gov.au/General/COVID-19/Support-for-individuals-and-employees/Residency-and-source-of-income/%23ChangeoftaxresidencyduetoCOVID19

https://www.ato.gov.au/General/COVID-19/Support-for-individuals-and-employees/Residency-and-source-of-income/%23ChangeoftaxresidencyduetoCOVID19

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/guidance-international-income-tax-issues.html

https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/statements/82178/effects-of-the-coronavirus-pandemic-on-taxes-on-income-received-under-an-employment-contract-in-a-foreign-country-the-six-month-rule-and-forces-majeures2/

https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/statements/82178/effects-of-the-coronavirus-pandemic-on-taxes-on-income-received-under-an-employment-contract-in-a-foreign-country-the-six-month-rule-and-forces-majeures2/

https://www.impots.gouv.fr/portail/international-particulier/residence-fiscale-et-confinement-crise-covid

https://aade.gr/sites/default/files/2020-07/E2113_2020.pdf

https://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_no_11_2020.pdf

https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx

https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-residency

https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-treaties

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13200

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13410

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-20.pdf
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applicable, the person is unlikely to be a resident of that jurisdiction under the treaty’s tiebreaker rule. Such 


a temporary dislocation should therefore have no tax implications in the vast majority of cases. 


41. In the second scenario, it is again unlikely that the person would regain residence status for being 


temporarily and exceptionally in the previous home jurisdiction. But even if the person is or becomes a 


resident under such rules, if a tax treaty is applicable, the person is unlikely to become a resident of that 


jurisdiction under the tax treaty due to such temporary dislocation if their connections to the current home 


jurisdiction are stronger than those to the previous home jurisdiction. 


42. For the purpose of a tax treaty – which governs the allocation of taxing rights over employment 


income – an individual can be resident of only one jurisdiction at a time (their “treaty residence”). The rules 


are set out in Article 4 of the OECD Model. The starting point is domestic law. If the person is resident in 


only one jurisdiction, that is the end of the matter. If they are resident in both jurisdictions being tested, the 


tie-breaker rules in Article 4 of the OECD Model are applied. There is a hierarchy of tests, starting with the 


question in which jurisdiction does the person have a permanent home available to them. 


43. In the first case above, it seems likely that the tie-breaker test would mostly award treaty residence 


to the home jurisdiction. This is because it is probably unlikely that the person would have a “permanent 


home” available to them in the host jurisdiction. But if they did (and an apartment rented for a sufficiently 


long period would count), and they had rented out their dwelling in their home jurisdiction, they would be 


treated as treaty resident of the host jurisdiction. Where the person had a permanent home in both 


jurisdictions, it seems likely that the other tie-breaker tests (centre of vital interests, place of habitual abode, 


and nationality) would award residence to the home jurisdiction.  


44. In the second case, the same treaty rules apply, but their application produces a more uncertain 


result because the person’s attachment to the previous home jurisdiction is stronger. In cases where the 


personal and economic relations in the two jurisdictions are close but the tie-breaker rule was in favour of 


the current home jurisdiction, the fact that the person moved to the previous home jurisdiction during the 


COVID-19 pandemic may tip the balance towards the previous home jurisdiction. This would usually be 


decided using the test of “habitual abode”. According to paragraph 19 of the Commentary on Article 4 of 


the OECD Model, however, the habitual abode of a person is where the individual lived habitually, in the 


sense of being customarily or usually present; the test will not be satisfied by simply determining in which 


of the two contracting jurisdictions the individual has spent more days during that period. “Habitual abode” 


refers to the frequency, duration and regularity of stays that are part of the settled routine of an individual’s 


life and are therefore more than transient. Days spent in a person’s previous home jurisdiction because of 


travel restrictions imposed as a public health measure by one of the governments of the countries involved 


should not result in a change to the person’s habitual abode. The determination of habitual abode must 


cover a sufficient length of time for it to be possible to ascertain the frequency, duration and regularity of 


stays that are part of the settled routine of the individual’s life.  


45. In conclusion,  because the COVID-19 pandemic is a period of major changes and an exceptional 


circumstance, tax administrations and competent authorities will have to consider a period where public 


health measures imposed or recommended by the government do not apply when assessing a person’s 


residence status. If in the context of and as a result of the COVID-19 pandemic, an individual’s temporary 


presence in a jurisdiction results in them becoming dual-resident, that person’s place of residence for the 


purposes of the tie-breaker included in the applicable treaty is unlikely to change, given that the tie-breaker 


provision requires consideration of factors that shall also be assessed in a more normal period. A 


dislocation because a person cannot travel back to their home jurisdiction due to a public health measure 


of one of the governments of the jurisdictions involved should not by itself impact the person’s residence 


status for purposes of the tax treaty. A different approach may be appropriate however, if the change in 


circumstances continues when the COVID-19 restrictions are lifted.  
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Concerns related to income from employment 


Days of presence test in Article 15(2)(a) 


46. Article 15 (Income from employment) of the OECD Model governs the taxation of employment 


income, distributing the right to tax between the employee’s jurisdiction of residence and the place where 


they perform their employment. 


47. The starting point for the rule in Article 15 of the OECD Model is that “salaries, wages and other 


similar remuneration” are taxable only in the person’s jurisdiction of residence unless the “employment is 


exercised” in the other jurisdiction. The Commentary on Article 15 explains that this means the place where 


the employee is “physically present when performing the activities for which the employment income is 


paid.” But there are conditions attached to the place of exercise test. That other jurisdiction (the source 


jurisdiction) may exercise a taxing right only if the employee is there for more than 183 days2 or the 


employer is a resident of the source jurisdiction, or the employer has in the source jurisdiction a permanent 


establishment that bears the remuneration. 


48. The application of Article 15 to the following fact patterns is considered below: 


 Wage subsidy and similar income received by cross-border workers that cannot perform their work 


due to restrictions 


 A worker who is stranded in a jurisdiction where they are not resident but previously exercised an 


employment 


 A worker who works remotely from a jurisdiction for an employer who is resident in another 


jurisdiction 


Income of cross-border workers that cannot perform their work due to COVID-19 


restrictions (e.g. wage subsidies to employers)  


49. Where a government has stepped in to subsidise the keeping of an employee on a company’s 


payroll during the COVID-19 pandemic despite being unable to work, the income that the employee 


receives from the employer should be attributable to the place where the employment used to be exercised. 


In the case of employees that work in one jurisdiction but commute there from another jurisdiction where 


they are resident (cross-border workers), this would be the jurisdiction they used to work in. 


50. Some stimulus packages adopted or proposed by governments (e.g. wage subsidies to 


employers) are designed to keep workers on the payroll during the COVID-19 pandemic despite 


restrictions to the exercise of their employment. To the extent these may be the last payments received in 


respect of the employment, the payments resemble termination payments. These are discussed in 


paragraph 2.6 of the Commentary on Article 15 of the OECD Model, which explains that they should be 


attributable to the place where the employee would otherwise have worked. In most circumstances, this 


will be the place the person used to work before the COVID-19 pandemic. Alternatively the payments may 


resemble those which are routinely received during paid periods of absence the entitlement to which arises 


in connection with where the work was performed. Examples of such other routine payments include 


vacation pay, paid sick leave, or paid furlough, none of which have been known to cause difficulties in 


international taxation. 


                                                
2 Depending on the treaty, the period could be 183 days in the taxable year concerned or in any twelve-month period 


commencing or ending in the taxable year concerned.  
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51. Where the source jurisdiction has a taxing right, the residence jurisdiction must relieve double 


taxation under Article 23 of the OECD Model, either by exempting the income or by taxing it and giving a 


credit for the source jurisdiction tax. 


52. In conclusion, where an employee resident in one jurisdiction and who formerly exercised an 


employment in another jurisdiction receives a COVID-19 related government subsidy from the work 


jurisdiction to maintain the relationship with the employer, the payment would be attributable to the work 


jurisdiction under Article 15 of the OECD Model. 


Stranded worker: exceeding days of presence threshold due to travel restrictions 


53. The COVID-19 pandemic has caused individuals who are resident in one jurisdiction and exercised 


an employment in another jurisdiction to become stranded in that other jurisdiction. Where an individual 


resident in one jurisdiction and exercising employment activities in another jurisdiction: 


a) is prevented from leaving that other jurisdiction by COVID-19 restrictions, and 


b) would otherwise have left that other jurisdiction and qualified for the exemption from source taxation 


in Article 15(2), 


some jurisdictions believe it is appropriate, given the exceptional circumstances, to disregard days to which 


these conditions apply when asserting a taxing right under the 183-day test (see Box 4).  


54. Where a person is resident in one jurisdiction and is exercising an employment in the other 


jurisdiction (the source jurisdiction), the source jurisdiction may tax the remuneration from the employment 


in certain circumstances – one of which is where the employee is present in the source jurisdiction for more 


than 183 days. Paragraph 5 of the Commentary on Article 15 explains that all days of presence count 


(working days or not) – and provides several examples, one of which is “days of sickness”. But it contains 


an exception: if those days of sickness “prevent the individual from leaving and he would have otherwise 


qualified for the exemption”, they do not count towards the days of presence test in Article 15(2)(a).  


55. Given the nature of the COVID-19 public health measures of many governments, the exception 


can be understood to apply where conditions (a) and (b) above are satisfied. This may cover situations 


where an employee is prevented from travelling because they are in quarantine due to exposure to the 


COVID-19 virus. In addition, it may cover situations where either government has banned travelling and 


cases where it is, in practice, impossible to travel due, for example, to cancellation of flights.  This may not 


cover the situation where an individual does not travel based on a mere recommendation by the 


governments involved to avoid unnecessary travel. Any decision to disregard days spent in a source 


jurisdiction as a result of COVID-19 restrictions may result in the source jurisdiction not exercising taxing 


rights allocated to it under the terms of a double tax treaty which it would be entitled to do.  


56. In conclusion where an employee is prevented from travelling because of COVID-19 public health 


measures of one of the governments involved and remains in a jurisdiction, it would be reasonable for a 


jurisdiction to disregard the additional days spent in that jurisdiction under such circumstances for the 


purposes of the 183 day test in Article 15(2)(a) of the OECD Model. Some jurisdictions may however take 


a different approach or may have issued specific guidance outlining their approach to such circumstances.3 


Taxpayers in this situation are encouraged to contact their local tax authority.  


                                                
3 Sweden takes a different approach and jurisdictions listed in Box 4 below have issued specific guidance on their 


approach. 
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Special provisions in some bilateral treaties that deal with the situation of cross-border 


workers 


57. A change of place where cross-border workers exercise their employment may also affect the 


application of the special provisions in some bilateral treaties that deal with the situation of cross-border 


workers. These provisions apply special treatment to the employment income (and in some cases 


replacement income such as short-time work compensation) of cross-border workers and may often 


contain limits on the number of days that a worker may work outside the jurisdiction they regularly works 


before triggering a change in their status. 


58. Some jurisdictions have agreed special treaty provisions with neighbouring jurisdictions to which 


employees frequently commute for work. These provisions allocate the taxing rights in a different way to 


Article 15 of the Model Convention. For example, under some of those provisions employees commuting 


to a neighbouring jurisdiction are taxable on their employment income only in the home jurisdiction provided 


any employment activity carried on elsewhere is limited to a maximum stated period (typically ranging from 


4 to 6 working weeks). Some of those treaties include provisions according to which teleworking days are 


considered working days within the work jurisdiction. Some jurisdictions have agreed to treat the COVID-


19 pandemic as force majeure or an exceptional circumstance and, accordingly, the time spent by the 


employee teleworking in their home jurisdiction will not be included in the calculation of the maximum work 


days outside the work jurisdiction limitation for the purposes of the treaty.4   


Teleworking from abroad i.e. working remotely from one jurisdiction for an employer of 


the other jurisdiction.  


59. A change in the place where the employment is exercised may give rise to a change in the 


allocation of taxing rights under the current treaty rules. 


60. Accordingly, if the jurisdiction where employment was formerly exercised should lose its taxing 


right following the application of Article 15, additional compliance difficulties would arise for employers and 


employees. Employers may have withholding obligations, which are no longer underpinned by a 


substantive taxing right. These would therefore have to be suspended or a way found to refund the tax to 


the employee. The employee would also have a new or enhanced liability in their jurisdiction of residence, 


which would result in new filing obligations.  


61. Some examples illustrating changes in allocation of taxing rights over employment income are 


included below: 


 Before the COVID-19 pandemic, an employee resident in Jurisdiction A normally exercised their 


employment in Jurisdiction B. The employee began to exercise his employment from Jurisdiction 


A due the COVID-19 pandemic. According to Article 15: 


o if the employer was resident in Jurisdiction B, Jurisdiction B is entitled to tax the income derived 


from the period during which the employee was physically present in Jurisdiction B (i.e., a 


reduction in Jurisdiction B’s taxing right); 


o if the employer was not resident in Jurisdiction B or did not bear the cost of the employee’s 


remuneration through a PE in that jurisdiction, Jurisdiction B would likely lose its taxing right 


under a treaty if the employee spent less than 183 days there (i.e., a complete loss of 


Jurisdiction B’s taxing rights). 


                                                
4 See Memorandum of Understanding in respect of Belgium France double tax treaty: 


https://finances.belgium.be/fr/Actualites/%EF%83%98belgique-france-r%C3%A9gime-travailleurs-frontaliers-


%E2%80%93-coronavirus-covid-19. 



http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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 Before the COVID-19 pandemic an employee was resident in Jurisdiction A, became stranded in 


Jurisdiction B and began to exercise his employment there. Under Article 15, Jurisdiction B would 


be permitted to tax the employment income if the employer was also resident in that jurisdiction or 


bore the cost of the employee’s remuneration through a PE in that jurisdiction. In cases where the 


employer was resident elsewhere, Jurisdiction B would be entitled to tax the employment income 


only if the employee exceeds the 183 day threshold. 


62. Exceptional circumstances call for an exceptional level of coordination between jurisdictions to 


mitigate the compliance and administrative costs for employees and employers associated with an 


involuntary and temporary change of the place where employment is performed. Where relevant, MAP 


should be applied efficiently and pragmatically to help resolve issues arising out of the COVID-19 


pandemic. Jurisdictions have issued useful guidance and administrative relief to mitigate the unplanned 


tax implications and potential new burdens arising due to effects of the COVID-19 pandemic. A sample of 


that guidance is included in Box 4.  


63. In conclusion, changes in the jurisdiction where an employee exercises their employment can 


impact where their employment income is taxed: new taxing rights over the employee’s income may arise 


in other jurisdictions and those new taxing rights may displace existing taxing rights. As payroll taxes are 


often withheld at source, addressing the change will result in compliance and administrative costs for the 


employer and employee. Some jurisdictions have issued guidance and administrative relief to mitigate the 


additional burden.  


Box 4.Guidance on taxation of employment income and sample competent authority 


arrangements  


The Australian Tax Office has issued guidance1 noting that COVID-19 has created a special set of 


circumstances that must be taken into account when considering the source of the employment income 


of a non-resident who usually works overseas but instead performs that same employment in Australia 


as a result of COVID-19. Whilst the Australian Taxation Office is willing to accept that where the remote 


working arrangement is short term (three months or less) the income from that employment will not 


have an Australian source; where the working arrangement is longer than three months, relevant 


circumstances need to be examined to determine if the employment is connected to Australia. A 


relevant factor to take into account in determining whether that income is Australian sourced, is whether 


that non-resident is working from Australia solely as a result of COVID-19 restrictions.  However, the 


guidance further notes that employment income earned by a resident of another country while working 


in Australia may be deemed by a tax treaty to be from sources in Australia and any applicable treaty 


should be reviewed carefully, as wording, conditions and time periods vary from treaty to treaty. 


The Austrian Federal Ministry of Finance issued guidance noting that a governmental subsidy for a 


reduction in the working time of employees (of up to 100%) that an employer pays forward to his 


employees is taxable in the jurisdiction in which the activity to which the subsidy relates would have 


been carried out as determined under a provision based on Art 15 OECD Model on the basis of the 


principle of causality. However, if a double tax treaty contains a separate provision for income from 


statutory social insurance or similar income, the guidance notes that a compensation for this type of 


subsidy is not within the scope of Art 15 OECD Model, but falls under the respective special provision 


of the double tax treaty, which – as a rule – assigns the taxation right to the state-of-fund.2  


The Austrian Federal Ministry of Finance issued guidance noting that in the context of Art 15(2)(a) 


OECD Model days of presence caused by illness are not to be counted if the illness prevents the 


employee from leaving the country and the tax exemption in this jurisdiction would –  as a result – not 
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be available anymore. This interpretation applies as well in case the employee is prevented from leaving 


a jurisdiction due to COVID-19 under the following circumstances: 


 the employee is prevented from leaving the jurisdiction as a result of COVID-19, and  


 is not working during the period of time, when he is prevented from leaving the jurisdiction. 


As a result, the guidance notes that the additional days spent as a result of COVID-19 would not be 


counted towards the days of stay and the state of residence would have the exclusive taxing right 


according to the 183-day rule. 


The Austrian Federal Ministry of Finance issued guidance noting that in the context of Art 15(4) of the 


Austria-Liechtenstein double tax treaty (special provision on cross-border workers) individuals who 


were previously classified as cross-border workers because they commuted "as a rule every working 


day", but who now work from home to curb the further spread of the COVID-19 pandemic (among other 


things due to the recommendations made by the respective governments) do not lose their status as 


cross-border workers. 


A competent authority agreement concerning the COVID-19 pandemic was concluded between Austria 


and Italy with regard to the application of Art 15(4) of the respective double tax treaty (special provision 


on cross-border workers). Accordingly, “taxpayers who usually commute to their place of work but work 


from home to curb the spread of COVID-19 continue to work as cross-border commuters within the 


meaning of Art 15(4)”.  


A competent authority agreement concerning COVID-19 was concluded between Austria and Germany 


with regard to the application of Art 15(6) of the respective double tax treaty (special provision on cross-


border workers). Accordingly, working days for which wages are paid and on which cross-border 


commuters only exercise work in the home office due to the measures to combat the COVID-19 


pandemic will not be included in the calculation of the 45-day limitation3. That competent authority 


agreement provides with regard to the application of Art 15(1) of the respective double tax treaty, 


"working days [...] during which employees solely work in the home office due to the measures to 


combat the COVID-19 pandemic can be considered as working days spent in the contracting state in 


which the employees would have exercised their work without the measures to combat the COVID-19 


pandemic". 


Canada’s Revenue Agency has issued guidance4 noting that some U.S. residents who regularly 


exercise their employment in Canada and who are normally not present in Canada in excess of 183 


days (and, for that reason alone, are not taxable in Canada on their employment income) may now be 


exercising their duties in Canada for an extended period of time, as a result of the travel restrictions. 


The guidance confirms that until the earliest of certain events, including when the employee returned 


or was able to return to their jurisdiction of residence and 31 December 2020, those days will not be 


counted toward the 183-day test in the Canada-United States income tax treaty. Canada will also take 


this approach in applying the days-of-presence test in other tax treaties. 


Finland’s tax authority has issued guidance5 noting that the COVID-19 pandemic does not affect the 


way the Finnish tax authorities determine how to interpret tax treaty articles on employment income. 


The same guidance outlines how domestic force majeure rules can result in days spent in Finland not 


counting for the purposes of Finland’s domestic six month rule where a Finland resident was assigned 


to work abroad but returns to Finland as a result of the COVID-19 pandemic. 


Germany’s Federal Ministry of Finance has concluded consultation agreements6 with the competent 


authorities of Austria, Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands, Poland and Switzerland that 


contain a mutual agreement on a temporary and factual fiction. For the period of time during which the 


health authorities continue to advise to work from home due to a high risk of infection, days on which 


cross-border workers work remotely can be considered as being spent in the state where the work 
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would have been carried out without the COVID-19 related measures. However, this fiction does not 


apply to working days that would have been spent at home or in a third State independently from these 


measures. The fiction is optional, i.e. a cross-border worker for whom the fiction would be 


disadvantageous has the right to apply the rules of the tax treaty as they stand. In relation to Austria, it 


has also been agreed that days on which cross-border workers work remotely due to COVID-19 related 


measures shall not be deemed harmful for the qualification as „commuter“. Further, the mutual 


agreements with Austria, France, Luxembourg and the Netherlands also contain a provision regarding 


the treatment of social security payments received for days spent idle at home (e.g. „Kurzarbeitergeld“). 


It is the common understanding that these payments fall within the scope of the respective treaty article 


governing social security payments. 


Greece's Independent Authority for Public Revenue issued guidance7 noting that, for tax treaty 


purposes, payments that employees receive from their employers despite restrictions to the exercise of 


their employment (i.e. wage subsidies) fall within the scope of Article 15 OECD Model and are 


attributable to the place where the employment used to be exercised before the COVID-19 outbreak. 


Ireland’s Revenue issued guidance8 on domestic law confirming that Irish Revenue will not seek to 


enforce Irish payroll obligations for foreign employers in genuine cases where an employee was working 


abroad for a foreign entity prior to COVID-19 but relocates temporarily to Ireland during the COVID-19 


period and performs duties for his or her foreign employer while in Ireland. 


New Zealand’s Inland Revenue issued guidance9 on domestic law under which a non-resident person 


will become subject to New Zealand income tax on their employment income if they exercise their 


employment in New Zealand for 92 days or more. The guidance notes that the COVID-19 pandemic 


could cause employees to have to stay in New Zealand longer than 92 days despite their plans to leave. 


The guidance provides that if the employee leaves or returns to their jurisdiction within a reasonable 


time after they are no longer practically restricted in travelling, then any extra days when the person 


was unable to leave (that are in addition to the 92 days) will be disregarded. 


The UK HM Revenue & Customs issued guidance10 noting that there is no change to the employment 


article and how it applies will depend on the employee’s circumstances. The UK accepts that a non-


resident is not liable on employment income relating to employment exercised in the UK during a period 


of unexpected enforced stay due to the COVID-19 pandemic.11  


The US Internal Revenue Service issued guidance12 confirming that for purposes of computing days of 


presence in the United States under the 183 day test in the dependent services provision of US treaties, 


days of presence (comprising a single period not exceeding 60 consecutive days, starting on or after 


February 1, 2020 and on or before April 1, 2020) during which the individual was unable to leave the 


United States due to COVID-19 Emergency Travel Disruptions, as the term is described in the relevant 


guidance, will not be counted. 


Notes:  


The sample of jurisdictions’ guidance referenced includes guidance on both domestic law and application of treaties.  It is noted that for 


most jurisdictions, guidance on the domestic law does not affect interpretation of treaty provisions and the Commentary. The inclusion of 


references to guidance on domestic law is for illustrative purposes only and is not intended to suggest that domestic law ought to be applied 


or interpreted in conformity with the Commentary. 


1.See:https://www.ato.gov.au/General/COVID-19/Support-for-individuals-and-employees/Residency-and-source-of-


income/#Sourceofemploymentincomeearnedwhileworki. 


2. See for example, the corresponding competent authority agreement concluded between Austria and Germany with regard to the 


application of Art 18 (2) of the respective double tax treaty: https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=4f45c5a9-


4d31-4258-b0ed-367159caffee. 


3. The 45-day limitation is a limitation previously agreed between Austria and Germany concerning the status of cross-border workers. It 


refers to days on which the border is not actually crossed (due to home office work). Exceeding this limitation leads to a loss of the cross-


border worker status. As a result, the general provisions of Art 15 would apply in such cases. 
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4. See: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/guidance-international-income-tax-issues.html (applicable 


until the earliest of the time when employee returned or was able to return to their jurisdiction of residence, the day specified on an applicable 


Regulation 102 waiver, the day the non-resident employer was certified by the Minister as a qualifying non-resident employer and the non-


resident employee was also a qualifying non-resident employee, or 31 December 2020). 


5. See: https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/statements/82178/effects-of-the-coronavirus-pandemic-on-taxes-on-income-received-


under-an-employment-contract-in-a-foreign-country-the-six-month-rule-and-forces-majeures2/. 


6. See: https://www.bundesfinanzministerium.de (in German language) “COVID-19, Konsultationsvereinbarung“. 


7. See: https://aade.gr/sites/default/files/2020-07/E2113_2020.pdf. 


8. See: https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/covid19/compliance-with-certain-reporting-and-filing-obligations.aspx. 


9. See: https://www.ird.govt.nz/covid-19/international/tax-residency. 
10. See: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm13410. 


11. See: https://www.gov.uk/tax-uk-income-live-abroad. 


12. See: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-20.pdf. 
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Beschluss vom 10. Dezember 2020, V R 14/20 
Gemeinnützigkeit und politische Betätigung


ECLI:DE:BFH:2020:B.101220.VR14.20.0


BFH V. Senat


AO § 52 Abs 2 , FGO § 126 Abs 5 , GG Art 3 , GG Art 9 , AO § 52 Abs 2 S 1 Nr 7 , AO § 52 Abs 2 S 1 Nr 24 , GG Art 21 Abs 1 S 
1 , GG Art 100 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 26. Februar 2020, Az: 4 K 179/16


Leitsätze


Einflussnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung ist kein eigenständiger gemeinnütziger Zweck i.S. 
von § 52 AO (Folgeentscheidung zum BFH-Urteil vom 10.01.2019 - V R 60/17, BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301).


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 26.02.2020 - 4 K 179/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Der seit 2003 im Vereinsregister eingetragene Kläger und Revisionskläger (Kläger) verfolgt nach seiner im November 
2010 geänderten Satzung folgende Ziele: "die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung, die Förderung des 
Schutzes der Umwelt und des Gemeinwesens, der Demokratie und der Solidarität unter besonderer Berücksichtigung 
der ökonomischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung. Der Verein fördert die 
Völkerverständigung und den Frieden". Der Kläger ist nach seiner Satzung zudem "in Trägerschaft des Netzwerks" A 
tätig.


2 Er befasste sich in den Jahren 2010 bis 2012 (Streitjahre) öffentlichkeitswirksam mit unterschiedlichen Themen: 
Finanz- und Wirtschaftskrise, die Besteuerung von Finanzmärkten, die Umverteilung von Reichtum, eine 
Finanztransaktionssteuer, Steuern gegen Armut, Spekulation mit Lebensmitteln, Blockupy, Regulierung der 
Finanzmärkte, Finanzmarkttagung Geld, Bankentribunal, Geschäftspraktiken von Banken, Wechsel der Hausbank 
("Krötenwanderung"), Arabischer Frühling, Aktionstag Banken, Krise des Euro und der Finanzmärkte, europaweiter 
Sozialabbau, Wege aus der Krisenfalle, Umverteilung (finanzieller Mittel), Regulierung der Finanzmärkte, feministische 
Ökonomie, Public Private Partnerships, Anti-Atom-Bewegung, Atomwirtschaft, unbedingtes Grundeinkommen, 
Klimaschutz, globale Klimagerechtigkeit sowie alternative Formen des Lebens und Wirtschaftens.


3 Im Bereich von Steuerpolitik und öffentlichen Finanzen ging es bei der Kampagne 
"Sparpaket/Finanztransaktionssteuer/Umverteilen" gegen Gesetzesvorschläge, die später zum Haushaltsbegleit- und 
Haushaltsgesetz 2011 führten. Mit der Kampagne "H stoppen" wurde das Ziel verfolgt, ökologische Nachhaltigkeit 
durch umweltfreundliche Textilproduktion mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu verbinden. Der Kläger nahm das 
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Verkehrsprojekt "Stuttgart 21" zum Anlass für einen Demokratie-Kongress. Beim Thema "30-Stunden-Woche" plädierte 
er für eine entsprechende Arbeitszeitbegrenzung "für alle" bei vollem Lohnausgleich für untere und mittlere 
Einkommen.


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) verneinte in den Bescheiden vom 14.04.2014 über 
Körperschaftsteuer 2010, 2011 und 2012, Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer 2010, 2011 und 2012, 
gesonderter Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs zur Körperschaftsteuer zum 31.12.2010 bis zum 
31.12.2012, Gewerbesteuermessbeträge 2010, 2011 und 2012 sowie gesonderter Feststellung des vortragsfähigen 
Gewerbeverlustes zum 31.12.2010 bis zum 31.12.2012 die Gemeinnützigkeit des Klägers. Der hiergegen eingelegte 
Einspruch blieb ohne Erfolg.


5 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit seinem im ersten Rechtsgang ergangenen Urteil statt. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hob die Entscheidung des FG mit seinem Urteil vom 10.01.2019 - V R 60/17 (BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301) 
auf und verwies die Sache an das FG zurück. Im zweiten Rechtsgang wies das FG die Klage mit seinem in 
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2020, 1365 veröffentlichten Urteil ab.


6 Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Revision. Er habe zu keinem Zeitpunkt politische, sondern immer nur 
seine satzungsmäßigen gemeinnützigen Zwecke verfolgt. Der BFH habe in seinem Urteil im ersten Rechtsgang die 
Auffassung vertreten, dass möglicherweise einige Aktionen des Klägers politische Zwecke und nicht seine 
satzungsmäßigen gemeinnützigen Zwecke verfolgt hätten und daher dem Kläger die Gemeinnützigkeit abzuerkennen 
sei. Der BFH habe ausgeführt, dass es dem Kläger möglicherweise bei seinen verschiedenen Aktionen im Schwerpunkt 
nicht um die Vermittlung von Bildungsinhalten zu diesen Themen gegangen sei, sondern um die Einflussnahme auf 
die politische Willensbildung und auf die öffentliche Meinung, da diese Tätigkeiten keinerlei Bezug zur Bildungspolitik 
i.S. von § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 der Abgabenordnung (AO) gehabt hätten. Der BFH habe aber wohlweislich dies nicht 
entschieden, sondern den Rechtsstreit an das FG zurückverwiesen, da die Wertung, welche Zwecke eine 
gemeinnützige Körperschaft mit ihren Aktionen verfolge, nicht dem BFH als Revisionsgericht obliege, sondern dem 
Tatsachengericht. Das FG habe das Urteil des BFH missverstanden, indem es davon ausgegangen sei, dass der BFH 
unter dem gemeinnützigen Zweck der politischen Bildung nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO ausschließlich 
bildungspolitische Fragestellungen verstehe. Es sei ein Missverständnis, dass der BFH entschieden habe, dass die 
"ökonomische Alphabetisierung" nicht unter § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO falle. Zum einen sei die Beschränkung auf 
bildungspolitische Fragen abwegig, wie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei politischen Parteistiftungen zeige. 
Zum anderen stehe dies im Widerspruch zur ständigen BFH-Rechtsprechung und der sich hieraus ergebenden Bindung 
nach § 11 der Finanzgerichtsordnung (FGO). Auch nach Auffassung des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestages messe das Gemeinnützigkeitsrecht der freien Meinungsäußerung besondere Bedeutung zu. Der BFH habe 
zu der Frage, ob er, der Kläger, mit seinen Maßnahmen politische Zwecke verfolgt habe und ein allgemeinpolitisches 
Mandat in Anspruch genommen habe, nicht durchentschieden, sondern an das FG zurückverwiesen. Aufgrund eines 
Missverständnisses habe sich das FG "gezwungen gesehen, die Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks der politischen 
Bildung durch den Kläger als Verfolgung eines politischen Zwecks" zu verstehen.


7 Sollte das FG den BFH demgegenüber zutreffend verstanden haben, so dass sich der Begriff der politischen Bildung in 
§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO auf die Bildungspolitik beschränke, so wäre diese Auslegung verfassungswidrig. Daher sei 
der BFH zur konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 des Grundgesetzes (GG) verpflichtet. Bei einer 
verfassungskonformen Auslegung sei der Revision stattzugeben. Auf dieser Grundlage verkenne das BFH-Urteil in 
BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 die Bedeutung des Grundrechts auf Vereinigungsfreiheit, des allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatzes und des Demokratieprinzips für die Auslegung der AO. Bei einer verfassungskonformen 
Auslegung müsse der BFH seine Grundsätze revidieren. Bei zivilgesellschaftlichen Organisationen gehe es nicht um 
die Frage der Verwendung von Mitgliedsbeiträgen bei einer Zwangsmitgliedschaft. Die Abgrenzung sei "schwammig 
und unspezifisch" und genüge nicht den Anforderungen an eine verfassungskonforme Auslegung. Es bleibe unklar, 
weshalb das Engagement für Frieden und Umweltschutz gemeinnützig sei, gehe es doch auch dort um staatliche 
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Willensbildung. Es sei schleierhaft, wie sich dies von der Stellungnahme gegen Sozialkürzungen unterscheide. Die 
Abgrenzung gehe an der Praxis und Realität der Arbeitsweise zivilgesellschaftlicher Organisationen vorbei. Der BFH 
unterschätze zudem die Bedeutung der Kommunikationsgrundrechte und einer aktiven Zivilgesellschaft für die 
Demokratie. Versammlungs-, Meinungs- und Vereinigungsfreiheit seien Kommunikationsgrundrechte, die nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) konstitutiv für die Demokratie seien. Die Zivilgesellschaft 
trage zur Meinungsbildung der Gesellschaft bei. Aktionen und Stellungnahmen zu politischen Fragen gehörten zu dem 
für eine Demokratie konstitutiven Meinungsstreit. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 24 AO sei verfassungskonform in diesem 
Sinne zu verstehen. Die Vorschrift sei in der Weise auszulegen, dass Chancengleichheit bei der Vereinsgründung 
bestehe, um in gleicher Weise die eigene Position in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Finanzverwaltung gehe selektiv 
dazu über, nur einzelnen Vereinigungen die Gemeinnützigkeit zu entziehen. In Zeiten von "Fake-News" falle 
zivilgesellschaftlichen Vereinigungen die Aufgabe zu, auf die gesellschaftliche Willensbildung Einfluss zu nehmen und 
ihre speziellen Zwecke dabei gerade nicht neutral zu verfolgen. Die Analogie zur Finanzierung von 
Bildungsveranstaltungen der Parteien sei unzutreffend. Politische Bildung sei in der Regel nicht neutral. 
Zivilgesellschaftliche Bildungsarbeit sei sinnvollerweise darauf angelegt, die in der jeweiligen Auffassung 
existierenden Lücken der öffentlichen Bildung zu füllen. Demokratieprinzip und Vereinigungsfreiheit seien bei der 
Auslegung der steuerrechtlichen Begünstigung von Vereinigungen, die Bildungsarbeit betreiben, zu würdigen. Zweck 
der Vereinigungsfreiheit sei es, sich mit Menschen mit gleichen Interessen zusammenzuschließen. Auf ein Verhältnis 
von Wissensvermittlung zur Beeinflussung der gesellschaftlichen Meinungsbildung komme es nicht an.


8 Der Kläger beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben, die Körperschaftsteuerbescheide 2010 bis 2012 und die Gewerbesteuermessbescheide 
2010 bis 2012 jeweils vom 14.04.2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.01.2016 mit der Maßgabe 
aufzuheben, dass der Kläger in den Jahren 2010 bis 2012 gemeinnützig war, und die Bescheide über die gesonderte 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer zum 31.12.2010 bis zum 31.12.2012 sowie die 
Bescheide über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31.12.2010 bis zum 
31.12.2012 jeweils vom 14.04.2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.01.2016 dahingehend zu ändern, 
dass der verbleibende Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer zum 31.12.2010 bis zum 31.12.2012 und der 
vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31.12.2010 bis zum 31.12.2012 jeweils ... € beträgt, hilfsweise die Durchführung 
einer konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 GG.


9 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


10 Das FG habe im zweiten Rechtsgang die Gemeinnützigkeit zutreffend verneint.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a FGO. Der Senat hält die Revision einstimmig für unbegründet und eine 
mündliche Verhandlung für nicht erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet worden und hatten 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Das FG hat zutreffend entschieden, dass der Kläger nach seiner tatsächlichen 
Geschäftsführung keine gemeinnützigen Zwecke nach § 52 AO verfolgt hat.


12 1. Die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die Gestaltung der öffentlichen Meinung ist kein 
eigenständiger gemeinnütziger Zweck i.S. von § 52 AO. Daher darf sich eine gemeinnützige Körperschaft in dieser 
Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung eines der in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Zwecke dient, 
wie der erkennende Senat in seinem Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 entschieden hat. Dem Urteil wird im 
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Schrifttum überwiegend zugestimmt (Hüttemann, Der Betrieb --DB-- 2019, 744 ff.; Seer, Juristenzeitung 2019, 513, 
und in Tipke/Kruse, § 52 AO Rz 53a; Weitemeyer, Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen 2019, 97; 
Gersch, AO-Steuerberater 2019, 109; Fischer, juris PraxisReport Steuerrecht 12/2019, Anm. 1; Zimmermann/Raddatz, 
Neue Juristische Wochenschrift --NJW-- 2020, 517 ff., 520 f.; kritisch demgegenüber Hornung/Vielwerth, Deutsches 
Steuerrecht 2019, 1497; Droege, Kritische Justiz 2019, 349; vgl. auch Leisner-Egensperger, NJW 2019, 964).


13 2. Aufgrund des BFH-Urteils in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 und der sich daraus nach § 126 Abs. 5 FGO für den 
zweiten Rechtsgang ergebenden Bindungswirkung ist nur noch darüber zu entscheiden, ob die fraglichen Tätigkeiten 
dem Kläger zuzurechnen sind, nicht aber, ob mit diesen Tätigkeiten steuerbegünstigte Zwecke verfolgt wurden.


14 a) Der erkennende Senat hat in seinem Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 entschieden, dass mit den 
Kampagnen und weiteren Tätigkeiten, die unter dem Namensbestandteil "A" des Klägers ausgeübt wurden, auf der 
Grundlage der vom FG getroffenen Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) keine nach § 52 AO steuerbegünstigten Zwecke 
verfolgt wurden. Er hat daher das im ersten Rechtsgang der Klage stattgebende Urteil des FG aufgehoben (BFH-
Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 30 ff.).


15 b) Zudem hat der erkennende Senat die Sache an das FG zurückverwiesen. Gegenstand dieser Zurückverweisung war 
dabei ausschließlich die Frage, ob die unter dem Namensbestandteil des Klägers ausgeübten Tätigkeiten dem Kläger 
als Träger des so bezeichneten Netzwerks zuzurechnen sind. Dies ist für die Frage bedeutsam, ob der Kläger i.S. von 
§ 56 AO nur seine steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt hat und ob seine tatsächliche 
Geschäftsführung gemäß § 63 Abs. 1 AO auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung seiner 
steuerbegünstigten Zwecke gerichtet war. Damit war im zweiten Rechtsgang nur noch zu entscheiden, ob zwischen 
dem Kläger als "Träger" eines "Netzwerks" und den Tätigkeiten des unter dem gleichen Namen auftretenden 
"Netzwerks", die ihm u.U. nicht zuzurechnen sind, zu unterscheiden sein könnte (BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl 
II 2019, 301, Rz 35 f.).


16 Daher ist die Annahme des Klägers, der erkennende Senat habe in seinem Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 
lediglich entschieden, dass möglicherweise einige Aktionen (des Klägers) politische Zwecke und nicht seine 
satzungsmäßigen gemeinnützigen Zwecke verfolgt hätten und dass dem FG die Entscheidung über das Vorliegen 
einer steuerbegünstigten Zweckverfolgung überantwortet worden sei, unzutreffend.


17 3. Der Kläger kann das BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 nicht durch sein Begriffsverständnis von 
politischer Bildung in Frage stellen.


18 a) Zu den nach § 52 Abs. 2 AO eigenständig steuerbegünstigten Zwecken gehört weder die Einflussnahme auf die 
politische Willensbildung (§ 2 Abs. 1 des Parteiengesetzes --PartG--) noch die Gestaltung der öffentlichen Meinung 
(§ 1 Abs. 2 PartG). Dementsprechend ist der steuerbegünstigten Körperschaft --nach einer durch das BFH-Urteil vom 
29.08.1984 - I R 203/81 (BFHE 142, 51, BStBl II 1984, 844) begründeten und seit Jahrzehnten fortgeführten 
Rechtsprechung-- eine eigenständige Befassung mit Fragen der politischen Willensbildung verwehrt. Die 
Körperschaft darf mit ihrer tatsächlichen Geschäftsführung weder ausschließlich noch überwiegend einen politischen 
Zweck verfolgen (BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 18, m.w.N. zur BFH-Rechtsprechung).


19 Gleichwohl darf eine gemeinnützige Körperschaft auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung 
Einfluss nehmen, wenn dies der Verfolgung eines der in § 52 Abs. 2 AO genannten Zwecke --wie z.B. der Förderung 
des Umweltschutzes (Nr. 8)-- dient. Eine derart dienende und damit ergänzende Einwirkung muss aber gegenüber 
der unmittelbaren Förderung des steuerbegünstigten Zwecks in den Hintergrund treten. Die Tagespolitik darf nicht 
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im Mittelpunkt der Tätigkeit der Körperschaft stehen. Die Beschäftigung mit politischen Vorgängen muss im Rahmen 
dessen liegen, was das Eintreten für die steuerbegünstigten Ziele und deren Verwirklichung erfordert (BFH-Urteil in 
BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 21, m.w.N. zur ständigen BFH-Rechtsprechung).


20 Wenn damit die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung einem in § 52 Abs. 2 
AO aufgeführten steuerbegünstigten Zweck dienen muss, führt dies entgegen der Auffassung des Klägers zu keinen 
besonderen Abgrenzungsschwierigkeiten, da der erforderliche Bezug zu den steuerbegünstigten Zwecken stets 
vorliegen muss.


21 b) Die vorstehende Abgrenzung ist auch im Bereich der in § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO angeführten Volksbildung zu 
beachten.


22 aa) Im Zusammenhang mit der Förderung des demokratischen Staatswesens in § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 24 AO gehört 
zur Volksbildung auch die sog. politische Bildung. Diese umfasst die Schaffung und Förderung politischer 
Wahrnehmungsfähigkeit und politischen Verantwortungsbewusstseins sowie die Diskussion politischer Fragen "in 
geistiger Offenheit". Dabei können auch Lösungsvorschläge für Problemfelder der Tagespolitik erarbeitet werden 
(BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 27). Insoweit bestehen keinerlei thematische Einschränkungen. 
Sie ergeben sich entgegen der Annahme des Klägers auch nicht aus dem im ersten Rechtsgang ergangenen BFH-
Urteil.


23 bb) Zudem kann die Körperschaft auch auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung Einfluss 
nehmen (s. oben II.3.a). Dies muss hier dann allerdings dienenden Charakter für die Volksbildung und die politische 
Bildung haben und hat sich daher auf bildungspolitische Fragestellungen zu beschränken (BFH-Urteil in BFHE 263, 
290, BStBl II 2019, 301, Rz 23).


24 Demgegenüber kommt eine Erweiterung des sich aus § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und Nr. 24 AO ergebenden Begriffs der 
politischen Bildung in der Weise, dass sich hieraus die eigenständige steuerrechtliche Förderung einer 
Einflussnahme auf die politische Willensbildung in frei gewählten Politikfeldern ergibt, nicht in Betracht (BFH-Urteil 
in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 28, 34). § 52 Abs. 2 AO würde sonst faktisch um den dort nicht angeführten 
Zweck der Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung ergänzt werden. Dagegen 
spricht einfachgesetzlich bereits, dass § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 24 AO die Verfolgung von "Einzelinteressen 
staatsbürgerlicher Art" ausdrücklich von der steuerbegünstigten Zweckverfolgung ausschließt.


25 c) Hiergegen kann der Kläger nicht geltend machen, er habe steuerbegünstigte Zwecke durch Aufklärung der 
Gesellschaft über alternative ökonomische Gestaltungsmöglichkeiten verfolgt und sich damit im originären Bereich 
der politischen Bildung betätigt. Denn eine derartige Tätigkeit muss in "geistiger Offenheit" erfolgen (s. oben 
II.3.b aa) - und daran fehlt es für die Kampagnen und weiteren Betätigungen, da mit diesen eine Einflussnahme auf 
die politische Willensbildung und auf die öffentliche Meinung bezweckt wird, wie der erkennende Senat bereits im 
ersten Rechtsgang entschieden hat (BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 32). Zudem bestätigt der 
Revisionsvortrag des Klägers zum Verfassungsrecht, dass es ihm bei seiner Tätigkeit maßgeblich um eine 
Beeinflussung der gesellschaftlichen Meinungsbildung zu unterschiedlichen Themen ging.


26 d) Ein abweichendes Verständnis des BFH-Urteils in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 ergibt sich entgegen der 
Auffassung des Klägers nicht daraus, dass ansonsten von einer Abweichung von der Rechtsprechung anderer Senate 
des BFH auszugehen wäre.
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27 Soweit sich der Kläger auf das BFH-Urteil vom 23.09.1999 - XI R 63/98 (BFHE 190, 338, BStBl II 2000, 200) bezieht, 
übersieht er, dass es dort nicht um wiederholte Tätigkeiten, sondern um eine einmalige Anzeigenkampagne ging, mit 
der zudem an das allgemeine Erfordernis der Einhaltung von Wahlversprechen erinnert wurde, ohne zu Sachfragen 
einzelner Politikfelder Position zu beziehen. Eine Divergenz zum BFH-Urteil vom 20.03.2017 - X R 13/15 (BFHE 257, 
486, BStBl II 2017, 1110) kommt nicht in Betracht, da es dort zwar auch um die Einflussnahme auf die politische 
Willensbildung und die öffentliche Meinung ging, diese aber eindeutig "dienenden Charakter" für die Förderung des 
Umweltschutzes nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AO hatte.


28 4. Auch die weiteren Einwendungen des Klägers greifen nicht durch. Soweit es dabei um verfassungsrechtliche 
Fragen zur Auslegung von § 52 AO geht, kommt es hierauf im Hinblick auf die auch insoweit nach § 126 Abs. 5 FGO 
bestehende Bindung im zweiten Rechtsgang nicht mehr an, wie das FG unter Bezugnahme auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung (BVerfG-Beschluss vom 23.06.1970 - 2 BvL 49/69, BVerfGE 29, 34) in seinem Urteil unter 2.b bb bbb 
auf S. 24 zutreffend entschieden hat. Das Erfordernis einer konkreten Normenkontrolle ist zu verneinen.


29 a) Der erkennende Senat hat sich in seinem Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 25 der dort zitierten 
Rechtsprechung des BVerfG zur staatlichen Finanzierung der politischen Bildungsarbeit parteinaher Stiftungen, die 
als i.S. von § 52 AO gemeinnützig anzuerkennen sein können, ausdrücklich angeschlossen und diese Rechtsprechung 
bei der Bestimmung des Bildungsbegriffs und der Auslegung von § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und Nr. 24 AO 
berücksichtigt.


30 Zudem entspricht die Rechtsprechung des erkennenden Senats dem Verfassungsgrundsatz, dass die politischen 
Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes nur "mitwirken" (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG), dadurch, dass auch 
gemeinnützigen Körperschaften eine Einflussnahme auf die politische Willensbildung ohne Gefährdung der 
steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit gestattet ist, wenn dies --lediglich ergänzend-- der Förderung eines der in § 52 
Abs. 2 AO genannten steuerbegünstigten Zwecke dient (s. oben II.3.a). Damit wird der vom Kläger 
verfassungsrechtlich abgeleitete Teilhabeanspruch an der politischen Willensbildung gewahrt, wobei allerdings die 
Einschränkung zu beachten ist, dass diese Einflussnahme der nach § 52 AO steuerbegünstigten Zweckverfolgung 
dienen muss. Dabei hat der erkennende Senat auch die unterschiedlichen Finanzierungs- und 
Transparenzbedingungen berücksichtigt, die für politische Parteien einerseits und gemeinnützige Körperschaften 
andererseits bestehen (vgl. hierzu BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 22, und z.B. Hüttemann, DB 
2019, 744, 745).


31 b) Soweit der Kläger aus der für ihn verneinten Gemeinnützigkeit eine Beeinträchtigung des Gleichheitsgrundsatzes 
im Verhältnis zu den nach § 52 AO gemeinnützigen Körperschaften ableitet, wird übersehen, dass es für die 
Zulässigkeit einer Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Rahmen der 
steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit stets darauf ankommt, dass diese der Verwirklichung eines der in § 52 Abs. 2 AO 
bezeichneten steuerbegünstigten Zwecke dient (s. oben II.3.a), woran es im Streitfall fehlt.


32 c) Abweichendes ergibt sich auch nicht aus der Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) als 
Kommunikationsgrundrecht. Dass die Absicht, auf die Meinungsbildung des Volkes Einfluss zu nehmen, expliziter 
Grund sein kann, um eine Gemeinnützigkeit auszuschließen, folgt daraus, dass nach § 52 AO nur das gemeinnützig 
ist, was in § 52 Abs. 2 AO als steuerbegünstigt benannt ist. Ein von den Voraussetzungen dieser Vorschrift 
unabhängiges Teilhaberecht besteht im Rahmen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit nicht (s. oben II.4.a) und 
lässt sich auch nicht über eine erweiternde Auslegung des Begriffs der politischen Bildung begründen (s. oben II.3.b). 
Im Übrigen besteht auch keine Pflicht des Staates zur Vereinsförderung durch Subventionen oder steuerrechtliche 
Gemeinnützigkeitsprivilegien (z.B. Löwer in: v. Münch/Kunig, GGK, 6. Aufl., 2012, Rz 29 zu Art. 9).
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33 d) Auf den Einwand des Klägers, es liege ein selektiver Entzug der Gemeinnützigkeit bei nur einzelnen 
Körperschaften vor, kommt es nicht an. Selbst wenn die Finanzverwaltung anderen Körperschaften, die nach 
Maßgabe der BFH-Rechtsprechung (s. oben II.1.) keine steuerbegünstigten Zwecke verfolgen, die 
Steuerbegünstigung nicht entziehen würde, wird die Versagung der Gemeinnützigkeit in Bezug auf den Kläger 
hierdurch nicht rechtswidrig. Denn hieraus ergibt sich für den Kläger kein Anspruch aus Art. 3 Abs. 1 GG, ebenfalls als 
gemeinnützig anerkannt zu werden. Eine sog. Gleichheit im Unrecht besteht wegen des Vorrangs des Gesetzes nicht, 
so dass es keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung bei der Rechtsanwendung gibt (BFH-Beschluss vom 18.07.2002 - 
V B 112/01, BFHE 199, 77, BStBl II 2003, 675; BFH-Urteile vom 24.01.2013 - V R 34/11, BFHE 239, 552, BStBl II 
2013, 460, und vom 18.04.2013 - V R 48/11, BFHE 241, 270, BStBl II 2013, 697). Dies gilt auch für den Bereich der 
steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit (BFH-Urteil vom 17.05.2017 - V R 52/15, BFHE 258, 124, BStBl II 2018, 218). 
Hiervon ist auch das FG --unabhängig davon, dass es insoweit einen Grund zur Zulassung der Revision gesehen hat 
(s.a. Wackerbeck, EFG 2020, 1370)-- in seinem Urteil unter 2.b bb ccc auf S. 25 zutreffend ausgegangen.


34 5. Im Streitfall hat das FG somit die Klage im zweiten Rechtsgang rechtsfehlerfrei abgewiesen.


35 a) Auf der Grundlage der im BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301, Rz 35 ausgesprochenen 
Zurückverweisung hat das FG im zweiten Rechtsgang unter 2.b ee seiner Entscheidungsgründe (FG-Urteil, S. 28 f.) 
begründet, weshalb die unter dem Namensbestandteil des Klägers erfolgten Betätigungen dem Kläger auch 
zuzurechnen sind. Das FG hat hierfür angeführt, dass sich der Kläger finanziell an den einzelnen Aktionen beteiligt 
hatte und die Maßnahmen in den Geschäftsberichten des B-Rates aufgeführt waren. Der Kläger habe zudem die 
Zurechnung der Kampagnen nie in Abrede gestellt und auf Anfrage schriftlich und auch in der mündlichen 
Verhandlung nochmals ausdrücklich betont, dass er die Kampagnen sowohl finanziell als auch inhaltlich zu 
verantworten habe, was auch durch Ausdrucke des Internetauftritts des Klägers bestätigt werde.


36 Die hieraus abgeleitete Würdigung, dass die fraglichen Betätigungen ("Kampagnen") dem Kläger als eigenes Handeln 
zuzurechnen sind, ist möglich und verstößt weder gegen Denkgesetze noch gegen Erfahrungssätze, so dass sie den 
Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindet. Sie wird vom Kläger mit seiner Revision auch nicht angegriffen. Damit steht 
fest, dass der Kläger nicht i.S. von § 56 AO nur seine steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt hat und 
zudem auch seine tatsächliche Geschäftsführung gemäß § 63 Abs. 1 AO nicht auf die ausschließliche und 
unmittelbare Erfüllung seiner steuerbegünstigten Zwecke gerichtet war.


37 Unter Berücksichtigung des Umfangs der danach nicht steuerbegünstigten Tätigkeiten bestehen gegen die 
Versagung der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit auch im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den 
der Senat bereits bei der Prüfung der Mittelverwendung nach § 55 AO berücksichtigt hat (BFH-Urteil vom 
12.03.2020 - V R 5/17, BFHE 268, 415, Rz 61), keine Bedenken.


38 b) Auf die weiteren Ausführungen des FG zur Frage der steuerbegünstigten Zweckverfolgung bei den 
"Kampagnen" (FG-Urteil unter 2.b, S. 19 bis 23, sowie unter 2.b cc und dd, S. 25 bis 28) kam es im Hinblick auf die 
nach § 126 Abs. 5 FGO bestehende Bindung nicht mehr an. Zudem hat das FG die Gemeinnützigkeit auch insoweit 
entsprechend dem im ersten Rechtsgang ergangenen BFH-Urteil in BFHE 263, 290, BStBl II 2019, 301 zutreffend 
verneint.


39 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 10. Januar 2019, V R 60/17 
Politische Betätigung und Gemeinnützigkeit


ECLI:DE:BFH:2019:U.100119.VR60.17.0


BFH V. Senat


AO § 52 Abs 2 Nr 7 , AO § 52 Abs 2 Nr 8 , AO § 52 Abs 2 Nr 24 , AO § 56 , AO § 63 Abs 1 , AO § 51 , AO §§ 
51ff , KStG § 5 Abs 1 Nr 9 , GewStG § 3 Nr 6 , PartG § 2 Abs 1 , PartG § 1 Abs 2 , FGO § 90 Abs 2 , FGO § 
121 , FGO § 122 Abs 2 , KStG VZ 2010 , KStG VZ 2011 , KStG VZ 2012 , GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 
2011 , GewStG VZ 2012 , AO § 52 Abs 2 S 1 Nr 7 , AO § 52 Abs 2 S 1 Nr 8 , AO § 52 Abs 2 S 1 Nr 24 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 10. November 2016, Az: 4 K 179/16


Leitsätze


1. Wer politische Zwecke durch Einflussnahme auf politische Willensbildung und Gestaltung der 
öffentlichen Meinung verfolgt, erfüllt keinen gemeinnützigen Zweck i.S. von § 52 AO. Eine 
gemeinnützige Körperschaft darf sich in dieser Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung eines der 
in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Zwecke dient.


2. Bei der Förderung der Volksbildung i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO hat sich die Einflussnahme auf die 
politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung auf bildungspolitische 
Fragestellungen zu beschränken.


3. Politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt 
wird, um die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassungen zu 
beeinflussen.


4. Bei der Prüfung der Ausschließlichkeit der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zweckverfolgung 
und der tatsächlichen Geschäftsführung nach §§ 56, 63 AO kann zwischen der Körperschaft als "Träger" 
eines "Netzwerks" und den Tätigkeiten des unter dem gleichen Namen auftretenden "Netzwerks" zu 
unterscheiden sein. Dabei sind alle Umstände einschließlich des Internetauftritts der Körperschaft zu 
berücksichtigen.


5. Der Verzicht auf mündliche Verhandlung ist nicht frei widerrufbar. Auf einen Verzicht des 
beigetretenen BMF kommt es nicht an.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 10. November 
2016  4 K 179/16 aufgehoben.
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Die Sache wird an das Hessische Finanzgericht zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Der seit 2003 im Vereinsregister eingetragene Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) verfolgte nach 
seiner im November 2010 geänderten Satzung folgende Ziele: "Förderung von Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, die Förderung des Schutzes der Umwelt und des Gemeinwesens, der Demokratie 
und der Solidarität unter besonderer Berücksichtigung der ökonomischen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen der Globalisierung. Der Verein fördert die Völkerverständigung und den Frieden." Der 
Kläger ist nach seiner Satzung zudem "in Trägerschaft des Netzwerks" A tätig.


2 Er befasste sich in den Streitjahren 2010 bis 2012 öffentlichkeitswirksam mit zahlreichen Themen. 
Hierzu gehörten die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Besteuerung von Finanzmärkten, die 
Umverteilung von Reichtum, eine Finanztransaktionssteuer, Steuern gegen Armut, Spekulation mit 
Lebensmitteln, Blockupy, Regulierung der Finanzmärkte, Finanzmarkttagung Geld, Bankentribunal, 
Geschäftspraktiken von Banken, Wechsel der Hausbank ("Krötenwanderung"), Arabischer Frühling, 
Aktionstag Banken, Krise des Euro und der Finanzmärkte, europaweiter Sozialabbau, Wege aus der 
Krisenfalle, Umverteilung (finanzieller Mittel), Regulierung der Finanzmärkte, feministische 
Ökonomie, Public Private Partnerships, Anti-Atom-Bewegung, Atomwirtschaft, unbedingtes 
Grundeinkommen, Klimaschutz, globale Klimagerechtigkeit sowie alternative Formen des Lebens 
und Wirtschaften.


3 Im Bereich von Steuerpolitik und öffentlichen Finanzen wandte sich der Kläger insbesondere mit 
seiner Kampagne "Sparpaket/Finanztransaktionensteuer/Umverteilen" gegen Gesetzesvorschläge, 
die später zum Haushaltsbegleit- und Haushaltsgesetz 2011 führten. Die dort zur 
Haushaltskonsolidierung vorgesehenen Ausgabenkürzungen führten nach seiner Auffassung zu einer 
sozialen Schieflage. Hierzu entwickelte er in seinem Programm "Verteilen statt kürzen" 
Gegenvorstellungen. Dabei verlangte er die Einführung einer Vermögensteuer, eine Reform der 
Erbschaftsteuer und das Austrocknen von Steueroasen. Armutsrisiken sollten minimiert und 
gesellschaftliche Polarisierung sollte verhindert werden. Der Kläger veranstaltete hierzu 
Konferenzen, Tagungen, Seminare, Workshops, Vorträge und stellte dabei Bildungsmaterialien zur 
Verfügung. Er wirkte bei der Organisation von Demonstrationen und symbolischen 
Bankenbesetzungen mit und wandte sich mit einem Online-Appell an die Bundeskanzlerin und 
einen Bundesminister. Im Rahmen der Themen "Steuerflucht bekämpfen" und "Kein Freibrief für 
Steuerbürger" befasste sich der Kläger mit der Steuerflucht in Steueroasen und den sich hieraus 
ergebenden Schäden für die öffentlichen Finanzen. Er setzte sich in der öffentlichen Diskussion 
gegen ein mit der Schweiz abzuschließendes Steuerabkommen ein und wandte sich zudem gegen 
eine Steueramnestie im Inland. Der Kläger befürwortete die Durchsetzung von nicht festgesetzten 
und dementsprechend auch nicht bezahlten Steueransprüchen.
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4 Mit der Kampagne "H stoppen" verfolgte der Kläger das Ziel, ökologische Nachhaltigkeit durch 
umweltfreundliche Textilproduktion mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu verbinden. Dabei ging es 
um das finanziell bedrohte Unternehmen U, das nach besonderen Umweltstandards hergestellte 
Kleidung vertrieb und von einem Finanzinvestor übernommen werden sollte. Der Kläger entwickelte 
hier ein alternatives Übernahmemodell in Form einer Genossenschaft. Er klärte über die generelle 
Funktionsweise von Investmentfonds und deren konkrete Auswirkungen auf die Ökologie auf. Er 
führte dabei auch eine Unterschriftensammlung durch und forderte von der Politik, 
Beteiligungsgesellschaften wie Investmentfonds nicht mehr steuerlich zu begünstigen.


5 Der Kläger nahm das Verkehrsprojekt "Stuttgart 21" zum Anlass für einen Demokratie-Kongress, in 
dem er am Beispiel der Privatisierung der Deutschen Bahn zu den Umwelt- und Verkehrsfolgen 
eines geplanten Bahnhofs- und Innenstadtumbaus und die fehlende Verfahrenstransparenz bei der 
Vergabe öffentlicher Erschließungs- und Bauaufträge hinwies. Der Kläger informierte dabei über die 
Privatisierung öffentlichen Grundvermögens, über nicht veröffentlichte Erschließungs- und 
Bauverträge sowie Umwelt- und städtebauliche Auswirkungen. Er wählte dabei drastische 
Ausdrucksmittel.


6 Beim Thema "30-Stunden-Woche" plädierte der Kläger für eine entsprechende 
Arbeitszeitbegrenzung für alle bei vollem Lohnausgleich für untere und mittlere Einkommen. Er 
stellte dieses Arbeitszeitmodell als Alternative zur bisherigen Normalarbeitszeit dar. Mit der 
Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen als Teil der Daseinsvorsorge bezweckte 
der Kläger eine soziale Problemlösung gegen gesellschaftliche Verarmung, Langzeitarbeitslosigkeit, 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung wie auch eine Neubewertung unbezahlter häuslicher Arbeit. 
Im Bereich der feministischen Ökonomie befasste sich der Kläger mit Lohnungleichheiten und 
unbezahlter Arbeit.


7 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) versagte dem Kläger in den Bescheiden 
vom 14. April 2014 über Körperschaftsteuer 2010, 2011 und 2012, über Solidaritätszuschlag zur 
Körperschaftsteuer 2010, 2011 und 2012, über gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Verlustabzugs zur Körperschaftsteuer zum 31. Dezember 2010 bis zum 31. Dezember 2012, über 
Gewerbesteuermessbeträge 2010, 2011 und 2012 sowie über gesonderte Feststellung des 
vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31. Dezember 2010 bis zum 31. Dezember 2012 die 
Gemeinnützigkeit. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb ohne Erfolg.


8 Demgegenüber gab das Finanzgericht (FG) der Klage statt und bejahte die Gemeinnützigkeit im 
Hinblick auf die mit der Volksbildung verbundene politische Bildung und die Förderung des 
demokratischen Staatswesens. Bildungszwecke brauchten sich nicht auf theoretische 
Unterweisungen zu beschränken, sondern könnten durch Aufrufe zu konkreten Handlungen ergänzt 
und mit Forderungen verknüpft werden. Dabei seien alle Aktionsformate wie etwa Demonstrationen, 
Petitionen, Seminare oder öffentliche Veranstaltungen zulässig, sofern derartige Aktionen in einem 
Gesamtzusammenhang zu dem gemeinnützigen Zweck stünden. Die Einflussnahme auf die 
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Tagespolitik könne der Vermittlung der Ziele der Körperschaft dienen. Die Maßnahmen und 
Aktionen müssten von einem inhaltlichen Anliegen getragen, in ein umfassendes 
Informationsangebot eingebettet sein und dazu dienen, sich Gehör zu verschaffen. Lediglich eine 
parteipolitisch motivierte Einflussnahme sei unzulässig. Im Streitfall habe der Kläger mit der 
Kampagne "Sparpaket/Finanztransaktionensteuer/Umverteilen" neben dem Bildungszweck auch an 
das Sozialstaatsprinzip als Teil des demokratischen Staatswesens angeknüpft. Der Kläger habe mit 
konkreten steuerpolitischen Forderungen zur Einnahmeverbesserung des Gesamtstaats für die 
Allgemeinheit alternative Lösungsansätze zur Entlastung des Staatshaushalts vermittelt. Die Kritik 
an dem Gesetzesvorschlag der Bundesregierung sei in eine Analyse der Verteilungswirkung 
eingebettet und wissenschaftlich aufgearbeitet gewesen. Die Verbesserung der sozialen Balance 
durch Aufklärung zu wirtschafts- und finanzpolitischen Themen fördere die Allgemeinheit. Hierfür 
müsse kein Konsens über die Ausgestaltung des sozialen Gemeinwesens bestehen. Durch 
Äußerungen zur aktuellen Tagespolitik und Herausgreifen aktueller tagespolitischer Ereignisse habe 
der Kläger diese Themenbereiche nachvollziehbar und für die Allgemeinheit greifbar gemacht. Es 
sei ein sachlicher Bezug zu den Satzungszwecken der politischen Bildung und der allgemeinen 
Förderung des demokratischen Staatswesens gegeben. Aktionsformate wie Veranstaltungen mit 
Politikern, Demonstrationen und aktives Lobbying seien nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) nicht zu beanstanden. Dies gelte ebenso für Online-Unterschriftenaktionen. 
Indem der Kläger bei der Kampagne "H stoppen" mit einer modellhaften Konzeptentwicklung zur 
Weiterführung des Unternehmens in einer anderen Gesellschaftsform (Beteiligung der Beschäftigten 
in einer Genossenschaft) sowohl eine rechtliche als auch eine wirtschaftlich tragbare Alternative zu 
der gesellschaftlich umstrittenen Beteiligung ausländischer Investmentgesellschaften entwickelt 
und diese im Zusammenwirken mit anderen Akteuren in der Öffentlichkeit dargestellt habe, trage er 
zur Verwirklichung des Satzungszwecks der ökonomischen Bildung bei. Dem Kläger sei es weiter um 
das Aufzeigen unfairer Verteilungswirkungen sowie um die Information über negative Folgen von 
Schattenfinanzplätzen und schlechter Steuermoral für die Staatshaushalte und für die Stabilität der 
Finanzmärkte und damit um staatsbürgerlich-politische Ökonomiebildung gegangen. Zudem habe 
der Kläger den förderungswürdigen Zweck verfolgt, Geheimverträge im Zusammenhang mit 
"Stuttgart 21" offenzulegen und damit die Baumaßnahme der demokratischen Kontrolle der 
Öffentlichkeit zu unterwerfen. Beim Thema "30-Stunden-Woche" sei es dem Kläger darum 
gegangen, im Rahmen des Bildungsauftrags dieses Arbeitszeitmodell als Alternative zur bisherigen 
Normalarbeitszeit vorzustellen. Die Themen "bedingungsloses Grundeinkommen" und "feministische 
Ökonomie" seien vom Bildungszweck des Klägers umfasst. Neben Broschüren, Filmen und 
Vorträgen, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen habe er auch kirchliche Organisationen und 
Kritiker einbezogen und zur ökonomischen Bildung beigetragen.


9 Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision. Es fehle bereits an der formellen 
Satzungsmäßigkeit. Erforderlich sei eine wörtliche Übernahme der Mustersatzung. Die in der 
Satzung des Klägers genannte Förderung der Demokratie genüge nicht. Die in der Satzung weiter 
genannte Förderung des Gemeinwesens sei im Katalog des § 52 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) 
ebenso wenig enthalten wie die Förderung der Solidarität. Dies gelte auch für die Förderung des 
Friedens. Das FG habe weiter zu Unrecht entschieden, dass der Klägerin in Bezug auf die Förderung 
der Volksbildung und des demokratischen Staatswesens die sich aus § 63 Abs. 1 AO ergebenden 
Anforderungen erfüllt habe. Die Abgrenzung zu den politischen Parteien und die 
Parteienfinanzierung müsse beachtet werden. Da sich die politische Bildung thematisch nicht 
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beschränken lasse, könne der Kläger nach dem Urteil des FG an jeder politischen Debatte 
teilnehmen. Damit hebe es die Unterscheidung zwischen gemeinnütziger und politischer Betätigung 
auf. Die Kampagnenform spreche für eine politische Ausrichtung der tatsächlichen Geschäftsführung 
des Klägers. Die Vermittlung und Verbreitung eigener politischer Sichtweisen sei nicht geeignet, den 
Bildungsbegriff des Gemeinnützigkeitsrechts zu erfüllen. Eine nur einseitige, auf die Ansichten der 
Körperschaft beschränkte Darstellung und Vermittlung politischer Bildungsinhalte laufe Gefahr, die 
politische Wahrnehmungsfähigkeit des Einzelnen zu beeinträchtigen. Zu berücksichtigen sei auch 
der Internet-Auftritt des Klägers. Das Engagement für die Einführung einer Transaktionssteuer sei 
nicht gemeinnützig. Das FG habe auch den Sachverhalt nicht hinreichend aufgeklärt.


10 Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11 Der Kläger beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


12 Eine wörtliche Übernahme der Mustersatzung sei nicht erforderlich. Er habe mit seinen politischen 
Aktionen nur satzungsmäßige gemeinnützige Ziele verfolgt. Die Abgabenordnung verbiete es 
nicht, gemeinnützige Ziele mit politischen Mitteln und Aktionen zu verfolgen. Zahlreiche 
gemeinnützige Zwecke, wie z.B. die Förderung von Natur- und Umweltschutz, seien ausdrücklich 
politische Ziele. Das Gesetz kenne auch keine Abgrenzung zwischen der Verfolgung 
gemeinnütziger und politischer Zwecke, sondern lediglich eine Unterscheidung zwischen der 
Förderung gemeinnütziger Körperschaften und politischer Parteien. Die Förderung der politischen 
Bildung sei für den Kläger Tätigkeitsschwerpunkt. Ein Verfahrensmangel sei nicht gegeben.


13 Das dem Verfahren nach § 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) beigetretene 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) trägt vor, dass die in § 60 Abs. 1 AO vorgesehene 
Festschreibung der Satzungszwecke die Funktion eines Buchnachweises habe. Die in der Satzung 
vorgesehene Förderung des Gemeinwesens, der Demokratie und der Solidarität erfüllten nicht die 
Voraussetzungen der formellen Satzungsmäßigkeit. Die Förderung des demokratischen 
Staatswesens umfasse nicht die Förderung des Gemeinwesens. Allgemeinpolitische Tätigkeiten 
entsprächen nicht den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts. Das Verbot politischer 
Betätigung solle verhindern, dass die Begrenzungen, die für die Finanzierung von Parteien i.S. von 
§ 2 des Gesetzes über die politischen Parteien (PartG) nach § 10b Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) bestehen, unterwandert werden. Der Kläger habe bestimmte politische Ziele vor Augen 
gehabt. Auch die Offenlegung von Geheimverträgen sei ein politisches Ziel, kein Bildungsziel. Die 
Forderung nach einer 30-Stunden-Woche sei ebenso wie bei Gewerkschaften keine Tätigkeit im 
Rahmen eines Bildungsauftrags. Aus der Offenlegung der Argumentation sei entgegen dem FG-
Urteil nicht auf das Fehlen einseitiger oder unkritischer Agitation zu schließen. Das FG-Urteil 
verstoße auch gegen § 56 AO. Eine parteipolitische Neutralität habe das FG nicht geprüft. 
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Ungeprüft geblieben sei auch § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 AO. Tatsächlich habe der Kläger die Partei X 
gefördert. Zu prüfen gewesen wäre auch § 63 Abs. 1 AO.


14 Das BMF hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


II.


15 Die Revision des FA ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und die Sache an das FG 
zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO). Das FG hat die Begriffe der Volksbildung in § 52 
Abs. 2 Nr. 7 AO und des demokratischen Staatswesens in § 52 Abs. 2 Nr. 24 AO verkannt. Dem 
erkennenden Senat ist eine eigene abschließende Entscheidung verwehrt.


16 1. Wer politische Zwecke durch Einflussnahme auf politische Willensbildung und Gestaltung der 
öffentlichen Meinung verfolgt, erfüllt keinen gemeinnützigen Zweck i.S. von § 52 AO. Eine 
gemeinnützige Körperschaft darf sich in dieser Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung 
eines der in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Zwecke dient.


17 a) Eine Körperschaft verfolgt gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 AO gemeinnützige Zwecke, wenn ihre 
Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
selbstlos zu fördern. § 52 Abs. 2 AO legt fest, welche Zwecke unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen sind. Hierzu gehört gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 24 
AO auch die "allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens", nicht aber auch die dort 
ausdrücklich ausgeschlossene Verfolgung von "Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art".


18 b) Nach ständiger BFH-Rechtsprechung erfasst --unter Beachtung der sich aus § 52 Abs. 2 Nr. 24 
AO ergebenden Wertungen-- die Förderung der Allgemeinheit nicht die Verfolgung politischer 
Zwecke. Daher darf weder ein "politischer Zweck als alleiniger und ausschließlicher oder als 
überwiegender Zweck in der Satzung einer Körperschaft festgelegt" sein noch "die Vereinigung mit 
ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich oder überwiegend einen politischen Zweck 
verfolgen" (BFH-Urteil vom 29. August 1984 I R 203/81, BFHE 142, 51, BStBl II 1984, 844, unter 
3.b (2)). Die Tätigkeit der Körperschaft darf "weder unmittelbar noch allein auf das politische 
Geschehen und die staatliche Willensbildung gerichtet" sein (BFH-Urteil vom 23. November 1988 
I R 11/88, BFHE 155, 461, BStBl II 1989, 391, unter II.4.c). Unter Berücksichtigung der Definitionen 
des PartG gehören somit weder die Einflussnahme auf die "politische Willensbildung" (§ 2 Abs. 1 
PartG) noch die Einflussnahme auf die "Gestaltung der öffentlichen Meinung" (§ 1 Abs. 2 PartG) zur 
Förderung der Allgemeinheit i.S. von § 52 AO. Ob eine derartige Einflussnahme unter den weiteren 
Voraussetzungen der Parteiendefinition in § 2 Abs. 1 PartG wie etwa der Beteiligung an Wahlen 
erfolgt, ist dabei unerheblich.
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19 So ist selbst eine nur geringfügige allgemein-politische Betätigung eines Studentenverbandes 
nicht gemeinnützig (FG Köln, Urteil vom 19. Mai 1998  13 K 521/93, Entscheidungen der 
Finanzgerichte --EFG-- 1998, 1665). Ebenso sind der "Anspruch, umfassend zu 
allgemeinpolitischen Themen und Fragen Stellung zu nehmen" und Forderungen wie "Weg mit 
Agenda 2010 und Hartz IV, Kein Abbau von Sozialleistungen, Gegen Arbeitszwang, Für die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, Keine EU-Verfassung und Abschaffung der WTO" mit 
der Steuerbegünstigung nach § 52 AO nicht zu vereinbaren (FG Düsseldorf, Urteil vom 9. Februar 
2010  6 K 1908/07 K, EFG 2010, 1287; bestätigt durch BFH-Urteil vom 9. Februar 2011 I R 19/10, 
BFH/NV 2011, 1113).


20 c) Hiervon zu unterscheiden ist die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die 
öffentliche Meinung zur Verfolgung der in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Zwecke. Der BFH 
hat in seiner ständigen Rechtsprechung anerkannt, dass es der Steuerbegünstigung nicht 
entgegensteht, wenn eine nach § 52 Abs. 2 AO begünstigte Tätigkeit "im Einzelfall zwangsläufig 
mit einer gewissen politischen Zielsetzung verbunden ist" (BFH-Urteil in BFHE 142, 51, BStBl II 
1984, 844, unter 3.b(2)).


21 Daher fördert eine Bürgerinitiative mit ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit den Umweltschutz, wenn 
sie "der objektiven Meinungsbildung als Grundlage zur Lösung der mit einem 
Entsorgungsvorhaben zusammenhängenden Umweltprobleme und der daraus entstehenden Ziel- 
und Interessenkonflikte" dient, wobei mögliche "politische Auswirkungen" nicht entgegenstehen 
(BFH-Urteil in BFHE 142, 51, BStBl II 1984, 844, Leitsätze 3 und 4). Zur Förderung der 
Allgemeinheit gehört auch die kritische öffentliche Information und Diskussion, um ein nach § 52 
Abs. 2 AO begünstigtes Anliegen der Öffentlichkeit und auch Politikern nahezubringen, wenn die 
unmittelbare Einwirkung auf die politischen Parteien und die staatliche Willensbildung gegenüber 
der Förderung des steuerbegünstigten Zwecks in den Hintergrund tritt (BFH-Urteil in BFHE 142, 51, 
BStBl II 1984, 844, unter 6.). Eine Körperschaft fördert auch dann ausschließlich den Frieden, wenn 
sie gelegentlich zu tagespolitischen Themen im Rahmen ihres (steuerbegünstigten) 
Satzungszweckes Stellung nimmt; allerdings darf die Tagespolitik nicht im Mittelpunkt ihrer 
Tätigkeit stehen, sondern muss der Vermittlung ihrer Ziele dienen (BFH-Urteil in BFHE 155, 461, 
BStBl II 1989, 391, Leitsatz 2). Der BFH hat auch in der Folgezeit daran festgehalten, dass die 
Grenzen der allgemeinpolitischen Betätigung einer steuerbegünstigten Körperschaft noch gewahrt 
sind, wenn die Beschäftigung mit politischen Vorgängen im Rahmen dessen liegt, was das 
Eintreten für die (steuerbegünstigten) satzungsmäßigen Ziele und deren Verwirklichung erfordert 
(BFH-Urteil vom 20. März 2017 X R 13/15, BFHE 257, 486, BStBl II 2017, 1110, Leitsatz 3 zur 
Unterstützung einer Volksinitiative zur "Rekommunalisierung" von Energienetzen im Rahmen der 
Förderung des Umweltschutzes).


22 d) Soweit eine Körperschaft danach politische Zwecke gemeinnützig verfolgen kann, muss sie sich 
zudem "parteipolitisch neutral" verhalten (BFH-Urteil in BFHE 257, 486, BStBl II 2017, 1110, 
Leitsatz 3). Dies ergibt sich bereits aus der Unterscheidung zwischen der Förderung 
gemeinnütziger Zwecke einerseits (z.B. § 10b Abs. 1, § 1a EStG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG) und der 


Seite 7 von 12







Förderung politischer Parteien andererseits (§ 10b Abs. 2 EStG). Parteien ist es verboten, Spenden 
von gemeinnützigen Körperschaften anzunehmen (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 PartG). Dementsprechend 
dürfen gemeinnützige Körperschaften ihre Mittel weder für die unmittelbare noch für die 
mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 
AO).


23 2. Bei der Förderung der Volksbildung i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO hat sich die Einflussnahme auf 
die politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung auf bildungspolitische 
Fragestellungen zu beschränken. Politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie ist 
nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um die politische Willensbildung und die öffentliche 
Meinung im Sinne eigener Auffassungen zu beeinflussen.


24 a) Zu den steuerbegünstigten Zwecken gehört gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO auch die Förderung von 
Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. Die Volksbildung umfasst 
im Zusammenhang mit der Förderung des demokratischen Staatswesens in § 52 Abs. 2 Nr. 24 AO 
auch die sog. politische Bildung. Voraussetzung ist hierfür, dass es der Körperschaft auf der 
Grundlage der Normen und Vorstellungen einer rechtsstaatlichen Demokratie um die Schaffung 
und Förderung politischer Wahrnehmungsfähigkeit und politischen Verantwortungsbewusstseins 
dem Grunde nach geht. Befasst sich eine Körperschaft umfassend mit den demokratischen 
Grundprinzipien und würdigt sie diese objektiv und neutral, kann sie daher auch insoweit an 
tagespolitische Ereignisse anknüpfen (BFH-Urteil vom 23. September 1999 XI R 63/98, BFHE 190, 
338, BStBl II 2000, 200, Rz 23 f.).


25 b) Förderung politischer Bildung geschieht in Abgrenzung zur politischen Zweckverfolgung durch 
Einflussnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung. Denn nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gehen politische Bildungsarbeit und 
allgemeine Werbetätigkeit der Parteien in der politischen Praxis ineinander über, so dass es 
verfassungsrechtlich nicht zulässig ist, Parteien Haushaltsmittel für politische Bildungsarbeit zur 
Verfügung zu stellen (BVerfG-Urteil vom 19. Juli 1966  2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56, Rz 146). 
Weitergehend setzt die Vergabe öffentlicher Mittel zur Förderung politischer Bildungsarbeit 
unabhängige Institutionen voraus, die sich selbständig, eigenverantwortlich und in geistiger 
Offenheit dieser Aufgabe annehmen (BVerfG-Urteil vom 14. Juli 1986  2 BvE 5/83, BVerfGE 73, 1, 
Rz 107). Es ist hier zwischen der offenen Diskussion politischer Fragen einerseits und der 
Beeinflussung des Staatswillens durch die Einflussnahme auf die Beschlüsse von Parlament und 
Regierung andererseits zu unterscheiden (BVerfG-Urteil in BVerfGE 73, 1, Rz 112 f.).


26 Dies ist nicht nur bei der unmittelbaren Zuweisung von Haushaltsmitteln zu beachten, sondern 
auch bei der steuerrechtlichen Förderung gemeinnütziger Körperschaften durch 
Steuerbegünstigung und im Rahmen der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Spenden (s. oben 
II.1.d).
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27 c) Danach zielt die politische Bildung i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO auf die Schaffung und Förderung 
politischer Wahrnehmungsfähigkeit und politischen Verantwortungsbewusstseins sowie auf die 
Diskussion politischer Fragen "in geistiger Offenheit". Es beeinträchtigt die Gemeinnützigkeit nicht, 
wenn auch Lösungsvorschläge für Problemfelder der Tagespolitik erarbeitet werden, wie es z.B. auf 
die politischen (parteinahen) Stiftungen zutreffen kann, deren Finanzierung Gegenstand des 
BVerfG-Urteils in BVerfGE 73, 1 war. Der Bereich der nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO steuerbegünstigten 
politischen Bildung wird aber überschritten, wenn so entwickelte Ergebnisse durch Einflussnahme 
auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung mittels weiterer Maßnahmen durchgesetzt 
werden sollen.


28 Der Begriff der politischen Bildung umfasst auf der Grundlage von § 52 Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 24 AO 
keinen eigenständigen steuerbegünstigten Zweck der Einflussnahme auf die politische 
Willensbildung und auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung in beliebigen Politikbereichen im 
Sinne eines "allgemeinpolitischen Mandats". Betätigungen politischer Art wären dann nicht mehr 
beschränkt auf die Förderung spezifischer steuerbegünstigter Zwecke (s. oben II.1.c). Damit würde 
gegen die gesetzgeberische Grundentscheidung verstoßen, nach der eine eigenständige 
Verfolgung politischer Zwecke nicht zur Förderung der Allgemeinheit i.S. von § 52 AO gehört (s. 
oben II.1.b). Hierfür fehlt es unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit der 
Besteuerung (vgl. § 3 Abs. 1 AO) an einer Grundlage im geltenden Recht.


29 Somit kann auch eine Körperschaft, die eine Anzeigenkampagne durchführt, mit der an das 
allgemeine Erfordernis der Einhaltung von Wahlversprechen erinnert wird, die politische Bildung 
dem Grunde nach noch fördern (BFH-Urteil in BFHE 190, 338, BStBl II 2000, 200). Nicht vereinbar 
mit § 52 Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 24 AO ist es demgegenüber, im Rahmen von Volksbildung und 
politischer Bildung konkrete politische Forderungen zur Durchsetzung von Wahlversprechen (z.B. 
"keine Steuererhöhung") zu erheben. Geht es vorrangig um die Einflussnahme auf politische 
Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung zur Durchsetzung der eigenen 
Auffassung, nicht aber um die Vermittlung von Kenntnissen oder Fähigkeiten bei --im weitesten 
Sinne-- auszubildenden Personen, fehlt der erforderliche Bildungscharakter.


30 3. Danach ist die Vorentscheidung aufzuheben.


31 a) Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Förderung der von der Volksbildung 
mitumfassten politischen Bildung dazu berechtigt, zu konkreten Handlungen aufzurufen und 
Forderungen zu tagespolitischen Fragen zu erheben. Damit verstößt das Urteil des FG gegen § 52 
Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 24 AO. Es hat die Entscheidung des Gesetzgebers, die Einflussnahme "auf die 
politische Willensbildung" durch "Gestaltung der öffentlichen Meinung" nicht als eigenständige 
Förderung die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet i.S. von § 52 AO 
anzusehen (s. oben II.1.b), völlig außer Betracht gelassen und stattdessen die Begriffe 
"Volksbildung" und "demokratisches Staatswesen" zu weit ausgelegt. Es hat damit die Maßstäbe 
verkannt, die im Hinblick auf die erforderliche Abgrenzung zu politischen Betätigungen 
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einzuhalten sind. Gestattet es die Förderung der politischen Bildung nicht, Einfluss auf die 
politische Willensbildung und auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung zu nehmen, ist es nicht 
möglich, der eigenen --im Rahmen der steuerbegünstigten politischen Bildung entwickelten-- 
Auffassung in beliebig anmutenden Politikbereichen zusätzlich auch noch "Gehör zu verschaffen", 
um diese im Rahmen der Gemeinnützigkeit nach § 52 AO durchzusetzen. Zudem ist es 
rechtsfehlerhaft, aus dem Verbot einer parteipolitischen Bestätigung (s. oben II.1.d) auf die 
Zulässigkeit anderer politischer Betätigungen zu schließen.


32 b) Auf der Grundlage der vom FG getroffenen Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) ging es dem 
Kläger insbesondere bei der Kampagne "Sparpaket/Finanztransaktionensteuer/Umverteilen", dem 
Programm "Verteilen statt kürzen", bei der Entwicklung und Werbung für ein alternatives 
Übernahmemodell zugunsten eines finanziell bedrohten Unternehmens der Textilbranche in Form 
einer Genossenschaft, bei den Themenschwerpunkten "Steuerflucht bekämpfen", "kein Freibrief für 
Steuerbürger" und bei dem Thema Steuerflucht während der "kritischen Phase" eines geplanten 
Steuerabkommens mit der Schweiz ebenso wie bei der Kampagne "Demokratie statt Stuttgart 21", 
bei dem Plädoyer nach einer 30-Stunden-Woche für alle bei vollem Lohnausgleich für untere und 
mittlere Einkommen und bei den Themen "bedingungsloses Grundeinkommen" oder "feministische 
Ökonomie" im Schwerpunkt nicht um die Vermittlung von Bildungsinhalten zu diesen Themen, 
sondern um eine öffentlichkeitswirksame Darstellung und Durchsetzung eigener Vorstellungen zu 
tagespolitischen Themen und damit um die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und 
auf die öffentliche Meinung.


33 Denn der Kläger entwickelte hier Gegenvorstellungen, erhob konkrete steuerpolitische 
Forderungen zur Einnahmeverbesserung des Gesamtstaats, übte Kritik an dem Gesetzesvorschlag 
der Bundesregierung, wandte sich mit einem Online-Appell an die Bundeskanzlerin und einen 
Bundesminister, erhob politische Forderungen zum Thema Steuerflucht während der "kritischen 
Phase" eines geplanten Steuerabkommens mit der Schweiz, veranstaltete 
Unterschriftensammlungen und forderte "die Politik" auf, Beteiligungsgesellschaften wie 
Investmentfonds nicht mehr steuerlich zu begünstigen und wollte "Maßnahmen" der 
demokratischen Kontrolle der Öffentlichkeit unterwerfen. Mit dieser Einflussnahme auf die 
politische Willensbildung und auf die öffentliche Meinung liegt ein Handeln außerhalb 
steuerbegünstigter Satzungszwecke vor, da diese Tätigkeiten keinerlei Bezug zur Bildungspolitik 
i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO aufwiesen.


34 c) Eine Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke ergibt sich auch nicht aus einem Zusammenhang 
mit der Förderung des demokratischen Staatswesens in § 52 Abs. 2 Nr. 24 AO und einer sich 
hieraus abgeleiteten erweiterten Zweckverfolgung im Bereich der politischen Bildung. Denn zur 
Förderung der politischen Bildung kommt eine Einflussnahme auf die politische Willensbildung in 
frei gewählten Politikbereichen bereits dem Grunde nach nicht in Betracht (s. oben II.2.c). Zudem 
schließt § 52 Abs. 2 Nr. 24 AO die Verfolgung von "Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art" 
ausdrücklich von der Steuerbegünstigung aus. Schließlich kommt bei Maßnahmen zur 
demokratischen Kontrolle von Bahnprojekten auch nicht die Förderung des Umweltschutzes nach 
§ 52 Abs. 2 Nr. 8 AO in Betracht.
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35 4. Die Sache ist nicht spruchreif und daher an das FG zurückzuverweisen.


36 Ausgehend von seiner rechtsfehlerhaften Auslegung des § 52 AO hat das FG keine Feststellungen 
dazu getroffen, ob der Kläger i.S. von § 56 AO nur seine steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke verfolgt hat und ob seine tatsächliche Geschäftsführung gemäß § 63 Abs. 1 AO auf die 
ausschließliche und unmittelbare Erfüllung seiner steuerbegünstigten Zwecke gerichtet war. 
Obwohl beides zweifelhaft sein dürfte, ist dem erkennenden Senat hierzu eine eigene 
Entscheidung verwehrt. Dabei wird das FG insbesondere zu berücksichtigen haben, dass zwischen 
dem Kläger als "Träger" eines "Netzwerks" und den Tätigkeiten des unter dem gleichen Namen 
auftretenden "Netzwerks", die ihm u.U. nicht zuzurechnen sind, zu unterscheiden sein könnte (vgl. 
hierzu allgemein Leisner-Egensperger, Hübschmann/Hepp/ Spitaler, § 63 AO Rz 9 f. und Seer in 
Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 63 AO Rz 5). Insoweit ist vorrangig auf 
das Handeln und die Kenntnisse der Vereinsorgane und der von ihnen beauftragten Personen 
abzustellen. Dabei wird das FG bei seiner Entscheidung aber auch die Selbstdarstellung des 
Klägers auf seiner Internetseite (vgl. hierzu allgemein BFH-Urteil in BFH/NV 2011, 1113) und damit 
z.B. die vom Kläger in den Streitjahren (dort) veröffentlichten Pressemitteilungen, mit denen der 
Kläger politische Forderungen erhoben oder sich zu eigen gemacht haben könnte, zu 
berücksichtigen haben.


37 Auf die Verfahrensrüge kommt es somit nicht mehr an.


38 5. Der erkennende Senat entscheidet durch Urteil ohne mündliche Verhandlung (§ 90 Abs. 2 i.V.m. 
§ 121 FGO). Der Kläger hat auf eine mündliche Verhandlung verzichtet. Diesen Verzicht hat auch 
das FA erklärt. Dass das FA im Nachgang zu seinem Verzicht diesen widerrufen hat, da der Verzicht 
"versehentlich" erklärt worden sei, ist ohne Bedeutung, da der Verzicht als Prozesshandlung weder 
wegen Irrtums anfechtbar noch frei widerrufbar ist (vgl. BFH-Urteile vom 20. Juni 1967 II 73/63, 
BFHE 90, 82, BStBl III 1967, 794; vom 26. November 1970 IV R 131/69, BFHE 101, 61, BStBl II 
1971, 241; vom 4. April 1974 V R 161/72, BFHE 112, 316, BStBl II 1974, 532; BFH-Beschlüsse vom 
7. Februar 1990 III R 101/87, BFH/NV 1991, 402, und vom 20. Juni 2016 VI B 115/15, BFH/NV 
2016, 1482). Zudem können aufgrund der prozessgestaltenden Wirkung wie auch im Interesse 
einer eindeutigen und klaren prozessrechtlichen Lage offenbare, insbesondere auf einem 
Verschreiben oder sonstigem Versehen beruhende Irrtümer nur richtiggestellt werden, wenn sie 
--woran es vorliegend fehlt-- dem Empfänger der Erklärung bekannt oder zumindest erkennbar 
waren (BFH-Urteil vom 8. April 2014 I R 51/12, BFHE 246, 7, BStBl II 2014, 982). Unbeachtlich ist, 
dass das beigeladene BMF keinen Verzicht auf mündliche Verhandlung erklärt hat, da ihm keine 
weitergehenden Rechte als den Verfahrensbeteiligten zustehen (BFH-Urteil vom 11. November 
2010 VI R 17/09, BFHE 232, 40, BStBl II 2011, 969).


39 6. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Beschluss vom 02. Juli 2020, IV R 7/19 
Beitrittsaufforderung an BMF: Verfahrensrechtliche Umsetzung des § 6b EStG bei mitunternehmerbezogener Übertragung


ECLI:DE:BFH:2020:B.020720.IVR7.19.0


BFH IV. Senat


EStG § 6b Abs 3 , FGO § 122 , AO § 179 Abs 1 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , AO § 182 Abs 1 , EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 
2 , EStG VZ 2006 


vorgehend FG München, 25. Juli 2017, Az: 5 K 3197/13


Leitsätze


Das BMF wird aufgefordert, dem Verfahren beizutreten. Es wird gebeten, dazu Stellung zu nehmen, in welcher Weise bei 
Übertragung eines Veräußerungsgewinns nach § 6b EStG auf anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten einer 
Personengesellschaft, an der der Veräußerer mitunternehmerisch beteiligt ist, nach den Vorgaben der AO die Entscheidung 
darüber getroffen werden muss, ob und ggf. wann und in welcher Höhe die Voraussetzungen für eine Bildung der 
Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG erfüllt sind, und ob und ggf. in welchem Umfang und auf welche Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens der Mitunternehmerschaft der in die Rücklage eingestellte Gewinn übertragen werden kann.


Tenor


Die mündliche Verhandlung wird vertagt.


Das Bundesministerium der Finanzen wird nach § 122 Abs. 2 Satz 3 der Finanzgerichtsordnung aufgefordert, dem 
Verfahren IV R 7/19 beizutreten.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) betreibt ein land- und forstwirtschaftliches Einzelunternehmen. Er ermittelt 
den Gewinn für das landwirtschaftliche Normalwirtschaftsjahr vom 01.07. bis zum 30.06. des Folgejahres. Mit 
notariellem Vertrag vom ... .10.2001 verkaufte der Kläger Grundstücke aus dem Betriebsvermögen seines 
Einzelunternehmens. Die Besitzübergabe sollte mit Bezahlung des Kaufpreises erfolgen. Am Tag der Besitzübergabe 
sollten Gefahr, Nutzen, öffentliche Lasten, Steuern und Abgaben sowie die Verkehrssicherungspflichten auf die 
Käuferin übergehen. Die Käuferin sollte nach dem Kaufvertrag mit Besitzübergabe in die Rechte und Pflichten des 
Klägers aus seiner Vermietung und Verpachtung der Grundstücksflächen eintreten. Am ... .11.2001 erhielt der Kläger 
den Kaufpreis von der Käuferin. Er bezahlte in den Jahren 2001 und 2002 die Grundsteuer für die verkauften 
Grundstücke, ohne dies der Käuferin in Rechnung zu stellen. Bis zum April 2002 erhielt er Zahlungen aus Miet- und 
Erbpachtverträgen, die er für die Grundstücke abgeschlossen hatte. Im Jahr 2002 holte der Kläger auf einem Teil der 
verkauften Flächen die Ernte ein und verwertete diese für sich. Mit notarieller Urkunde vom ... .03.2003 wurde die 
Auflassung der Grundstücke erklärt, die Eintragung der Käuferin als Eigentümerin im Grundbuch erfolgte 
am ... .07.2003. Am 17.12.2003 wurde die Aufhebung des für die Grundstücke geschlossenen Mietvertrags und des 
Erbbaurechts vereinbart. Der Kläger bildete in der Bilanz seines Einzelunternehmens zum 30.06.2002 eine Rücklage 
nach § 6b des Einkommensteuergesetzes (EStG) in Höhe von 484.208 €.


2
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Am 17.05.2006 erwarb der Kläger einen Kommanditanteil an der S-GmbH & Co. KG (S-KG) und leistete eine Einlage 
von 100.000 €. Die S-KG gab eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die 
Einkommensbesteuerung (Gewinnfeststellung) für 2006 ab. Die auf den Kläger entfallenden Einkünfte aus der 
Gesamthand erhöhten sich um 4.990,80 € auf Grund von Abschreibungen in einer negativen Ergänzungsbilanz. Dazu 
kam es, weil der Gewinn, für den der Kläger bei seinem landwirtschaftlichen Betrieb eine Reinvestitionsrücklage 
gebildet hatte, in Höhe von 400.000 € auf anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten des Klägers als 
Mitunternehmer der S-KG übertragen wurde. Dies führte zu negativen Posten in der Ergänzungsbilanz für Gebäude in 
Höhe von 332.720 € und in Höhe von 67.280 € für Grund und Boden. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das 
Finanzamt --FA--) stellte am 31.01.2008 die Einkünfte der S-KG unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
erklärungsgemäß fest.


3 Eine bei der S-KG in der Folgezeit durchgeführte Außenprüfung kam zu dem Ergebnis, dass von einigen 
Mitunternehmern der S-KG, darunter auch der Kläger, Gewinne aus Rücklagen nach § 6b EStG übertragen worden 
seien, obwohl der Rücklagenbildung Veräußerungen aus dem Zeitraum 01.01.1999 bis 31.12.2001 zugrunde lägen und 
nach damaliger Rechtslage keine rechtsträgerübergreifende Übertragung möglich gewesen sei. Diese Rücklagen seien 
deshalb nach Ablauf der Frist in den Betrieben der Mitunternehmer wieder aufzulösen. Die Außenprüfung wies das für 
die Einkommensbesteuerung des Klägers zuständige Finanzamt (FA S) mit Schreiben vom 25.03.2011 darauf hin, dass 
ihres Erachtens die Übertragung des Gewinns aus der Rücklage nicht zulässig sei. Die Entscheidung habe jedoch das 
FA S als für den Betrieb zuständiges Finanzamt zu treffen.


4 Das FA änderte am 13.01.2012 unter Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung den Gewinnfeststellungsbescheid 
2006 für die S-KG. Zur Begründung wurde auf den entsprechenden Bericht der Außenprüfung vom 28.07.2011 
verwiesen. Für den Kläger wirkte sich die Änderung dahingehend aus, dass die gewinnerhöhende Abschreibung in der 
negativen Ergänzungsbilanz von 4.990,80 € entfiel. Das FA teilte dem FA S am 13.01.2012 mit, auf den Kläger 
entfielen für das Jahr 2006 insgesamt Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von 2.421,54 €.


5 Das FA S seinerseits teilte dem Kläger am 23.03.2012 im Rahmen eines Einspruchsverfahrens gegen den 
Einkommensteuerbescheid 2006 mit, dass der Gewinnfeststellungsbescheid des FA für 2006 Grundlagenbescheid für 
die bei dem FA S veranlagte Einkommensteuer 2006 sei. Einwendungen könnten insoweit nur gegen den 
Gewinnfeststellungsbescheid des FA erhoben werden.


6 Am 30.03.2012 erließ das FA einen weiteren geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2006 für die S-KG; die den 
Kläger betreffenden Feststellungen blieben jedoch hierbei unverändert. Der Einspruch des Klägers gegen den 
Gewinnfeststellungsbescheid 2006 blieb erfolglos. Das FA wies den Einspruch als unbegründet zurück, da die 
Grundstücksveräußerung noch vor dem 01.01.2002 stattgefunden habe und damit die gesellschaftsbezogene Fassung 
des § 6b EStG anzuwenden sei. Eine Übertragung des Gewinns aus der Rücklage sei deshalb unzulässig.


7 In seiner Klage gegen das FA zum Finanzgericht München (FG) beantragte der Kläger die Feststellung der Nichtigkeit 
des Gewinnfeststellungsbescheids 2006, hilfsweise dessen Änderung dahingehend, dass es bei den ursprünglichen 
höheren Beteiligungseinkünften des Klägers verbleibe. Mit Beschluss vom 07.06.2016 lud das FG die S-KG zu dem 
Verfahren bei. Das FG wies mit Urteil vom 25.07.2017 den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit als unbegründet, 
den Hilfsantrag auf Änderung des Gewinnfeststellungsbescheids mangels Klagebefugnis als unzulässig ab. Die 
Revision wurde durch den Senat hinsichtlich des als unzulässig abgewiesenen Hilfsantrags zugelassen (Beschluss vom 
19.02.2019 - IV B 63/17).


8 Mit seiner Revision rügt der Kläger im Wesentlichen, dass das FG keine umfassende Rechtsprüfung vorgenommen und 
ihm effektiven Rechtsschutz verweigert habe. Der Bescheid sei schon deshalb nichtig und rechtswidrig, weil für den 
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Kläger nicht erkennbar sei, an welches Finanzamt er sich zur Prüfung seines Anliegens wenden solle. Wenn der 
Gewinnfeststellungsbescheid Bindungswirkung für das für die Veranlagung zur Einkommensteuer zuständige FA S 
habe --wie ihm dieses Amt zuletzt mitgeteilt habe--, dann müssten alle Fragen in diesem Grundlagenbescheid geklärt 
und geprüft werden.


9 Der Kläger beantragt,
den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung 
2006 der S-GmbH & Co. KG vom 30.03.2012 unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 30.09.2013 und des 
Urteils des FG vom 25.07.2017 - 5 K 3197/13 insoweit abzuändern, als der Gewinn aus der Ergänzungsbilanz des 
Klägers um 4.990,80 € erhöht wird.


10 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die mündliche Verhandlung war aus erheblichen Gründen i.S. des § 155 der Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. 
§ 227 der Zivilprozessordnung zu vertagen. Dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) soll Gelegenheit gegeben 
werden, sich an dem Verfahren nach § 122 Abs. 2 Sätze 1 und 4 FGO zu beteiligen (dazu unter III.).


III.


12 1. a) Nach § 6b Abs. 1 EStG können Gewinne aus der Veräußerung von Grund und Boden u.a. auf Anschaffungskosten 
von Grund und Boden und Gebäuden, die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder im vorangegangenen Jahr 
angeschafft oder hergestellt worden sind, übertragen werden. Soweit eine Übertragung nicht vorgenommen wird, 
kann nach § 6b Abs. 3 EStG im Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage 
gebildet werden. Bis zur Höhe der Rücklage können sodann die Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 6b 
EStG begünstigter Wirtschaftsgüter, die in den folgenden vier Jahren angeschafft oder hergestellt werden, im 
Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung gekürzt werden. In Höhe des Kürzungsbetrags ist die Rücklage 
aufzulösen (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 19.12.2012 - IV R 41/09, BFHE 240, 73, BStBl II 2013, 313, 
Rz 29). Für Gewinne aus Veräußerungen bis zum 31.12.1998 und ab dem 01.01.2002 ist die Übertragung der 
Rücklage nicht auf Reinvestitionsgüter beschränkt, die in dem Alleineigentum des Veräußerers stehen und dem 
Betriebsvermögen des Veräußerungsbetriebs zuzuordnen sind. Die Übertragung kann u.a. auch auf 
Reinvestitionsgüter erfolgen, die zum Gesamthandsvermögen einer anderen Personengesellschaft gehören, an der 
der Veräußerer als Mitunternehmer beteiligt ist, soweit diese Wirtschaftsgüter ihm anteilig zuzurechnen sind (vgl. 
BFH-Urteile vom 10.07.1980 - IV R 136/77, BFHE 131, 313, BStBl II 1981, 84, unter 2.2.b [Rz 47]; in BFHE 240, 73, 
BStBl II 2013, 313, Rz 31; vom 09.11.2017 - IV R 19/14, BFHE 260, 121, BStBl II 2018, 575, Rz 27, und vom 
22.11.2018 - VI R 50/16, BFHE 263, 44, BStBl II 2019, 313, Rz 22).


13 b) Das Wahlrecht, eine Reinvestitionsrücklage zu bilden und damit insoweit einen Veräußerungsgewinn zu 
neutralisieren und stille Reserven ggf. auf Wirtschaftsgüter im Betriebsvermögen eines anderen Betriebs des 
Steuerpflichtigen zu übertragen, ist nach der BFH-Rechtsprechung vom Steuerpflichtigen in der Steuerbilanz des 
veräußernden Betriebs auszuüben. Bildung und Auflösung der Rücklage müssen in dessen Buchführung verfolgbar 
sein (BFH-Urteile in BFHE 240, 73, BStBl II 2013, 313, Rz 35 f., und in BFHE 263, 44, BStBl II 2019, 313, Rz 27).
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14 2. Für die Entscheidung des Streitfalls ist von Bedeutung, in welchem Festsetzungs- bzw. Feststellungsverfahren 
darüber zu befinden ist, ob und ggf. in welcher Höhe die Voraussetzungen für eine Bildung der Rücklage nach § 6b 
Abs. 3 EStG erfüllt sind, und ob und ggf. in welchem Umfang und auf welche Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens 
einer Mitunternehmerschaft, an der der Veräußerer beteiligt ist, der in die Rücklage eingestellte Gewinn übertragen 
werden konnte. § 6b EStG enthält hierzu keine Regelungen.


15 a) Es ist denkbar, die bindende Entscheidung sowohl über die Berechtigung zur Rücklagenbildung als auch zur 
wirksamen Übertragung in den Veranlagungsverfahren für den Betrieb des Veräußerers zu treffen. Denn das 
Wahlrecht zur Rücklagenbildung ist in diesem Betrieb auszuüben und nicht übertragene Gewinne sind Bestandteil 
des Gewinns dieses Betriebs. Soll der Gewinn auf Wirtschaftsgüter einer Personengesellschaft übertragen werden, 
wären die Einkommensteuerbescheide bzw. Gewinnfeststellungsbescheide im Jahr der Rücklagenbildung und im Jahr 
der freiwilligen oder wegen Fristablaufs zwingend notwendigen Auflösung der Rücklage Grundlagenbescheide für 
Feststellungsbescheide über den Gewinn der Personengesellschaft. Die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen 
in Bezug auf den Reinvestitionsbetrieb müsste sich das für den Veräußerungsbetrieb zuständige Finanzamt ggf. im 
Wege der Amtshilfe von dem für den Reinvestitionsbetrieb zuständigen Finanzamt beschaffen. Rechtsschutz könnte 
ausschließlich gegen die Grundlagenbescheide begehrt werden.


16 b) Denkbar ist auch, dass über die Berechtigung zur Rücklagenbildung und die freiwillige oder zwangsläufige 
Auflösung der Rücklage in Bescheiden betreffend den Veräußerungsbetrieb, über die Frage der Übertragung dem 
Grunde und der Höhe nach aber in Bescheiden für den Reinvestitionsbetrieb zu entscheiden ist. Die Bescheide 
könnten dann wechselbezüglich jeweils Grundlagen- und Folgebescheid sein. Rechtsschutz wäre jeweils dort zu 
gewähren, wo die Wirkung eines Grundlagenbescheids eintritt.


17 c) Schließlich ist in Betracht zu ziehen, dass über die Bildung der Rücklage und deren Übertragung sowohl in 
Verfahren betreffend den Veräußerungsbetrieb als auch in Verfahren betreffend den Reinvestitionsbetrieb 
eigenständig zu entscheiden ist. Die jeweiligen Bescheide stünden dann nicht in einem Verhältnis von Grundlagen- 
und Folgebescheid und könnten sich materiell widersprechen. Rechtsschutz könnte gegen jeden dieser Bescheide 
umfassend begehrt werden, ohne allerdings Gewähr dafür bieten zu können, dass widersprüchliche Ergebnisse 
vermieden werden.


18 3. Das BMF wird gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 FGO aufgefordert, dem Verfahren beizutreten. Es wird gebeten, dazu 
Stellung zu nehmen, in welcher Weise aus Sicht der Finanzverwaltung bei Übertragung eines Veräußerungsgewinns 
nach § 6b EStG auf anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten einer Personengesellschaft, an der der 
Veräußerer mitunternehmerisch beteiligt ist, nach den Vorgaben der Abgabenordnung (AO) die Entscheidung darüber 
getroffen werden muss, ob und ggf. wann und in welcher Höhe die Voraussetzungen für eine Bildung der Rücklage 
nach § 6b Abs. 3 EStG erfüllt sind, und ob und ggf. in welchem Umfang und auf welche Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens der Mitunternehmerschaft der in die Rücklage eingestellte Gewinn übertragen werden kann.
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INCEPTION IMPACT ASSESSMENT  


 


Inception Impact Assessments aim to inform citizens and stakeholders about the Commission's plans in order to allow them to 
provide feedback on the intended initiative and to participate effectively in future consultation activities. Citizens and 
stakeholders are in particular invited to provide views on the Commission's understanding of the problem and possible 
solutions and to make available any relevant information that they may have, including on possible impacts of the different 
options. 


TITLE OF THE INITIATIVE Digital Levy  


LEAD DG (RESPONSIBLE UNIT)  DG TAXUD Unit D4 


LIKELY TYPE OF INITIATIVE Legislative proposal 


INDICATIVE PLANNING Q2 2021 


ADDITIONAL INFORMATION – 


The Inception Impact Assessment is provided for information purposes only. It does not prejudge the final decision of 
the Commission on whether this initiative will be pursued or on its final content. All elements of the initiative 
described by the Inception impact assessment, including its timing, are subject to change. 


 


 


A. Context, Problem definition and Subsidiarity Check 


Context   


The European Commission has set out strategic objectives on how to shape Europe’s digital future and to help 
ensure that Europe is fit for the Digital Age. Technological advancements and digitalisation are profoundly 
changing the way we work, do business, how people travel, communicate and relate. These changes give rise to 
innovation, growth, and new business models, but also important challenges. The COVID crisis has been a 
catalyst and accelerator of change, hastening the transition towards a more digital world and triggering important 
changes in behaviour that could have lasting effects.  


Against this backdrop, the EU needs a modern, stable regulatory and tax framework to appropriately address the 
developments and challenges of the digital economy. Recently, the Commission adopted the Digital Services Act 
package, which aims at better protecting consumers and their fundamental rights online, and at promoting fairer 
and more open digital markets for everyone. This new proposal covers digital services, including social media, 
online market places, and other online platforms that operate in the European Union. While digitalisation can 
increase productivity and consumer welfare, and should thus be fostered and nurtured, it is also of paramount 
importance to ensure that digital companies contribute their fair share to society, since a prolonged unequal 
distribution of rights and responsibilities undermines the social contract.   


Work is ongoing at the G20 and OECD level to find a global solution that can support a reform of the international 
corporate tax framework in order to address some of the challenges related to the digitalisation of the economy. A 
number of elements remain to be agreed, but parameters indicate that the OECD agreement will focus on large, 
multinational enterprise groups and a limited number of pre-defined activities linked to digitalisation, possibly in a 
first step. In the absence of a global agreement, some Member States have in the meantime introduced certain 
temporary tax measures affecting businesses that are part of the digital economy.  


In its conclusions of 21 July 2020, and in view of a need to support the EU’s borrowing and repayment capacity, 
the European Council tasked the Commission with putting forward proposals for additional own resources. The 
digital levy is one of them. The new initiative will help address the issue of fair taxation related to the digitalisation 
of the economy and, at the same time, is intended to not interfere with the ongoing work at the G20 and OECD 
level on a reform of the international corporate tax framework. 


Problem the initiative aims to tackle  


Digitalisation of the global economy is progressing fast and brings many benefits. At the same time, an important 
characteristic of digital businesses is their ability to operate in certain jurisdictions and earn revenues elsewhere. 
Digital businesses rely heavily on intangible assets. They are also able to generate large revenues by making 
particular use of and by monetising consumer and user data and user-created content. Much of this value created 
by users is not captured by the current tax systems. Furthermore, the place of value creation might not be aligned 
with the place of taxation. Taxes are thus often paid, if at all, in locations different from where the value is created. 
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Digital businesses can indeed benefit from scale without mass and do not necessarily pay corporate taxes in all 
jurisdictions where they have a significant economic presence. Moreover, digital business models rely heavily on 
intangible assets, allowing digital companies to shift profits to certain jurisdictions more easily and thus pay less 
tax compared to more traditional businesses. In addition, automated digital services can provide services at close 
to zero marginal costs and often exploit powerful user network effects. These factors create a strong tendency 
towards market concentration and the accumulation of market power and lead to digital companies exploiting and 
possibly worsening market inefficiencies. As such, the ineffective taxation of companies engaging in the digital 
economy and the digital sector’s speedy growth, impact the level playing field between these companies and 
those of other sectors of the economy.  


Lower taxes, or even no taxes at all, paid by companies engaged in the digital economy weaken the sustainability 
of public finances. This is particularly blatant at a moment when the EU and Member States are facing a greater 
fiscal and debt burden as they tackle the COVID-19 crisis and support a recovery. The EU and Member States will 
need to avail themselves of all major instruments to ensure a sustainable and fair recovery, and that stable future 
revenues are secured in a manner well aligned with the significant economic changes to come.  


Basis for EU intervention (legal basis and subsidiarity check)  


A fair and competitive digital economy is one of three strategic priority areas in the agenda on Shaping Europe’s 
Digital Future


1
. This means ensuring that EU rules, including in the area of taxation, are fit for purpose in the 


digital economy, and that companies compete in Europe on fair terms.   


The new initiative can mitigate distortions and the risk of fragmentation of the EU single market resulting from the 
uneven playing field between operators in the digital sphere as well as the digital sector and other sectors of the 
economy. Action at the EU level would help reduce these risks and strengthen the single market for digital 
activities, in line with the Digital Services Act package. Furthermore, the problems of the current tax framework to 
address the reality of companies operating in the digital sector are not particular to a specific Member State, but 
constitute a common challenge for the EU as a whole. Coordinated action at EU level is necessary to address 
these challenges in an efficient and comprehensive manner and preserve the functioning of the internal market. 


The legal basis will depend on the final design of the initiative. Both Article 113 (harmonisation of indirect tax rules 
to ensure the functioning of the internal market) and Article 115 (harmonisation of other tax rules to ensure the 
functioning of the internal market) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) are relevant, 
either separately or combined. 


B. Objectives and Policy options        


The main objective of the initiative is to come forward with a measure that allows for a fairer contribution from the 
companies that operate in the digital sphere for the purposes of the recovery and to support a more stable 
medium-term outlook. Modernising tax rules to better fit current circumstances and the expected increase in 
digitalisation should allow that the initiative better fits the reality of the digital economy and addresses future 
developments head on, limiting the risk of short-term solutions and distortions across businesses of different types 
and origins. 


The initiative will be designed in a way that is consistent with the Digital Services Act package and the 
Commission’s digital strategy to ensuring a fair and competitive digital economy, as announced in the 
Communication ‘Shaping Europe's digital future’. 


The work undertaken in the OECD Inclusive Framework to find a global consensus-based solution that addresses 
the tax challenges of the digitalisation of the economy is considered and should be factored into the final design 
and scope of the initiative, as it is important not to undermine the ongoing discussions at the OECD nor to fuel 
international trade tensions. The initiative should be designed in a way that is compatible with the international 
agreement to be reached in the OECD as well as broader international obligations.  


The baseline scenario will take account of developments at international level. The Commission will identify 
additional policy options, such as: 


 A corporate income tax top-up to be applied to all companies conducting certain digital activities in the EU 


 A tax on revenues created by certain digital activities conducted in the EU  


 A tax on digital transactions conducted business-to-business in the EU   


The Commission will have to develop the policy options, and design the central scenario, on the basis of several 
building blocks: 


                                                 
1
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf 
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 Scope and definition of digital activities/transactions or companies subject to the initiative: This is a vital 
part of the work to be carried out, considering the different business models of companies present in the 
digital economy. 


 The relationship with the EU’s and Member States’ international obligations, including interaction with 
Double Taxation Conventions. Notably, the initiative must also comply with the rules of the World Trade 
Organisation. 


 Fairness considerations: The design of the initiative will have to take into account the possible impact on 
small and medium sized enterprises (SMEs), digital companies with a dominant vs. weak market position, 
or consumers of digital content or goods. 


 Potential behavioural reactions: It will be important to design the initiative in such a way as to mitigate 
incentives to avoid payment of the new tax/levy that will be established. 


 Forward-looking design: The design of the measure should take into consideration the future evolvement 
of the digital economy with a view to putting into place a sustainable tax framework and providing tax 
certainty for businesses. 


C. Preliminary Assessment of Expected Impacts  


Likely economic impacts 


The impact will vary depending on the design of the initiative and, in particular, on the scope and definition of 
digital activities to be subject to the initiative and on who will ultimately bear its burden. The initiative is likely to 
have an impact on the following dimensions, which will have to be analysed to the extent possible:  


 Businesses engaging and operating in the digital economy, including the impact on foreign businesses 
operating in the EU;   


 Competitiveness and GDP, as the initiative is likely to affect investment decisions and productivity, but 
also is intended to create a more level-playing field among digital companies; 


 Tax compliance costs, which will depend on the option and design parameters chosen; 


 Tax revenues, including in view of the interaction with other tax categories; 


 Consumers. 


 The potential impact on digitalisation, which remains a policy priority for the European Union, and trade 
relations should also be taken into consideration as far as possible.  


Likely social impacts  


The initiative aims to make digital companies pay their fair contribution, and will therefore support revenue 
generation and help the sustainability of Member States’ public finances, as well as affect positively the 
(perceived) social fairness of the tax system. 


Likely environmental impacts 


No direct environmental impact is expected.  


Likely impacts on fundamental rights 


There is no impact expected on fundamental rights. The potential implications of the initiative on personal data 
and the way they are treated by digital companies are likely to be negligible.  


Likely impacts on simplification and/or administrative burden 


In principle, all digital businesses could be affected by the additional compliance burden, although special 
attention will be paid in the design of the options to prevent that SMEs are disproportionately impacted. National 
tax administrations could face additional administrative obligations in relation to implementing the new system, in 
particular because of enforcement and collection requirements.  


The analysis that will underpin the initiative will seek to identify and mitigate to the maximum extent possible the 
expected regulatory, administrative and compliance costs associated with the delivery and implementation of the 
initiative.  


D. Evidence Base, Data collection and Better Regulation Instruments  


Impact assessment 


An impact assessment will be carried out to support the preparation of this initiative and to inform the 
Commission's decision on establishing the appropriate design parameters. Both economic models and 
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appropriate quantitative tools will be used in order to assess the potential economic and tax revenue effects of the 
initiative as well as the impact of the proposed options on businesses and on households.  


These interactions should be considered since the initiative would not apply to a sector isolated from the rest of 
the economy nor in a tax-free world. Two features will be worth considering in this respect: i) the possibility for an 
economic model to take into account the existing corporate tax system and potential fiscal interactions; and (ii) the 
close connection between the digital sector and the rest of the economy. 


Evidence base and data collection  


Data and information is required for the assessments and analyses underpinning this initiative. Eurostat data on 
the digital economy as well as other relevant datasets (e.g., Eurostat, Orbis, CAPITAL IQ, OECD) will be used. 
The analysis will also rely on data and analytical work built with expertise and support from the Joint Research 
Centre. Moreover, relevant studies from the OECD, IMF, UNCTAD and other similar sources on the digital sector 
and taxation of the digital economy will also be a valuable source of information. 


Consultation of citizens and stakeholders  


The aim of the public consultation will be to allow all stakeholders to give their views on all the aspects of a digital 
levy, as well as on the potential impact of the different options under consideration. The consultation will be based 
on a questionnaire. It will run for a period of 12 weeks and will be accessible via the Commission's Better 
Regulation Portal (https://ec.europa.eu/info/consultations_en ).  


The main expected stakeholder groups to be consulted through the public consultation are: 


 Member States / public authorities 


 Business associations (digital services, e-commerce, SMEs, others) 


 Non-governmental / civil society organisations 


 Citizens (individuals) 


 Academia 


In addition to the general public consultation, a limited number of more targeted consultation actions could take 
place (e.g., with the European Parliament, the European Economic and Social Committee, or with relevant 
stakeholders). 


Will an Implementation plan be established?  


An implementation plan will be prepared together with the legislative proposal.  


 



https://ec.europa.eu/info/consultations_en
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The digital levy
Fields marked with * are mandatory.


Introduction


The objective of the initiative is to introduce a measure that allows for a fairer contribution from companies 
that operate in the digital sector, in order to support the economic recovery and provide a more stable 
medium-term outlook.


The questionnaire should take about 30 minutes to complete. The questionnaire is accessible in English in 
a first instance, but will be made available in all official EU languages shortly. You can submit your reply in 
any of the official EU languages.


Some of the questions are conditional on the type of respondent you represent, so you might not see all the 
questions and the numbering will seem interrupted. This is normal. 


In addition to the introduction, the consultation is structured as follows:


The 2nd section presents some general background information on the digital economy.
The 3rd part of the questionnaire asks for some background information about you, the respondent. 
This is in order to better understand your perspective.
The 4th part covers the current international taxation framework and its shortcomings.
The 5th part covers possible solutions to address those shortcomings.
The final section allows you to upload a position paper or any kind of document that you think is 
relevant to better explain your views.


Context


The European Commission has set out strategic objectives on how to shape Europe’s digital future and to 
help ensure that Europe is fit for the Digital Age. Technological advancements and digitalisation are 
profoundly changing the way we work, do business, how people travel, communicate and relate. These 
changes give rise to innovation, growth, and new business models, but also to important challenges. The 
COVID crisis has been a catalyst and accelerator of change, hastening the transition towards a more digital 
world and triggering important changes in behaviour that could have lasting effects.


Against this backdrop, the EU needs a modern, stable regulatory and tax framework to appropriately 
address the developments and challenges of the digital economy. Recently, the Commission adopted the Di


, which aims at better protecting consumers and their fundamental rights online, gital Services Act package
and at promoting fairer and more open digital markets for everyone. This new proposal covers digital 
services, including social media, online market places, and other online platforms that operate in the EU. 
While digitalisation can increase productivity and consumer welfare, and should thus be fostered and 



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
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nurtured, it is also of paramount importance to ensure that digital companies contribute their fair share to 
society, since a prolonged unequal distribution of rights and responsibilities undermines the social contract.


Work is ongoing at the G20 and OECD level to find a global solution that can support a reform of the 
international corporate tax framework in order to address some of the challenges related to the 
digitalisation of the economy. A number of elements remain to be agreed, but there are indications that the 
OECD agreement will focus on large, multinational enterprise groups and a limited number of pre-defined 
activities linked to digitalisation. In the absence of a global agreement, some Member States have in the 
meantime introduced certain temporary tax measures affecting businesses that are part of the digital 
economy.


In its conclusions of 21 July 2020, and in view of a need to support the EU’s borrowing and repayment 
capacity, the European Council tasked the Commission with putting forward proposals for additional own 
resources. The digital levy is one of them. The new initiative will help address the issue of fair taxation 
related to the digitalisation of the economy but will not interfere with the ongoing work at G20 and OECD 
level on a reform of the international corporate tax framework.


The main objective of the initiative is to come forward with a measure that allows for a fairer contribution 
from the companies that operate in the digital sphere for the purposes of the recovery and to support a 
more stable medium-term outlook. Modernising tax rules to better fit current circumstances and the 
expected increase in digitalisation should ensure that the measure fits the reality of the digital 
economy better and addresses future developments head on, limiting the risk of short-term solutions and 
distortions across businesses of different types and origins.


The initiative will be designed in a way that is consistent with the Digital Services Act package and the 
Commission’s digital strategy for ensuring a fair and competitive digital economy, as announced in the Com


’.munication ‘Shaping Europe's digital future


About you


1 Language of my contribution
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek


*



https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
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Hungarian
Irish
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish


2 I am giving my contribution as
Academic/research institution
Business association
Company/business organisation
Consumer organisation
EU citizen
Environmental organisation
Non-EU citizen
Non-governmental organisation (NGO)
Public authority
Trade union
Other


3 First name


4 Surname


5 Email (this won't be published)


*


*


*


*







4


6 Scope
International
Local
National
Regional


7 Level of governance
Local Authority
Local Agency


8 Level of governance
Parliament
Authority
Agency


9 Organisation name
255 character(s) maximum


10 Organisation size
Micro (1 to 9 employees)
Small (10 to 49 employees)
Medium (50 to 249 employees)
Large (250 or more)


11 Does your company mainly operate in the digital economy?
Yes
No
Don't know


12 Does your company operate in more than one country?
Yes
No
Don't know


*


*


*


*


*







5


13 What are the geographical regions on which your company operations are 
focused?


The European Union (EU)
Europe (countries outside the EU)
North America
South America
Middle East
Africa
Asia
Australia


14 Transparency register number
255 character(s) maximum


Check if your organisation is on the . It's a voluntary database for organisations seeking to transparency register
influence EU decision-making.


15 Country of origin
Please add your country of origin, or that of your organisation.


Afghanistan Djibouti Libya Saint Martin
Åland Islands Dominica Liechtenstein Saint Pierre 


and Miquelon
Albania Dominican 


Republic
Lithuania Saint Vincent 


and the 
Grenadines


Algeria Ecuador Luxembourg Samoa
American 
Samoa


Egypt Macau San Marino


Andorra El Salvador Madagascar São Tomé and 
Príncipe


Angola Equatorial 
Guinea


Malawi Saudi Arabia


Anguilla Eritrea Malaysia Senegal
Antarctica Estonia Maldives Serbia
Antigua and 
Barbuda


Eswatini Mali Seychelles


Argentina Ethiopia Malta Sierra Leone


*



http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Armenia Falkland Islands Marshall 
Islands


Singapore


Aruba Faroe Islands Martinique Sint Maarten
Australia Fiji Mauritania Slovakia
Austria Finland Mauritius Slovenia
Azerbaijan France Mayotte Solomon 


Islands
Bahamas French Guiana Mexico Somalia
Bahrain French 


Polynesia
Micronesia South Africa


Bangladesh French 
Southern and 
Antarctic Lands


Moldova South Georgia 
and the South 
Sandwich 
Islands


Barbados Gabon Monaco South Korea
Belarus Georgia Mongolia South Sudan
Belgium Germany Montenegro Spain
Belize Ghana Montserrat Sri Lanka
Benin Gibraltar Morocco Sudan
Bermuda Greece Mozambique Suriname
Bhutan Greenland Myanmar


/Burma
Svalbard and 
Jan Mayen


Bolivia Grenada Namibia Sweden
Bonaire Saint 
Eustatius and 
Saba


Guadeloupe Nauru Switzerland


Bosnia and 
Herzegovina


Guam Nepal Syria


Botswana Guatemala Netherlands Taiwan
Bouvet Island Guernsey New Caledonia Tajikistan
Brazil Guinea New Zealand Tanzania
British Indian 
Ocean Territory


Guinea-Bissau Nicaragua Thailand


British Virgin 
Islands


Guyana Niger The Gambia
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Brunei Haiti Nigeria Timor-Leste
Bulgaria Heard Island 


and McDonald 
Islands


Niue Togo


Burkina Faso Honduras Norfolk Island Tokelau
Burundi Hong Kong Northern 


Mariana Islands
Tonga


Cambodia Hungary North Korea Trinidad and 
Tobago


Cameroon Iceland North 
Macedonia


Tunisia


Canada India Norway Turkey
Cape Verde Indonesia Oman Turkmenistan
Cayman Islands Iran Pakistan Turks and 


Caicos Islands
Central African 
Republic


Iraq Palau Tuvalu


Chad Ireland Palestine Uganda
Chile Isle of Man Panama Ukraine
China Israel Papua New 


Guinea
United Arab 
Emirates


Christmas 
Island


Italy Paraguay United 
Kingdom


Clipperton Jamaica Peru United States
Cocos (Keeling) 
Islands


Japan Philippines United States 
Minor Outlying 
Islands


Colombia Jersey Pitcairn Islands Uruguay
Comoros Jordan Poland US Virgin 


Islands
Congo Kazakhstan Portugal Uzbekistan
Cook Islands Kenya Puerto Rico Vanuatu
Costa Rica Kiribati Qatar Vatican City
Côte d’Ivoire Kosovo Réunion Venezuela
Croatia Kuwait Romania Vietnam







8


Cuba Kyrgyzstan Russia Wallis and 
Futuna


Curaçao Laos Rwanda Western 
Sahara


Cyprus Latvia Saint 
Barthélemy


Yemen


Czechia Lebanon Saint Helena 
Ascension and 
Tristan da 
Cunha


Zambia


Democratic 
Republic of the 
Congo


Lesotho Saint Kitts and 
Nevis


Zimbabwe


Denmark Liberia Saint Lucia


The Commission will publish all contributions to this public consultation. You can choose whether you 
would prefer to have your details published or to remain anonymous when your contribution is published. Fo
r the purpose of transparency, the type of respondent (for example, ‘business association, 
‘consumer association’, ‘EU citizen’) country of origin, organisation name and size, and its 


 transparency register number, are always published. Your e-mail address will never be published.
Opt in to select the privacy option that best suits you. Privacy options default based on the type of 
respondent selected


16 Contribution publication privacy settings
The Commission will publish the responses to this public consultation. You can choose whether you would like 
your details to be made public or to remain anonymous.


Anonymous
The type of respondent that you responded to this consultation as, your 
country of origin and your contribution will be published as received. Your 
name will not be published. Please do not include any personal data in the 
contribution itself.
Public
Your name, the type of respondent that you responded to this consultation 
as, your country of origin and your contribution will be published.


17 Contribution publication privacy settings
The Commission will publish the responses to this public consultation. You can choose whether you would like 
your details to be made public or to remain anonymous.


*


*
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Anonymous
Only organisation details are published: The type of respondent that you 
responded to this consultation as, the name of the organisation on whose 
behalf you reply as well as its transparency number, its size, its country of 
origin and your contribution will be published as received. Your name will not 
be published. Please do not include any personal data in the contribution 
itself if you want to remain anonymous.
Public 
Organisation details and respondent details are published: The type of 
respondent that you responded to this consultation as, the name of the 
organisation on whose behalf you reply as well as its transparency number, 
its size, its country of origin and your contribution will be published. Your 
name will also be published.


I agree with the personal data protection provisions


Current problems


18 To what extent are the tax systems in the EU adapted to the challenges of a 
global and digital economy?


To a great extent
To some extent
To a little extent
Not at all
Don't know


19 To what extent do you agree with the following statements on digital companies:


Strongly 
agree


Agree Neutral Disagree
Strongly 
disagree


I 
don’


t 
know


Digital companies have created 
useful innovations and it is justified 
that they make large profits.


Users participate in the creation of 
value of digital companies, e.g. by 
sharing their data.



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Many digital companies are 
emerging from the Covid-19 health 
crisis more profitable and with 
larger market shares.


Digital companies benefit from the 
EU single market.


Digital companies are treated 
differently by governments than 
non-digital companies of similar 
size.


20 To what extent do you agree with the following statements regarding taxation in 
the digital economy:


Strongly 
agree


Agree Neutral Disagree
Strongly 
disagree


I 
don’


t 
know


In the digital economy some digital 
activities are taxed less than non-
digital economic activities.


The sale of user data by digital 
companies should be taxed.


Many digital companies do not pay 
their fair share of taxes.


Tax authorities are not able to 
appropriately collect taxes on 
digital activities.


21 What are the most important taxation challenges that digitalisation brings for 
?businesses


Please rank from 1 to 5 (1 being the most important challenge)
1 (most 


important)
2 3 4


5 (least 
important)


Disadvantage for traditional businesses compared to 
digital competitors because of a different tax treatment.


Uncertainty related to tax obligations when operating in 
different countries.


Uncertainty related to future taxation solutions for new 
business models.


Difficulties in identifying profits for different digital 
activities.
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Other (please specify)


22 Please specify:


23 What are the most important taxation challenges that digitalisation brings for 
?national tax systems


Please rank from 1 to 5 (1 being the most important challenge)
1 (most 


important)
2 3 4


5 (least 
important)


Companies can easily service customers across various 
markets, without being located or resident in those 
market jurisdictions.


Businesses acquire new sources of revenue (e.g. 
through gathering/exploitation of data, cloud computing, 
hosting, etc.) that are not properly taxed.


Unfair advantage of companies operating cross-border 
over local companies, due to increased tax-planning 
opportunities.


Difficulties to establish the tax liability of a company due 
to the complex value chain.


Other (please specify)


24 Please specify:


25 There are several national approaches now to taxing digital companies. Are you 
aware of such measures?


Yes
No
Don't know


26 For which EU countries are you aware of national approaches to the taxation of 
digital companies?
(Multiple choices possible)


Austria
Belgium
Bulgaria
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Croatia
Cyprus
Czechia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden


27 Which measures taken by EU countries at national level to tax the digital 
economy do you consider are most effective, and why?


1000 character(s) maximum


28 How do you view the effort by individual EU countries to tax the digital 
economy? 
To what extent do you agree with the following statement:
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Strongly 
agree


Agree Neutral Disagree
Strongly 
disagree


I 
don’


t 
know


EU countries face a specific, 
domestic context when it comes to 
digital activities on their territory 
and should be addressing these 
issues at national level.


EU countries’ policies would be 
more effective if coordinated on an 
EU level.


A divergence between national 
policies risks fragmenting the 
European single digital market, 
and making these policies less 
effective.


Possible solutions


29 On what level do you think the problem of taxation of the digital economy is best 
solved? 
Please respond by ranking options in the order of importance/appropriateness (1 
being the most important/appropriate)


1 (most 
important)


2 3 4
5 (least 


important)


Subnational level


National level


EU Level


Multilateral agreement involving countries 
beyond the EU


A combination of the above


30 Work is ongoing at the OECD and G20 to find a global consensus-based 
solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. One 
part of this discussion (Pillar 1) focuses on the reallocation of profits by expanding 
the taxing rights of market jurisdictions to compensate the digital activities 
performed remotely and directed at those market jurisdictions. 
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To what extent do you see the objectives of these negotiations on Pillar 1 as 
complementary to the objectives of the digital levy?


Strong complementarity
Limited complementarity
No complementarity
Don’t know


31 To what extent do you think the following approaches would be useful as 
complementary actions to meet the objectives of this initiative?


Very 
useful


Useful
Not 


useful


Don’
t 


know


An increase in the current corporate income tax (top-up) for all 
companies conducting certain digital activities in the EU.


A new tax on revenues created by certain digital activities 
conducted in the EU.


A new tax on all digital business-to-business transactions 
conducted in the EU.


32 How important do you consider the following objectives of the digital levy 
proposal?


Very 
important


Important
Not 


important
Don't 
know


To increase legal certainty for companies.


To ensure equal treatment among digital companies – 
both foreign and EU-based – operating in the EU.


To level the playing field between traditional 
companies and digital companies operating in the EU.


33 Please select from the following list the activities which you think should be 
considered as digital activities in the context of a legislative measure:


Online social networking services financed by advertisement or sale of user 
data
Online social networking services financed by subscription fees
Online search engines
Online advertising services
Number-independent interpersonal communication services







15


Online gaming financed by advertisement or sale of user data
Online gaming financed by subscription fees
Standardised online teaching financed by advertisement or sale of user data
Standardised online teaching financed by subscription fees
Online intermediation services
Online intermediation platforms for accommodation
Online intermediation platforms for mobility
Online intermediation platforms for utilities and communication (price 
comparison platforms for gas, electricity, phone etc.)
Streaming of content (music and/or video) financed by subscription fees
Streaming of content (music and/or video) financed by advertisement
Online news outlets financed by subscription fees
Online news outlets financed by advertisement
Online sale of physical goods
Online sale of physical services (plane ticket, hotel room, cleaning lady etc.)
Online sale of software
Cloud computing services
Sale of user data
Other (please specify):


34 Please specify:


35 How important do you see the following issues in the design of the taxation 
measure under consideration?


Very 
important


Somewhat 
important


Not 
important


I 
don’


t 
know


The definition of digital activities or digital companies, 
which are subject to the tax.


The type of tax envisaged (e.g. whether it would be a 
tax on specific activities, transactions, turnover or 
profits).


The ability of the tax to cover companies with 
residency inside and outside of the EU.
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Fairness considerations, taking into account the 
possible impact on small and medium-sized 
enterprises (SMEs), digital companies with a 
dominant versus weak market position, or consumers.


Potential behavioural reactions to avoid the payment 
of the new tax.


Potential additional tax reporting requirements on 
companies.


Additional administrative requirements for relevant tax 
authorities.


36 The accelerated development of the Digital Union will be characterised by the 
creation of fast growing companies albeit often accompanied by multiple failures. 
Against this background please indicate how you consider that Small and Medium 
Sized Enterprises (SMEs) should be treated by the current digital levy proposal.


Strongly 
agree


Agree Neutral Disagree
Strongly 
disagree


I don’
t 


know)


SMEs should be excluded from 
the scope of the tax.


SMEs should benefit from an 
exemption.


SMEs should face a lower tax 
burden (e.g. though an allowance) 
than larger companies.


SMEs should not be treated 
differently than larger companies.


37 What would you consider the minimal economic activity (in terms of revenue) a 
digital company should have in the EU in order to be liable to the digital levy?


EUR 500 thousand
EUR 1 million
EUR 5 million
EUR 10 million
EUR 20 million
Other, please specify
Don’t know


38 Please specify:







17


39 In order to identify where the revenues/profits are generated and how to 
determine the place of taxation, which of the following options do you consider the 
most appropriate.


IP address of the user
One method of geolocation, to be chosen by the taxable person
One method of geolocation chosen by the taxable person from a pre-
established list
Two methods of geolocation chosen by the taxable person
Two methods of geolocation chosen by the taxable person from a pre-
established list
Don’t know


Final remarks


Please feel free to upload a concise document, such as a position paper or study that could supports or 
details your position. The maximal file size is 1MB.
 
Please note that the uploaded document will be published alongside your response to the questionnaire 
which is the essential input to this open public consultation. The document is an optional complement and 
serves as additional background reading to better understand your position.
 
In case you have chosen to remain anonymous, please make sure you remove any personal identification 
data from the document.


40 Please upload your file
Only files of the type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf are allowed
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
– Drucksache 19/25795 –


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen 
und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 


A. Problem
Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe setzt u. a. voraus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfü-
gung steht. Die Corona-Pandemie stellt sie gegenwärtig aber in besonderer Weise 
vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Steuererklä-
rungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2019 ist in diesen Fällen vielfach nicht 
mehr gewährleistet. Für Steuer- und Feststellungserklärungen, die durch Angehö-
rige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, ist in dieser außergewöhnlichen 
Situation antragslos eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Ge-
stalt von Verspätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen. 


B. Lösung
Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist 
nach § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung (AO) für den Besteuerungszeitraum 
2019 wird um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anord-
nung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die – regulär 15-
monatige – zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteue-
rungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert. 


Außerdem empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetzent-
wurf: 


- Fünfmonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der Karenzzeit bei Land- 
und Forstwirten.


- Einfügung eines neuen Artikel 1 mit Änderungen des COVID-19-Insolvenzaus-
setzungsgesetzes (COVInsAG): Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht und Verlängerung des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte
Stundungen.


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimment-
haltung der Fraktionen AfD, FDP und DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Einschließlich der Auswirkungen auf die Zinsen nach § 233a AO können sich im 
Saldo sowohl Steuermehr- als auch Steuermindereinnahmen ergeben, deren Um-
fang nicht erheblich sein dürfte. Aufgrund des hohen Erklärungsaufkommens im 
Monat August 2021 könnte es zu einer teilweisen Verschiebung des Kassenauf-
kommens vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 kommen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die Kosten für die vorübergehende Anpassung der IT-Programme der Finanzver-
waltung betragen nach vorsichtiger Schätzung rund 123.000 Euro. 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25795 in der aus der nachstehenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 27. Januar 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung – Verlängerung 
der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeit-
raum 2019 
– Drucksachen 19/25795 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und der SPD 


Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und der SPD 


Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Einführungsgesetzes zur 


Abgabenordnung – Verlängerung der 
Steuererklärungsfrist in beratenen 


Fällen und der zinsfreien Karenzzeit 
für den Veranlagungszeitraum 2019 


Entwurf eines Gesetzes zur Verlän-
gerung der Aussetzung der Insol-


venzantragspflicht und des Anfech-
tungsschutzes für pandemiebedingte 
Stundungen sowie zur Verlängerung 
der Steuererklärungsfrist in berate-
nen Fällen und der zinsfreien Ka-
renzzeit für den Veranlagungszeit-


raum 2019 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


 


Artikel 1 


 Änderung des COVID-19-Insolvenzausset-
zungsgesetzes 


 Das COVID-19-Insolvenzaussetzungsge-
setz vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 569), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 1 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „31. 
Januar 2021“ durch die Angabe „30. April 
2021“ und die Angabe „31. Dezember 
2020“ durch die Angabe „28. Februar 
2021“ ersetzt. 


 2. § 2 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) Nummer 4 Satz 2 wird wie folgt 
geändert: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 aaa) In Buchstabe d wird das 
Wort „und“ durch ein 
Semikolon ersetzt. 


 bbb) Buchstabe e wird aufge-
hoben. 


 bb) Folgende Nummer 5 wird ange-
fügt: 


 „5. gelten die bis zum 31. März 
2022 erfolgten Zahlungen 
auf Forderungen aufgrund 
von bis zum 28. Februar 
2021 gewährten Stundun-
gen als nicht gläubigerbe-
nachteiligend, sofern über 
das Vermögen des Schuld-
ners ein Insolvenzverfahren 
bis zum Ablauf des … [ein-
setzen: Datum des Tages 
vor dem Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 3 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes] noch 
nicht eröffnet worden ist.“ 


 b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ab-
satz 1 Nummer 2, 3 und 4“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Nummer 2 bis 5“ 
ersetzt. 


 c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


 „(5) Ist die Pflicht zur Stellung ei-
nes Insolvenzantrags nach § 1 Ab-
satz 3 ausgesetzt, gelten die Absätze 1 
bis 3 entsprechend, jedoch Absatz 1 
Nummer 1 nur mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle der darin genannten Vor-
schriften § 15b Absatz 1 bis 3 der In-
solvenzordnung tritt.“ 


Artikel 1 Artikel 2 


 Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird fol-
gender § 36 angefügt: 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird fol-
gender § 36 angefügt: 


„§ 36 „§ 36 


Sonderregelungen auf Grund der Corona-Pande-
mie 


Sonderregelungen auf Grund der Corona-Pande-
mie 


(1) § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung in 
der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung 
des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung ist 
für den Besteuerungszeitraum 2019 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass an die Stelle des letzten 
Tags des Monats Februar 2021 der 31. August 
2021 tritt; § 149 Absatz 4 der Abgabenordnung 
bleibt unberührt. 


(1) § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung in 
der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung ist für 
den Besteuerungszeitraum 2019 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle des letzten Tages 
des Monats Februar 2021 der 31. August 2021 und 
an die Stelle des 31. Juli 2021 der 31. Dezember 
2021 tritt; § 149 Absatz 4 der Abgabenordnung 
bleibt unberührt. 


(2) Abweichend von § 233a Absatz 2 Satz 1 
der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] 
geltenden Fassung beginnt der Zinslauf für den Be-
steuerungszeitraum 2019 am 1. Oktober 2021.“ 


(2) Abweichend von § 233a Absatz 2 Satz 1 
der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] 
geltenden Fassung beginnt der Zinslauf für den Be-
steuerungszeitraum 2019 am 1. Oktober 2021. In 
den Fällen des § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abga-
benordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] 
geltenden Fassung beginnt der Zinslauf für den 
Besteuerungszeitraum 2019 am 1. Mai 2022.“ 


Artikel 2 Artikel 3 


 Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


 (2) Artikel 1 Nummer 1 tritt mit Wirkung 
vom 1. Februar 2021 in Kraft. 


 (3) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c tritt 
mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Sebastian Brehm und Michael Schrodi 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25795 in seiner 204. Sitzung am 14. Januar 
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Ausschuss für Ernährung und 
Landwirtschaft zur Mitberatung überwiesen. 


 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 der Abga-
benordnung (AO) für den Besteuerungszeitraum 2019 wird um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall 
nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die – regulär 15-monatige – zins-
freie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert. 
Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Die von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Änderungsanträge sehen folgende Ergänzungen des Gesetzent-
wurfs vor: 


- Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen (vgl. § 149 Ab-
satz 3 AO) bis zum 31. August 2021 wird im Grundsatz auch auf beratene Land- und Forstwirte erstreckt, die 
ihren Gewinn nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln (§ 149 Absatz 2 Satz 2 AO). 
In diesen Fällen wird die Erklärungsfrist allerdings nur um fünf Monate verlängert. Auf Grund der fünfmonati-
gen Verlängerung der Erklärungsfrist wird auch die 23-monatige zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 
Satz 2 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um fünf Monate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Er-
stattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Außerdem sind im neuen Artikel 1 Änderungen am COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) 
vorgesehen: 


- Die Insolvenzantragspflicht soll bis zum 30. April 2021 für Unternehmen ausgesetzt werden, die staatliche 
Hilfeleistungen aus den zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie aufgelegten 
Hilfsprogrammen erwarten können. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Anträge im Zeitraum vom 1. 
November 2020 bis zum 28. Februar 2021 gestellt sind. Soweit in diesem Zeitraum aus rechtlichen, insbe-
sondere beihilferechtlichen oder tatsächlichen, insbesondere IT-technischen Gründen noch keine Anträge 
gestellt werden konnten, soll die Insolvenzantragspflicht auch für Unternehmen ausgesetzt werden, welche 
nach den Bedingungen des Programms in den Kreis der Antragsberechtigten fallen. Ausgenommen bleiben 
dem Zweck der Regelung entsprechend solche Fälle, in denen offensichtlich keine Aussicht auf die Gewäh-
rung der Hilfe besteht oder in denen die Auszahlung nichts an der Insolvenzreife ändern könnte. 


- Verlängerung des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen: Nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 
COVInsAG gelten die bis zum 31. März 2022 geleisteten Zahlungen auf Forderungen aufgrund von Stun-
dungen, die bis zum 28. Februar 2021 gewährt worden sind, als nicht gläubigerbenachteiligend, soweit ge-
genüber dem Schuldner ein Insolvenzverfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung noch nicht 
eröffnet worden ist. Mit einer Stundung geht regelmäßig auch eine ratierliche Zahlungsvereinbarung einher, 
die über einen längeren Zeitraum gewährt wird und ebenfalls von der Regelung umfasst wird. 
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III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 113. Sitzung am 25. Januar 2021 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzent-
wurf auf Drucksache 19/2795 und den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen durchgeführt. Folgende Ein-
zelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Geiger, Klaus, Rechtsanwälte Schmitt, Haentjes & Geiger 


2. Gravenbrucher Kreis e.V. 


3. Haarmeyer, Prof. Dr. Hans 


4. IG Metall 


5. Spitzenverband Bund der Krankenkassen 


6. Tresselt, Dr. Matthias, Gleiss Lutz Rechtsanwälte 


7. Urlaub, Dr. Jasmin, Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 


8. Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. (VID) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 129. Sitzung am 27. Januar 
2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der 
Fraktion DIE LINKE. Annahme des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschuss-
drucksache 19(7)790. 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, 
AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Än-
derungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 19(7)791_neu. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 87. Sitzung am 27. Januar 2021 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Zustimmung zu dem Gesetzentwurf in der 
durch Ausschussdrucksache 19(8)8390(neu) geänderten Fassung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 103. Sitzung am 27. Januar 2021 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD 
und DIE LINKE. Annahme des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdruck-
sache 19(7)790. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Änderungs-
antrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 19(7)791_neu. 
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Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 70. Sitzung am 27. Januar 
2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der 
Fraktion DIE LINKE. Annahme des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschuss-
drucksache 19(7)790. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, 
AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme des Än-
derungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 19(7)791_neu. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25795 in seiner 112. Sitzung am 13. Januar 2021 
erstmalig beraten und anschließend im Umlaufverfahren nach § 126a Absatz 3 i. V. m. § 72 GO-BT einvernehm-
lich die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen der Koaliti-
onsfraktionen beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 25. Januar 2021 hat der Finanzausschuss die 
Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 114. Sitzung am 27. Januar 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und DIE LINKE. Annahme des Gesetzentwurfs auf Druck-
sache 19/25795 in geänderter Fassung. 


Die Fraktionen warteten mit der abschließenden Beratung auf Bitte der Fraktion der AfD zunächst auf das Vor-
liegen des Mitberatungsvotums des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD bezeichneten den Gesetzentwurf und die von den Koaliti-
onsfraktionen eingebrachten Änderungsanträge als notwendig. Die Verlängerung der Abgabefristen für die steu-
erberatenden Berufe sei absolut erforderlich. Die umfangreiche Beantragung von Hilfen aus den unterschiedlichen 
Hilfsmaßnahmen binde derzeit enorme Kapazitäten. 


Für die Steuerklärungen für das Veranlagungsjahr 2020 müsse man in einem weiteren Verfahren ebenfalls eine 
angemessene Lösung finden. Wenn bis zum 31. August 2021 die Steuererklärungen für das Jahr 2019 eingereicht 
würden, sei der Zeitraum bis Ende Februar 2022 für die Steuererklärungen 2020 zu knapp bemessen. Man könne 
nicht die Arbeit eines ganzen Jahres in einem halben Jahr erledigen. Dies gelte insbesondere, da es begrenzte 
Kapazitäten auf dem Arbeitsmarkt der steuerberatenden Berufe gebe. Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen 
erweitere die vorgesehene Regelung sinnvollerweise um eine fünfmonatige Verlängerung der Erklärungsfrist bei 
Land- und Forstwirten. Wichtig sei insbesondere, dass mit der Verlängerung der Abgabefristen auch jeweils die 
zinsfreien Karenzzeiten angepasst würden. 


Zu den vorgesehenen Änderungen am COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) in Änderungsantrag 
1 der Koalitionsfraktionen: Man müsse dabei deutlich darauf hinweisen, dass das Insolvenzrecht nicht gänzlich 
ausgesetzt werde. Dieser Eindruck dürfe in der Öffentlichkeit nicht entstehen. Die vorgesehene Regelung adres-
siere spezifisch nur diejenigen Fälle, in denen Zahlungsunfähigkeit drohe, weil zu erwartende Unterstützungsleis-
tungen noch nicht beim jeweiligen Unternehmen angekommen seien. Nur in diesen Fällen werde die Insolvenzan-
tragspflicht ausgesetzt. Weil die Bescheide und die Auszahlung der Novemberhilfe, der Dezemberhilfe und der 
Überbrückungshilfe III eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen würden, seien diese Fälle für viele Unternehmen 
praktisch relevant. Gleichzeitig sei es folgerichtig, eine Verlängerung des Anfechtungsschutzes für pandemiebe-
dingte Stundungen vorzunehmen. Dadurch werde vermieden, dass derjenige, der wegen COVID 19 großzügig 
eine Stundung gewähre, dadurch im Insolvenzfall einen Nachteil erleide und einer Anfechtung ausgesetzt sei. Die 
vorgesehenen Änderungen am COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) seien sinnvoll und wirt-
schaftlich geboten. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD unterstrichen, die Mitglieder des Finanzausschusses müssten 
die vorgesehenen Regelungen präzise kommunizieren. Wie in allen Feldern müssten die Corona-Maßnahmen 
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sorgfältig erläutert werden. Es bestehe ein hoher Bedarf bei der Bevölkerung und den Unternehmen, unterstüt-
zende Erläuterungen zu erhalten. 


Zwischen den verschiedenen Maßnahmen des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens gebe es einen engen Sach-
zusammenhang. Sämtliche enthaltenen Maßnahmen trügen zur Krisenbewältigung bei. Es gebe eine Flut an An-
trägen für die verschiedenen Corona-Hilfsmaßnahmen. Zu deren Bewältigung würden die Steuererklärungsfrist 
und die zinsfreie Karenzzeit verlängert. Diese Maßnahmen würden auch auf den Bereich der Land- und Forstwirte 
übertragen. Der vorliegende Gesetzentwurf verschaffe den steuerberatenden Berufen die notwendige Luft. Den-
noch würden sich aufgrund der Anzahl der Fälle die Auszahlungen der Hilfen teilweise verzögern. Die Koaliti-
onsfraktionen von CDU/CSU und SPD wollten verhindern, dass trotz der auf den Weg gebrachten Unterstüt-
zungsmaßnahmen Unternehmen aufgrund verzögerter Auszahlungen in die Insolvenz gehen müssten, obwohl sie 
bisher gut durch die Krise gekommen seien und auch eine Geschäftsperspektive für die Zeit nach dem Ende der 
Krise hätten. Daher seien die in Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen vorgesehenen Änderungen am CO-
VInsAG folgerichtig. Für Unternehmen, die staatliche Hilfeleistungen erwarten könnten, werde die Insolvenzan-
tragspflicht bis zum 30. April 2021 ausgesetzt. Zu diesem Maßnahmenpaket gehöre auch die Verbesserung des 
Schutzes von Gläubigern, die diesen Unternehmen durch Stundungen entgegenkommen würden. Dies gelte für 
private Gläubiger ebenso wie für staatliche Gläubiger und die Sozialversicherungsträger. Diese sollten nicht bei 
einem späteren Insolvenzverfahren Anfechtungen ausgesetzt sein, die erhaltenen Nachzahlungen zurückerstatten 
zu müssen. Daher sei die Aufnahme einer Regelung für einen befristeten Anfechtungsschutz für Zahlungen auf 
Stundungsvereinbarung folgerichtig. Die Maßnahmen des Gesetzesvorhabens stünden erkennbar in einem engen 
Zusammenhang. Es sei wichtig, sie gemeinsam schnell auf den Weg zu bringen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die Aussetzung der gesetzlichen Pflicht zur Stellung 
eines Insolvenzantrags solle alle antragsberechtigten Unternehmen erfassen, die entweder bis zum 28. Februar 
2021 einen Antrag auf Gewährung staatlicher Hilfen gestellt hätten, oder denen aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen eine Antragstellung in diesem Zeitraum nicht möglich gewesen sei. Mit der Antragstellung seien regel-
mäßig umfassende Vorbereitungen verbunden, die nicht in wenigen Tagen zu bewältigen seien. Insofern stelle 
eine lediglich kurzfristige Möglichkeit zur Antragstellung einen Fall der tatsächlichen Unmöglichkeit hinsichtlich 
der Beantragung staatlicher Hilfen im Sinne der Regelung dar, sofern das betroffene Unternehmen antragsberech-
tigt gewesen sei. Folglich unterfielen staatliche Hilfen, die vor dem 28. Februar 2021 für einen geringeren Zeit-
raum als 14 Tage tatsächlich beantragbar gewesen seien, der Ausnahmeregelung des § 1 Absatz 3 Satz 2 CovIn-
sAG. 


Die Fraktion der AfD äußerte zunächst Bedenken, dass der Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD, mit dem das COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) geändert werde, tatsäch-
lich in einem Sachzusammenhang mit dem überwiesenen Gesetzentwurf stehe. Es sei zweifelhaft, ob den Anfor-
derungen von § 62 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages Genüge getan werde. Daher 
sei es richtig, dass der Finanzausschuss vor seiner abschließenden Beratung zumindest die Ergebnisse der Mitbe-
ratung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur Kenntnis genommen habe. 


Die Fraktion der AfD betonte, sie unterstütze die vorgesehenen Änderungen im Einführungsgesetz zur Abgaben-
ordnung. Diese seien vernünftig. Es sei auch richtig, eine analoge Regelung für den Veranlagungszeitraum 2020 
anzustreben. Die Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft sei folgerichtig und hätte von vorneherein gesche-
hen sollen. 


Trotz des vorliegenden Mitberatungsvotums des Rechtsausschusses sei die Behandlung des Änderungsantrags 1 
der Koalitionsfraktionen mit der vorgesehenen Änderung des CovInsAG im Finanzausschuss problematisch. Es 
wäre professioneller gewesen, diese Änderungen früher vorzubereiten und in einem eigenständigen Verfahren 
einzubringen. 


Inhaltlich gehe es um die Frage, wieweit man die Welle der zu befürchtenden Insolvenzen vor sich herschieben 
wolle. Die vorliegende Regelung zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht schaffe für die 
Geschäftsführungen der erfassten Unternehmen eine gewisse Rechtssicherheit. Dennoch trage sie zur Entstehung 
einer sehr unübersichtlichen Wirtschaftssituation bei, von der zu befürchten sei, dass sie sich in kompakter Form 
mit starken Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft entladen werde. Daher lehne die Fraktion der AfD 
den vorliegenden Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen ab.  
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Außerdem sei es bei der vorgesehenen Regelung zum Anfechtungsschutz unklar, ob der Schutz von Gläubigern 
mit Stundungsvereinbarungen höher zu gewichten sei als derjenige aller Gläubiger. Der vorgesehene Anfech-
tungsschutz für die spezielle Gruppe der Gläubiger mit Stundungsvereinbarungen löse die Solidargemeinschaft 
aller Gläubiger auf. Dies habe der Sachverständige Prof. Dr. Flöther vom Gravenbrucher Kreis in der Anhörung 
eindrücklich dargelegt. Auch aus diesem Grund könne man dem Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen 
nicht zustimmen. Insgesamt komme man so zu einer Enthaltung beim geänderten Gesetzentwurf. 


Die Fraktion der FDP betonte, der ursprüngliche Gesetzentwurf habe ihre Zustimmung gefunden. Sie habe einen 
Änderungsantrag eingebracht, der die erforderliche Regelung für den Veranlagungszeitraum 2020 mit aufnehme. 
Auch die Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft sei darin vorgesehen. Daher stimme man auch dem 
Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen zu. Außerdem habe man in den Änderungsantrag die Frage der Ver-
spätungszuschläge aufgenommen, denn es sei wenig sinnvoll, sich allein auf die Erweiterung der zinsfreien Ka-
renzzeit zu beschränken. 


Der Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht stimme die Fraktion der FDP nicht zu, dies habe 
man auch bei der letzten Verlängerung so gehandhabt. Es sei in der Anhörung deutlich geworden, welche Rechts-
unsicherheiten diese Regelung mit sich bringe. Die bei der Fortführungsprognose ausgelösten Schwierigkeiten 
seien erheblich. 


Der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP adressiere, dass die Unternehmer durch die vorgesehene Erleich-
terung bei der Abgabefrist der Steuererklärung nicht von der Verpflichtung zur Offenlegung der Jahresabschlüsse 
innerhalb der Jahresfrist des § 325 Absatz 1a HGB befreit würden. Um eine wirkliche Entlastung für die Steuer-
berater zu erreichen, wäre an dieser Stelle eine Fristverlängerung das angemessene Mittel. 


Insgesamt enthalte sich die Fraktion der FDP bei dem durch die Anträge der Koalitionsfraktionen geänderten 
Gesetzentwurf. 


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, auch sie hätte dem ursprünglichen Gesetzentwurf zugestimmt. Die durch 
Änderungsantrag 1 vorgenommenen Änderungen am CovInsAG sehe man aber kritisch. Die Anhörung habe ei-
nige rechtliche Unklarheiten verdeutlicht. Außerdem habe die IG Metall darauf hingewiesen, dass die Arbeitneh-
merinteressen nicht ausreichend berücksichtigt würden. Daher enthalte man sich insgesamt zum geänderten Ge-
setzentwurf. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN signalisierte Zustimmung zum Gesetzentwurf auch in geänderter 
Fassung. Es könne nicht sein, dass eigentlich überlebensfähige Unternehmen, die einen Anspruch auf Unterstüt-
zung hätten, unverschuldet einen Insolvenzantrag stellen müssten. Es sei in der Anhörung deutlich geworden, 
dass es bei den kurzfristigen Corona-Hilfen zu Verzögerungen komme. Man dürfe die betroffenen Unternehmen 
nicht im Regen stehen lassen und dazu zwingen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Daher stimme man der Verlän-
gerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ein letztes Mal zu. 


Dem Änderungsantrag der Fraktion der FDP stimmte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht zu. Es gebe 
im weiteren Jahresverlauf genügend Gelegenheiten, eine Regelung für den Veranlagungszeitraum 2020 zu finden. 
Eine sofortige Regelung dieser Frage sei nicht notwendig. Beim Entschließungsantrag der Fraktion der FDP ent-
halte man sich. Der angesprochene Punkt sei grundsätzlich bedenkenswert. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erläuterte, die von den Koalitionsfraktionen vorgesehene Regelung 
zur Änderung des CovInsAG könnte durch die in ihrem Änderungsantrag enthaltenen Regelungsvorschläge ver-
bessert werden. Die bisherige Formulierung erweitere den Kreis der von der Insolvenzantragspflicht ausgenom-
menen Schuldner mit zu weiten Kriterien und müsse daher klarer gefasst werden. Um die mit dem Verweis auf 
nicht näher bestimmte rechtliche Hinderungsgründe verbundene Unsicherheit zu beseitigen, seien diese rechtli-
chen Hinderungsgründe als Rechtfertigung einer unterbliebenen Antragstellung zu streichen. Außerdem wolle 
man mit einer Klarstellung verdeutlichen, dass nicht auch Hindernisse bei der Antragstellung, die der Schuldner 
selbst zu vertreten habe, die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags in Frage stellen würden. Darüber hinaus 
verursache die bisher geltende Regelung, dass die Stellung eines Insolvenzantrags notwendig sei, „wenn offen-
sichtlich keine Aussicht auf Erlangung der Hilfeleistung bestehe oder die erlangbare Hilfeleistung für die Besei-
tigung der Insolvenzreife unzureichend sei“, Rechtsunsicherheit und bedürfe der Konkretisierung. Die Offensicht-
lichkeit stelle dabei einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, die durch das im Insolvenzrecht bereits bestehende 
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Kriterium der positiven Fortbestehensprognose ersetzt werden sollte. Außerdem bemängle man an der vorgese-
henen Regelung zum Anfechtungsschutz, dass der Steuerfiskus in deutlich größerem Umfang in der Lage sei, 
Forderungen zu stunden als private Gläubiger. Würden auch Zahlungen auf gestundete Steuerforderungen von 
der Anfechtbarkeit ausgenommen, würde sich der Steuerfiskus gegenüber anderen Gläubigern wie Lieferanten 
einen Vorteil verschaffen und die Insolvenzmasse zu seinen Gunsten verkleinern. Daher sehe der Änderungsan-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, Zahlungen auf gestundete Steuerforderungen der Anfecht-
barkeit zu unterwerfen. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25795 sind aus der Maß-
gabe in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden 
sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD brachten 2 
Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes: Verlän-
gerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht; Verlängerung des Anfechtungsschutzes für pandemiebe-
dingte Stundungen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR  


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Fünfmonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der Karenzzeit 
bei Land- und Forstwirten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Änderungsanträge 


 


Die Fraktion der FDP brachte einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion der FDP (Verlängerung der Steuererklärungsfrist) 


 


Änderung 


„Zu Artikel 1 


Es wird eingefügt: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 13 – Drucksache 19/26245 
 
 


a) In § 36 Absatz 1 wird „hinter die Wörter „an die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2021 der 
31. August 2021 tritt“ folgender Halbsatz eingefügt: „für den Besteuerungszeitraum 2020 ist § 149 Abs. 
3 der Abgabenordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des letzten Tags des Monats 
Februar 2022 der 31. August 2022 tritt“. 


b) In § 36 Absatz 1 werden hinter „der 31. August 2021 tritt“ die Wörter „und in den Fällen des Absatzes 
2 Satz 2 an die Stelle des 31. Juli des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres 
der 1. Januar des dritten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres tritt“ eingefügt. 


c) In § 36 Absatz 2 werden hinter „für den Besteuerungszeitraum 2019 am 1. Oktober 2021“ die Wörter 
„und für den Besteuerungszeitraum 2020 am 1. Oktober 2022“ eingefügt. 


d) Es wird ein neuer § 36 Absatz 3 eingefügt: „§ 152 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung in der am ... [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung ist für den Besteue-
rungszeitraum 2019 und den Besteuerungszeitraum 2020 für die Fälle des § 149 Abs. 3 AO mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl 14 die Zahl 20 tritt.“ 


 


Begründung: 


„Im Zuge der Corona-Pandemie arbeiten die steuerberatenden Berufe mit der Antragvorbereitung und -stellung 
für Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und Novemberhilfen am Rande der Belastungsgrenze. In der Folge 
können die Abgabefristen für Steuererklärungen unter Mitwirkung steuerberatender Berufe nicht eingehalten 
werden.  


Die Frist für die Abgabe der Steuererklärungen sollte angesichts der noch Monate andauernden Krise auch für 
den Veranlagungszeitraum 2020 verlängert werden. Eine Fristverlängerung ohne die Verspätungszuschläge aus-
zusetzen, ergibt keinen Sinn. 


Darüber hinaus sind nicht nur die Abgabefristen für gewerbliche Steuererklärungen des § 149 Abs. 3 AO zu ver-
längern, sondern auch die der land- und forstwirtschaftlichen Steuererklärungen des § 149 Abs. 3 a.E. in Verbin-
dung mit § 149 Abs. 2 Satz 2 AO. Andernfalls würde die Verlängerung ihren Zweck verfehlen.“ 


 


Voten der Fraktionen 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Verlängerung der Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht; Verlängerung des Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen) 


 


Änderung 


„Wie Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 19(7)790 mit fol-
gender Fassung von Artikel 1, im Übrigen unverändert:  
 


1. Die bisherige Nummer 1 wird zu Nummer 1 Buchstabe a). 
2. Nach Buchstabe a) neu wird folgender neuer  Buchstabe b) angefügt: 


 
‚b) Der § 1 Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen und wie folgt neu gefasst: 
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„War eine Antragstellung aus vom Schuldner nicht zu vertretenden tatsächlichen Gründen in-
nerhalb des Zeitraums nicht möglich, gilt Satz 1 auch für Schuldner, die nach den Bedingungen 
des staatlichen Hilfsprogramms in den Kreis der Antragsberechtigten fallen.“‘ 


 
3. Nach Buchstabe b) wird folgender neuer Buchstabe c) angefügt: 


 
‚c) Der § 1 Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen und wie folgt neu gefasst:  


 


„Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nach Satz 1 und Satz 2 gilt nur dann, wenn die 
Fortführung des Unternehmens nach dem 30. April 2021 nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich ist. § 19 Abs. 2 Satz 1 der Insolvenzordnung und § 4 gelten entsprechend.“‘ 


 
4. In Nummer 2 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) werden nach den Wörtern „Zahlungen auf Forde-


rungen“ die Wörter „,mit Ausnahme von Zahlungen auf gestundete Steuerverbindlichkeiten,“ ein-
gefügt.“ 


 


Begründung: 


„Zu 1.: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


Zu 2.:  


Die in § 1 Abs. 3 S. 2 jüngst kurzfristig eingeführte Erweiterung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht über 
Unternehmen, die bereits Anträge auf Hilfen gestellt haben, hinaus auf Unternehmen, die nach den Bedingungen 
des staatlichen Hilfsprogramms in den Kreis der Antragsberechtigten fallen, aber an der Antragstellung gehin-
dert waren, führt zu einer weiteren Rechtsunsicherheit für Gläubiger, Schuldner und Insolvenzverwalter. Anlass 
waren die erheblichen Probleme der Bundesregierung, die technischen Voraussetzungen für die Antragstellung 
zeitnah bereit zu stellen und spät identifizierte beihilferechtliche Risiken für die Hilfsprogramme. Es muss so weit 
wie möglich verhindert werden, dass die aus diesen Versäumnissen entstehenden Risiken von den betroffenen 
Unternehmen, ihren Geschäftsführungen und ihren Gläubigern getragen werden. Die bisherige Formulierung 
erweitert aber den Kreis der von der Insolvenzantragspflicht ausgenommenen Schuldner mit zu weiten Kriterien 
und muss daher klarer gefasst werden. 


Das Beihilferecht wendet sich an die Mitgliedstaaten und ist von diesen bei der Gestaltung ihrer Hilfsprogramme 
zu beachten, nicht jedoch von den Unternehmen, die Hilfsprogramme in Anspruch nehmen. Daraus kann sich 
also für den Schuldner kein rechtliches Hindernis für die Antragstellung ergeben. Andere rechtliche Hinderungs-
gründe, die eine Aussetzung der Antragspflicht erforderlich machen, sind nicht ersichtlich. Um die mit dem Ver-
weis auf nicht näher bestimmte rechtliche Hinderungsgründe verbundene Unsicherheit zu beseitigen, sind diese 
rechtlichen Hinderungsgründe als Rechtfertigung einer unterbliebenen Antragstellung zu streichen. 


Im Hinblick auf technische Hindernisse ist klar zu stellen, dass nur solche technischen Hindernisse den Verzicht 
auf einen Insolvenzantrag rechtfertigen können, die der Schuldner nicht zu vertreten hat. Die von dritten Perso-
nen, die der Schuldner nach den Vorgaben der Hilfsprogramme zur Beantragung beiziehen muss, etwa Steuerbe-
raterinnen oder Wirtschaftsprüfern zu vertretenden Hindernisse sind ihm dabei nicht zuzurechnen. Mit dieser 
Klarstellung wird verdeutlicht, dass nicht auch Hindernisse bei der Antragstellung, die der Schuldner selbst zu 
vertreten hat, die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags in Frage stellen. Da der Zeitpunkt, zu dem Antrag-
stellungen für die unterschiedlichen Hilfsprogramme möglich sind, in der Regel öffentlich bekannt gemacht wird, 
können so Gläubiger besser einschätzen, ab wann eine Insolvenzantragspflicht bei fehlender Antragstellung wie-
der auflebt. Eine Ausdehnung auf der engsten, von außen nicht einsehbaren Sphäre des Schuldners entstammende 
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Hindernisse würde hingegen die Abschätzung der Risiken für Gläubiger zusätzlich und ungerechtfertigt erschwe-
ren. 


Zu 3.: 


Die bisher geltende Regelung, dass die Stellung eines Insolvenzantrags notwendig ist, „wenn offensichtlich keine 
Aussicht auf Erlangung der Hilfeleistung besteht oder die erlangbare Hilfeleistung für die Beseitigung der Insol-
venzreife unzureichend ist“, verursacht Rechtsunsicherheit und bedarf der Konkretisierung. Die Offensichtlich-
keit stellt dabei einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, die durch das im Insolvenzrecht bereits bestehende Krite-
rium der positiven Fortbestehensprognose ersetzt werden soll. 


Zu 4.: 


Die vorgesehene Regelung soll für alle Gläubiger Anreize setzen, über Stundungen die akuten Liquiditätsengpässe 
der aufgrund der Corona-Pandemie von Zahlungsunfähigkeit betroffenen Unternehmen zu mindern, bis diese 
durch die Auszahlung von steuerfinanzierten Hilfen beseitigt werden können. Es wäre nicht angemessen, die Ge-
meinschaft der Beitragszahler der Sozialkassen ausnahmsweise mit einem gegenüber anderen Gläubiger erhöh-
ten, angesichts der Höhe der gestundeten Forderungen erheblichen Ausfallrisiko zu belasten. Daher sind auch 
Zahlungen auf gestundete Forderungen der Sozialkassen in den Anfechtungsschutz einzubeziehen.  


Dies gilt jedoch nicht für den Fiskus im engeren Sinn. Der Steuerfiskus ist in deutlich größerem Umfang in der 
Lage, Forderungen zu stunden als private Gläubiger. Würden auch Zahlungen auf gestundete Steuerforderungen 
von der Anfechtbarkeit ausgenommen, würde sich der Steuerfiskus gegenüber anderen Gläubigern wie Lieferan-
ten einen Vorteil verschaffen und die Insolvenzmasse zu seinen Gunsten verkleinern. Das Insolvenzrisiko der 
privaten Gläubiger würde damit zugunsten des Fiskus erhöht. Kommt es jedoch zu einer Insolvenz im Rahmen 
des durch das COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz erfassten Anwendungsbereichs, realisieren sich nicht die 
üblichen ökonomischen Risiken privater Gläubiger, sondern die die gesamte Gesellschaft treffenden und von ihr 
solidarisch zu tragenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Daher sind Zahlungen auf gestundete 
Steuerforderungen der Anfechtbarkeit zu unterwerfen.“ 


 


Voten der Fraktionen 


Zustimmung: FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der FDP brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (Offenlegungspflicht nach § 325 HGB) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/25795 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


 


die Frist des § 325 Abs. 1a HGB für das Kalenderjahr 2019 auf 18 Monate zu verlängern.“ 
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Begründung: 


„Die Erleichterung im Ordnungsgeldverfahren vor dem 1. März 2021 ist nicht ausreichend, um die Belastung der 
steuerpflichtigen Unternehmen und ihrer Steuerberater effektiv zu mindern. Denn die Unternehmer werden durch 
diese Erleichterung nicht von der Verpflichtung zur Offenlegung der Jahresabschlüsse innerhalb der Jahresfrist 
des § 325 abs. 1a HGB befreit. 


Um eine wirkliche Entlastung für die Steuerberater zu erreichen, die mit einer Vielzahl an Anträgen für Corona-
Hilfen und Kurzarbeitergeld sowie die Abgabe der Steuererklärungen ausgelastet sind, ist einzig eine Fristver-
längerung ein angemessenes Mittel.“ 


 


Voten der Fraktionen 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: B90/GR 


 


 


B. Besonderer Teil 


Zur Änderung der Überschrift des Gesetzes 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt aufgrund der vorgesehenen Ergänzungen. 


Zu Artikel 1-neu- Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 1 COVInsAG) 


Infolge der jüngsten behördlichen Maßnahmen in Reaktion auf die Zunahme des Infektionsgeschehens ist es seit 
November 2020 wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen des Wirtschaftsverkehrs und in der Folge zu Umsatz-
einbrüchen in den hiervon besonders betroffenen Unternehmensbranchen gekommen. Diese Maßnahmen sind im 
Dezember 2020 und Januar 2021 nochmals ausgeweitet und verlängert worden. In Reaktion hierauf ist das Ange-
bot staatlicher Hilfeleistungen kontinuierlich ausgebaut und angepasst worden (insb. sog. „November- und De-
zemberhilfen“, „November- und Dezemberhilfe Plus“, „November- und Dezemberhilfe Extra“, „Überbrückungs-
hilfe III“). Die Bearbeitung der Anträge auf die Gewährung der beantragten Hilfen nimmt angesichts der Fülle 
der Anträge und der verfahrenstechnischen und beihilferechtlichen Voraussetzungen der Hilfsprogramme Zeit in 
Anspruch, so dass eine vollständige Auszahlung der staatlichen Hilfeleistung nicht unmittelbar möglich ist. Die 
Antragspflicht soll deshalb bis zum 30. April 2021 für Unternehmen ausgesetzt werden, die staatliche Hilfeleis-
tungen aus den zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie aufgelegten Hilfsprogram-
men erwarten können. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Anträge im Zeitraum vom 1. November 2020 bis 
zum 28. Februar 2021 gestellt sind. Soweit in diesem Zeitraum aus rechtlichen, insbesondere beihilferechtlichen 
oder tatsächlichen, insbesondere IT-technischen Gründen noch keine Anträge gestellt werden konnten, soll die 
Insolvenzantragspflicht auch für Unternehmen ausgesetzt werden, welche nach den Bedingungen des Programms 
in den Kreis der Antragsberechtigten fallen. Ausgenommen bleiben dem Zweck der Regelung entsprechend sol-
che Fälle, in denen offensichtlich keine Aussicht auf die Gewährung der Hilfe besteht oder in denen die Auszah-
lung nichts an der Insolvenzreife ändern könnte. 


Zu Nummer 2 (§ 2 COVInsAG) 


Zu Buchstabe a (Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 4 Satz 2) 


Es handelt sich um Folgeänderungen zu Doppelbuchstabe bb. Mit der Einfügung einer gesonderten Regelung für 
Stundungen und anderen Zahlungserleichterungen in § 2 Absatz 1 Nummer 5 COVInsAG entfällt die bisherige 
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Regelung zur Gewährung von Zahlungserleichterungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Buchstabe e COVIn-
sAG. 


Zu Doppelbuchstabe bb (Nummer 5 –neu-) 


Nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 COVInsAG gelten die bis zum 31. März 2022 geleisteten Zahlungen auf Forderun-
gen aufgrund von Stundungen, die bis zum 28. Februar 2021 gewährt worden sind, als nicht gläubigerbenachtei-
ligend, soweit gegenüber dem Schuldner ein Insolvenzverfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung 
noch nicht eröffnet worden ist. Mit einer Stundung geht regelmäßig auch eine ratierliche Zahlungsvereinbarung 
einher, die über einen längeren Zeitraum gewährt wird und ebenfalls von der Regelung umfasst wird. 


Zahlungserleichterungen werden im Aussetzungszeitraum bereits unter der geltenden Fassung gemäß § 2 Absatz 
1 Nummer 4 Buchstabe e COVInsAG privilegiert (BT-Drucksache 19/18110, S. 24). Die geltende Fassung ließ 
aber die Frage unbeantwortet, ob die gemäß der Zahlungserleichterung erfolgende Leistung des Schuldners an 
seinen Gläubiger auch dann privilegiert ist, wenn diese Leistung nach Ablauf des Aussetzungszeitraums erfolgt. 
Dies wird in der Literatur zwar angenommen (bejahend zuletzt Päßler/Scholz, ZIP 2020, 1633, 1640), ist aber 
angesichts des Fehlens einer § 2 Absatz 1 Nummer 2 COVInsAG entsprechenden Regelung zweifelhaft und um-
stritten (verneinend z. B. Thole, ZIP 2020, 650 (655)). Die Zuordnung der Stundungen im Sinne der bisherigen 
Nummer 4 Satz 2 Buchstabe e zu einer neuen Nummer 5 stellt klar, dass Leistungen in Erfüllung von Stundungs-
vereinbarungen bis zum 31. März 2022 vor einer Insolvenzanfechtung geschützt sind. Denn es ist davon auszu-
gehen, dass viele Gläubiger in der COVID-19-Pandemie ihren Schuldnern Stundungen einschließlich Ratenzah-
lungen gewährt haben, um sie dabei zu unterstützen, die COVID-19-Pandemie wirtschaftlich zu überstehen. 


Soweit die Neuregelung dabei auch Stundungsvereinbarungen erfasst, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Regelung gewährt worden sind, beseitigt sie die derzeit bestehende Unsicherheit über die Reichweite des 
Anfechtungsschutzes zugunsten der Kreditgeber. Insoweit ist sie mit Rückwirkungen verbunden. Denn sie 
schließt die unter dem bisherigen Recht nicht auszuschließende Möglichkeit aus, dass aufgrund der Zahlungser-
leichterung eine latente Anfechtungslage bestand. Betroffen von dieser Rückwirkung sind die Gläubiger künftiger 
Verfahren, zu deren Gunsten die Anfechtungsansprüche möglicherweise hätten realisiert werden können. Da An-
fechtungsansprüche indessen erst mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehen, handelt es sich um eine 
Einwirkung für die Zukunft auf einen noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt und damit um eine unechte Rück-
wirkung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 30.06.2020 – 1 BvR 1679/17, 1 BvR 2190/17, Rn. 130 m. w. N.) Durch 
die Begrenzung der Regelung in Nummer 5 auf Sachverhalte, zu denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch kein 
Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, wird sichergestellt, dass nur solche noch nicht abgeschlossenen Sachver-
halte von der Regelung erfasst werden. 


Normen mit unechter Rückwirkung sind verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Allerdings können sich aus 
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Grenzen der Zulässigkeit ergeben. Diese Grenzen sind erst überschritten, wenn 
die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder 
erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die Änderungsgründe des Gesetzgebers über-
wiegen. Ist danach im konkreten Fall für die Verfassungsmäßigkeit einer ansonsten gerechtfertigten unechten 
Rückwirkung entscheidend, ob die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers 
überwiegen, sind das Vertrauen der Einzelnen auf die Fortgeltung der Rechtslage und die gerade mit der Rück-
wirkung verfolgten Interessen der Allgemeinheit abzuwägen. Dafür kommt es auf der einen Seite darauf an, in 
welchem Maße das Vertrauen in den Fortbestand des alten Rechts schutzwürdig ist und wie schwer das Interesse 
der Betroffenen am Fortbestand des alten Rechts wiegt. Auf der anderen Seite entscheidet das Gewicht des Inte-
resses der Allgemeinheit an der unecht rückwirkenden Änderung des Rechts. Je schutzwürdiger das durch die 
Rückwirkung enttäuschte Vertrauen und je gewichtiger das Bestandsinteresse der Betroffenen ist, desto eher über-
wiegt dies das vom Gesetzgeber verfolgte Interesse der Allgemeinheit an einer unecht rückwirkenden Änderung 
des Rechts. Für die Gewichtung der Gründe des Gesetzgebers bleibt aber von Bedeutung, dass Normen mit un-
echter Rückwirkung grundsätzlich zulässig sind, gerade weil der Gesetzgeber einen weiten Spielraum benötigt, 
um in demokratischer Verantwortung seinen Gemeinwohlverpflichtungen gerecht werden zu können (BVerfG, 
Beschluss vom 30.06.2020 – 1 BvR 1679/17, 1 BvR 2190/17, Rn. 131 f. m. w. N.). 


Das Ziel der Neuregelung besteht darin, Gläubiger, die einem infolge der COVID-19-Pandemie in wirtschaftliche 
Not geratenen Schuldner durch eine Stundung entgegengekommen sind und damit einen Beitrag dazu geleistet 
haben, die aufgrund der staatlichen Hilfsprogramme bestehenden Sanierungsaussichten nicht zu vereiteln, nicht 
gerade wegen der Zahlungserleichterung einem erhöhten Anfechtungsrisiko auszusetzen. Auf der anderen Seite 
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ist nicht ersichtlich, dass die übrigen Gläubiger im Vertrauen auf eine mögliche Auslegung der bisherigen Rege-
lung, die einen geringeren Anfechtungsschutz zur Folge hätte, schutzwürdige Dispositionen getroffen hätten. Von 
wirtschaftlichen Dispositionen, die im Vertrauen auf die bisherige Gesetzesfassung getroffen worden sein könn-
ten, ist im Gegenteil nur auf Seiten des Schuldners und des die Zahlungserleichterung gewährenden Gläubigers 
in Gestalt der Vereinbarung der Zahlungserleichterung auszugehen. Für diese Beteiligten führt die Regelung des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 5 COVInsAG aber ausschließlich zu einer Erleichterung in Form einer rechtssicheren 
Klarstellung des Bestehens eines Anfechtungsschutzes. Zudem ist ein schutzwürdiges Vertrauen der übrigen In-
solvenzgläubiger auf eine Anfechtbarkeit der von der Klarstellung betroffenen Kreditrückzahlungen auch deshalb 
nicht anzunehmen, weil die bisherige Rechtslage zweifelhaft und umstritten war. 


Zu Buchstabe b (Absatz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. Dadurch wird für § 2 Absatz 1 Nummer 5 COVInsAG 
wie zuvor für den bisherigen § 2 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Buchstabe e COVInsAG eine entsprechende Anwen-
dung des Absatzes 1 geregelt. Damit gilt die Regelung auch für Schuldner, die aufgrund ihrer Rechtsform nicht 
der Insolvenzantragspflicht unterliegen, jedoch den gleichen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie ausgesetzt sind. 


Zu Buchstabe c (Absatz 5) 


Durch die Neufassung des § 2 Absatz 5 COVInsAG wird berücksichtigt, dass durch das Gesetz zur Fortentwick-
lung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG) 
vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256) seit dem 1. Januar 2021 an die Stelle der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 
COVInsAG in Bezug genommenen Regelungen die Regelung des § 15b Insolvenzordnung (InsO) getreten ist. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu § 36 –neu –Absatz 1 Halbsatz 1 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen (vgl. § 149 Ab-
satz 3 AO) bis zum 31. August 2021 wird im Grundsatz auch auf beratene Land- und Forstwirte erstreckt, die 
ihren Gewinn nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln (§ 149 Absatz 2 Satz 2 AO). 
In diesen Fällen wird die Erklärungsfrist allerdings nur um fünf Monate verlängert. 


§ 36 – neu– Absatz 2 Satz 2 – neu - 


Auf Grund der fünfmonatigen Verlängerung der Erklärungsfrist nach dem ergänzten Absatz 1 wird auch die 23-
monatige zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 2 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um fünf Mo-
nate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


 


Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Das Gesetz soll wie bisher am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, wird aber nunmehr in den Absätzen 2 
und 3 um spezielle Inkrafttretensvorschriften erweitert. 


Zu Absatz 2 –neu– 


Aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit soll die Änderung von § 1 Absatz 3 Satz 1 COVInsAG schnellstmög-
lich in Kraft treten. Daher (und um Schutzlücken zu vermeiden) ist als Termin der 1. Februar 2021 vorgesehen. 
Soweit dieser Termin vor der Verkündung dieses Gesetzes liegt, bedeutet die Regelung ein rückwirkendes In-
krafttreten. Die rückwirkende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist zulässig. Mit Blick auf die Strafbeweh-
rung der Insolvenzantragspflicht bedeutet sie, dass derjenige, der die nach § 15a InsO an sich bestehende Insol-
venzantragspflicht nicht befolgt, unter den in diesem Gesetz geregelten Voraussetzungen straffrei bleibt. Es han-
delt sich mithin um eine Rückwirkung zugunsten der Täterin oder des Täters. Dementsprechend ist das Rückwir-
kungsverbot des Artikels 103 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht betroffen. Auch im Übrigen trägt die Rückwir-
kung in ihrer konkreten Ausgestaltung den Interessen der Betroffenen hinreichend Rechnung. Sie ist unter den 
Bedingungen der COVID-19-Pandemie eine erforderliche und verhältnismäßige Vorkehrung, die den Interessen 
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der Beteiligten angemessen Rechnung trägt. Die Insolvenzantragspflicht wird nicht vollständig ausgesetzt, son-
dern allein unter der engen Voraussetzung, dass Aussicht auf staatliche Hilfeleistung und eine Insolvenzabwen-
dung durch diese besteht. Daher werden insbesondere den Gläubigern, die im Übrigen auch weiterhin einen In-
solvenzantrag stellen können, keine übermäßigen Risiken aufgebürdet. Soweit es um die Aussetzung der Zah-
lungsverbote geht, beschränkt diese zwar Haftungsansprüche gegen Geschäftsleiter und greift somit in Vermö-
genswerte und daher dem Schutz des Artikels 14 des Grundgesetzes unterfallende Rechte ein. Ähnliches gilt für 
die Einschränkungen der Anfechtungsmöglichkeiten, die in einer nachfolgenden Insolvenz die den Insolvenzgläu-
bigerinnen und Insolvenzgläubigern zur Verfügung stehende Masse verringern. Es ist in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts aber anerkannt, dass auch eine echte Rückwirkung ausnahmsweise zulässig ist, wenn 
überragende Belange des Gemeinwohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, einen rückwirkenden 
Grundrechtseingriff erfordern (Beschluss vom 17.12.2013 – 1 BvL 5/08, BVerfGE 135, 1, Rn. 65 m. w. N.). 
Angesichts der außergewöhnlichen Umstände mit dem bundesweiten Verbot aller größeren Veranstaltungen, teil-
weisen Grenzschließungen, der Schließung von Unternehmen bestimmter Branchen, von Schulen und Kinderbe-
treuungseinrichtungen droht eine Welle von Insolvenzen in einem nie dagewesenen Umfang. Um dies zu verhin-
dern, hat die Bundesregierung umfangreiche öffentliche Hilfen zugesichert, die aber nur dann ihre volle Wirk-
samkeit entfalten können, wenn an sich aussichtsreiche Sanierungen nicht durch Zahlungsverbote vereitelt werden 
und wenn auch Kreditgeberinnen und Kreditgeber sowie Vertragspartnerinnen und Vertragspartner bereit sind, 
Sanierungen zu unterstützen.  


Des Weiteren wird das Außerkrafttreten der Regelung über die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht und der Zahlungsverbote bei einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz bestimmt. 


Zu Absatz 3 –neu– 


Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft, da der in Bezug genommene § 
15b InsO seinerseits zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. 


 


Berlin, den 27. Januar 2021 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 
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Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen 
und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 


A. Problem und Ziel 
Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerbera-
tenden Berufe setzt u. a. voraus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfü-
gung steht. Die Corona-Pandemie stellt sie gegenwärtig aber in besonderer Weise 
vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Steuererklä-
rungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2019 ist in diesen Fällen vielfach nicht 
mehr gewährleistet. Für Steuer- und Feststellungserklärungen, die durch Angehö-
rige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, ist in dieser außergewöhnlichen 
Situation antragslos eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Ge-
stalt von Verspätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen. 


B. Lösung 
Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist 
nach § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung (AO) für den Besteuerungszeitraum 
2019 wird um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anord-
nung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die - regulär fünf-
zehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Be-
steuerungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert.  


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Einschließlich der Auswirkungen auf die Zinsen nach § 233a AO können sich 
im Saldo sowohl Steuermehr- als auch Steuermindereinnahmen ergeben, deren 
Umfang nicht erheblich sein dürfte. Aufgrund des hohen Erklärungsaufkom-
mens im Monat August 2021 könnte es zu einer teilweisen Verschiebung des 
Kassenaufkommens vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 kommen. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Keiner. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Keiner. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keiner. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die Kosten für die vorübergehende Anpassung der IT-Programme der Finanzver-
waltung betragen nach vorsichtiger Schätzung rund 123.000 Euro. 
 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 
 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen 


und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 
Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 


Artikel 1 
Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 
I S. 667), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, wird folgender § 36 angefügt: 


„§ 36 
Sonderregelungen auf Grund der Corona-Pandemie 


(1) § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 
Gesetzes] geltenden Fassung ist für den Besteuerungszeitraum 2019 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an 
die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2021 der 31. August 2021 tritt; § 149 Absatz 4 der Abga-
benordnung bleibt unberührt. 


(2) Abweichend von § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Gesetzes] geltenden Fassung beginnt der Zinslauf für den Besteuerungs-
zeitraum 2019 am 1. Oktober 2021.“ 


Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 


Berlin, den 12. Januar 2021 


Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion 
Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe setzt u. a. vo-
raus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Die Corona-Pandemie stellt sie gegenwärtig aber 
in besonderer Weise vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Steuererklärungsfrist für 
den Besteuerungszeitraum 2019 ist in diesen Fällen vielfach nicht mehr gewährleistet. Für Steuer- und Feststel-
lungserklärungen, die durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, ist in dieser außerge-
wöhnlichen Situation antragslos eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Gestalt von Ver-
spätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende Steuererklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 der Ab-
gabenordnung (AO) für den Besteuerungszeitraum 2019 wird um sechs Monate verlängert, soweit im Ein-
zelfall nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. Gleichzeitig wird die - regulär fünfzehn-
monatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um 
sechs Monate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


III. Alternativen 


Keine 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen 


Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen Verträgen der Bundes-
republik Deutschland vereinbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Den Steuerpflichtigen und den mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragten Angehörigen der steuerbe-
ratenden Berufe im Sinne der §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) wird gesetzlich mehr Zeit für die 
sachgerechte Erstellung und Übermittlung der in § 149 Absatz 3 AO genannten Steuer- und Feststellungserklä-
rungen eingeräumt, ohne dass hierfür ein Antrag auf Fristverlängerung nach § 109 Absatz 2 AO gestellt werden 
muss. Die Finanzbehörden müssen daher auch nicht über solche Anträge entscheiden. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem er das Steueraufkommen des Gesamtstaates si-
chert. Er betrifft das Prinzip Nr. 4d) einer nachhaltigen Entwicklung (Nachhaltiges Wirtschaften stärken) und 
unterstützt die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerech-
tigkeit schaffen) sowie 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - Gute Investitionsbedingungen schaffen, Wohl-
stand dauerhaft erhalten). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Einschließlich der Auswirkungen auf die Zinsen nach § 233a AO können sich im Saldo sowohl Steuermehr- 
als auch Steuermindereinnahmen ergeben, deren Umfang nicht erheblich sein dürfte. Aufgrund des hohen 
Erklärungsaufkommens im Monat August 2021 könnte es zu einer teilweisen Verschiebung des Kassenauf-
kommens vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 kommen. 


4. Erfüllungsaufwand 


Die Kosten für die vorübergehende Anpassung der IT-Programme der Finanzverwaltung betragen nach vor-
sichtiger Schätzung rund 123.000 Euro. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft und den Bürgern entstehen keine direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht 
zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswir-
kungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Da das Gesetz nur vorübergehend wirkt, ist weder eine Befristung noch eine Evaluation erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 


§ 36 – neu – 


Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe setzt u. a. vo-
raus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Sie beraten und unterstützen insbesondere 
steuerrechtlich unkundige Steuerpflichtige sowie solche Personen und Unternehmen, deren Steuererklärun-
gen auf Grund des Umfangs der Einkünfte oder der Komplexität der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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Die Corona-Pandemie stellt die Angehörigen der steuerberatenden Berufe gegenwärtig in besonderer Weise 
vor zusätzliche Anforderungen. Sie unterstützen Unternehmer nicht nur bei der Erfüllung ihrer steuerlichen 
Pflichten, sondern auch bei der Inanspruchnahme steuerlicher Erleichterungen und bei der Beantragung un-
ter anderem von Corona-Hilfsleistungen des Bundes und der Länder. Damit leisten sie einen wichtigen Bei-
trag, damit von der Corona-Pandemie negativ wirtschaftlich betroffene Steuerpflichtige die Krise überstehen 
können. 


Aus den eingangs genannten Gründen wird die regulär Ende Februar 2021 ablaufende Erklärungsfrist nach § 
149 Absatz 3 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um sechs Monate verlängert, soweit im Einzelfall 
nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist. 


Auf Grund der sechsmonatigen Verlängerung der Erklärungsfrist nach Absatz 1 wird auch die - regulär fünf-
zehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO für den Besteuerungszeitraum 2019 um 
sechs Monate verlängert. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Diese Maßnahmen begegnen auch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Zum einen liegt hier erkennbar 
eine singuläre Sondersituation vor, die es dem Gesetzgeber erlaubt, weitergehend zu pauschalieren (vgl. bereits 
allgemein: BVerfGE 96, 1 [6f.]) Zum anderen stellt die Verlängerung der Karenzzeit hinsichtlich der Erstat-
tungszinsen keine unzulässige Rückwirkung dar. Dies gilt selbst dann, wenn ein Steuerpflichtiger seine Steuer-
erklärung vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes in Erwartung einer Erstattungsverzinsung ab 1. April 
2021 abgegeben hat. Es besteht nämlich kein schutzwürdiges Vertrauen in den unveränderten Fortbestand gel-
tenden Rechts, insbesondere in der unstreitigen ganz besonderen Corona-Situation. Im Übrigen besteht erst 
Recht jetzt auch keinerlei Anspruch auf bestimmte Bearbeitungszeiten, die spezielle Rücksicht auf erhoffte 
Zinsen nehmen. 


 
Zu Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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BETREFF   Versicherungsteuer;  
  Steuerbefreiung von Personenversicherungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 VersStG  


GZ III C 4 - S 6405/21/10001 :001 
DOK 2021/0095952 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Für Versicherungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 in der Fassung des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Versicherungsteuerrechts und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I, S. 2659) gilt Folgendes: 


A. Gesetzliche Regelungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. Abs. 2 VersStG, § 12 
Abs. 3 VersStG, § 1 Abs. 6 VersStDV) – Grundsatz 


1 Personenversicherungen, durch die im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs-
oder der Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit Ansprüche auf Kapital-, 
Renten- oder sonstige Leistungen begründet werden, sind von der Steuer befreit, sofern diese 
Ansprüche der Versorgung der natürlichen Person, bei der sich das versicherte Risiko realisiert 
(Risikoperson), oder der Versorgung von deren nahen Angehörigen im Sinne des § 7 des 
Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) oder von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgaben-
ordnung (AO) dienen. 


2 Demgegenüber sind Versicherungen, durch die Ansprüche auf Kapital-, Renten- oder sonstige 
Leistungen im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters begründet werden, unabhängig 
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Seite 2  davon, wem die Versicherungsleistung zustehen soll, nach wie vor generell versicherungsteu-


erfrei (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG).  
 
 
B. Anwendungsfragen im Hinblick auf die Neuregelung gegliedert nach 


Themenbereichen  
 
I. Anwendungszeitpunkt und Definition von „Vertragsschluss“ (§ 12 Abs. 3 VersStG) 
 
1. Stichtag 
 


3 § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VersStG findet Anwendung auf Versicherungsverträge, die nach 
dem 31. Dezember 2021 geschlossen werden. 
 
Auf Versicherungsverträge, die vor dem 1. Januar 2022 geschlossen worden sind, ist § 4 Nr. 5 
VersStG in der Fassung des Artikels 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I 
S. 2431) anzuwenden. 
 
2. „Vertragsschluss“ 
 


4 Als Vertragsschluss i. S. d. § 12 Abs. 3 VersStG gilt jede erstmalige Absicherung eines 
bestimmten Risikos der Risikoperson durch den Versicherer.  
 


5 Bei Gruppenversicherungsverträgen gilt im Hinblick auf die Risikoperson als Datum des 
Vertragsschlusses der Tag, an dem die Risikoperson in den Gruppenversicherungsvertrag 
aufgenommen worden ist. 
 


6 Maßgebend ist der zivilrechtliche Vertragsschluss, d.h. der Zeitpunkt des Zustandekommens 
der Vereinbarung durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. 
 


7 Beispiel: 
Arbeitgeber A betreibt ein Unternehmen zum Bau von Spezialmaschinen. Er beschäftigt vier 
Spezialkräfte, für die er am 1. Juli 2020 einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen hat, 
mit dem das Risiko der Berufsunfähigkeit der vier Schlüsselkräfte als Gruppenmitglieder 
abgesichert wird. Den Gruppenmitgliedern (Risikopersonen) wurde kein Bezugsrecht auf die 
Versicherungsleistung eingeräumt. Vielmehr soll mit der Versicherung der wirtschaftliche 
Schaden des A ausgeglichen werden, der durch die Berufsunfähigkeit einer Schlüsselkraft 
entsteht, einschließlich etwaiger Kosten für die Nachbesetzung des Schlüsselkraftpostens. Nach 
dem in § 12 Abs. 3 VersStG geregelten Stichtag stellt A eine fünfte Spezialkraft ein und 







 
Seite 3  vereinbart mit dem Versicherer die Aufnahme dieser Person als weiteres Mitglied in den 


Gruppenversicherungsvertrag. 
Ergebnis: Der Anteil des Versicherungsentgelts, der auf die vier bisherigen Risikopersonen 
entfällt, ist weiterhin von der Steuer befreit, weil die Zahlung des Versicherungsentgelts 
insoweit auf einem vor dem Stichtag geschlossenen Vertrag beruht, auf den § 4 Nr. 5 VersStG 
a. F. Anwendung findet. 
Die Aufnahme der fünften Spezialkraft in den Gruppenversicherungsvertrag stellt hingegen 
einen (neuen) Vertragsschluss im Sinne des § 12 Abs. 3 VersStG dar, auf den § 4 Abs. 1 Nr. 5 
Buchstabe b VersStG anzuwenden ist. Da die Voraussetzungen der Steuerbefreiungsnorm nicht 
erfüllt sind, weil der Risikoperson die Versicherungsleistung weder unmittelbar noch mittelbar 
zu Gute kommen soll, ist der Anteil des Versicherungsentgelts, der auf das neue 
Gruppenmitglied entfällt, steuerpflichtig. Da der Gruppenversicherungsvertrag im Hinblick auf 
das fünfte Gruppenmitglied versicherungsteuerpflichtig ist, hat A als Versicherungsnehmer 
dem Versicherer diesen versicherungsteuerrechtlich relevanten Umstand mitzuteilen (§ 4 Nr. 1 
VersStDV). Der Versicherer kann beim Versicherungsnehmer die nachzuentrichtende 
Versicherungsteuer einfordern bzw. im Versicherungsfall die Leistung entsprechend kürzen 
(§ 9 Abs. 7 VersStG). Siehe zu dieser Thematik auch die Ausführungen unter Punkt III. 
 
3. Änderung eines vor dem Stichtag geschlossenen Vertrages 
 


8 Änderungen eines Versicherungsvertrages können sich auf unterschiedliche Vertragselemente 
beziehen:  


• Ein Austausch des versicherten Risikos oder die Erstreckung eines vor dem Stichtag 
geschlossenen Versicherungsvertrages auf weitere Risiken sind als neuer Vertrags-
schluss im Sinne des § 12 Abs. 3 VersStG anzusehen. 


• Demgegenüber liegt kein neuer Vertragsschluss vor, wenn die Änderung eines vor dem 
Stichtag geschlossenen Versicherungsvertrages nicht das versicherte Risiko betrifft, wie 
z. B. Prämienerhöhungen oder Leistungserweiterungen des Versicherers, Änderungen 
der allgemeinen Versicherungsbedingungen oder die Übernahme des 
Versicherungsvertrages durch einen anderen Versicherer. Das Gleiche gilt bei Über-
nahme des hinsichtlich der versicherten Risikoperson und der versicherten Risiken 
unveränderten Versicherungsvertrages durch einen anderen Versicherungsnehmer. 
 


9 Beispiel 1: 
Versicherungsnehmer V versichert seine Freundin im Jahr 2020 gegen das Risiko der Berufs-
unfähigkeit. Im Jahr 2023 wird der bestehende Versicherungsvertrag auf das Risiko der 
Erwerbsunfähigkeit erweitert. 
Ergebnis: Die Steuerbefreiung des Anteils des Versicherungsentgelts, der auf das zusätzliche 
Risiko der Erwerbsunfähigkeit entfällt, beurteilt sich nach dem neuen § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buch-
stabe b VersStG, während der Anteil des Versicherungsentgelts, der auf das Risiko der 







 
Seite 4  Berufsunfähigkeit entfällt, nach § 4 Nr. 5 VersStG a. F. in jedem Fall steuerbefreit bleibt, weil 


es sich insofern um einen „Altvertrag“ handelt. 
 


10 Beispiel 2: 
Wie Beispiel 1, wobei der Versicherer die Vertragsänderung zum Anlass nimmt, das Versi-
cherungsentgelt für die bereits bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung zu erhöhen. 
Ergebnis: Wie Beispiel 1. Die Prämienerhöhung für die Berufsunfähigkeitsversicherung stellt 
keinen (neuen) Vertragsschluss im Sinne des § 12 Abs. 3 VersStG dar und hat auf die beste-
hende Steuerbefreiung nach altem Recht keinen Einfluss. 
 
 
4. Kombination steuerbefreiter (Alt-)Vertrag – steuerpflichtige Zusatzabrede 
 


11 Wird ein steuerbefreiter (Alt-)Vertrag um eine nicht steuerbefreite Abrede erweitert, bleibt der 
ergänzte Vertrag in Anlehnung an die BFH-Rechtsprechung zu Versicherungspaketen (BFH v. 
13.12.2011, II R 26/10, BStBl II 2013, 596) nur dann insgesamt weiterhin versiche-
rungsteuerfrei, wenn das Versicherungsentgelt für den für sich genommen steuerfreien Teil im 
Rahmen der Vertragserweiterung gesondert ausgewiesen wird. 
 


12 Beispiel 1: 
Ein Arbeitgeber hat im Jahr 2019 für seinen wichtigsten Angestellten, der über Spezialkennt-
nisse hinsichtlich des Gegenstandes des Unternehmens verfügt, eine Lebensversicherung 
abgeschlossen. Im Versicherungsfall steht die Versicherungsleistung dem Arbeitgeber zu. Sie 
dient der Abdeckung des Vermögensschadens des Arbeitgebers, der durch den Tod des Ange-
stellten entsteht. Im August 2022 wird der Versicherungsvertrag auf das Risiko der Erwerbs-
unfähigkeit des Angestellten erweitert, um auch einen hierdurch eintretenden Vermögens-
schaden des Arbeitgebers abzudecken. Die Versicherungsprämie wird entsprechend erhöht. 
Variante 1: Im Vertrag wird nur eine Gesamtprämie für den erweiterten Vertrag ausgewiesen. 
Variante 2: Im Vertrag wird neben einer Gesamtprämie auch die Prämie für die Lebensversi-
cherung gesondert ausgewiesen. 
 
Ergebnis: Die Lebensversicherung ist nach altem wie nach neuem Recht grundsätzlich von der 
Steuer befreit. Nach der Vertragserweiterung um eine steuerpflichtige Komponente (Risiko der 
Berufsunfähigkeit) hängt das Fortbestehen der Steuerbefreiung des Versicherungsentgelts für 
die Lebensversicherung davon ab, ob die diesbezügliche Prämie im Versicherungsvertrag 
gesondert ausgewiesen ist. 
Zu Variante 1: Die Gesamtprämie ist steuerpflichtig. 
Zu Variante 2: Die für die Lebensversicherung ausgewiesene Prämie bleibt steuerfrei. Nur die 
Prämie für die hinzugetretene Berufsunfähigkeitsversicherung unterliegt der Steuer.  
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13 Beispiel 2: 
Arbeitgeber A versichert seinen Angestellten R im Februar 2022 gegen Krankheit und bestimmt 
R zum Empfangsberechtigten der Versicherungsleistung. Im Oktober 2022 erweitert A den 
Vertrag um ein Krankentagegeld, das seinen Vermögensschaden infolge der krankheits-
bedingten Abwesenheit des R abdecken soll. 
Variante 1: Im Vertrag wird nur eine Gesamtprämie für den erweiterten Vertrag ausgewiesen. 
Variante 2: Im Vertrag wird neben einer Gesamtprämie auch die Prämie für die Kranken-
versicherung gesondert ausgewiesen. 
 
Ergebnis: Die Krankenversicherung ist grundsätzlich nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b 
VersStG i. V. m. § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV von der Steuer befreit, weil sie der Ver-
sorgung der Risikoperson R dient. Demgegenüber ist die Krankentagegeldversicherung steu-
erpflichtig. 
Zu Variante 1: Die Gesamtprämie ist steuerpflichtig. 
Zu Variante 2: Die für die Krankenversicherung ausgewiesene Prämie bleibt steuerfrei. Nur die 
Prämie für die hinzugetretene Krankentagegeldversicherung unterliegt der Steuer.  
 


 
II. Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „der Versorgung dienen“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 


Buchstabe b VersStG) 


 
14 Die Versicherung dient der Versorgung, wenn im Versicherungsfall die Versicherungsleistung 


der Risikoperson unmittelbar oder mittelbar zu Gute kommt. 
 
Die Fälle, in denen im Versicherungsfall die Versicherungsleistung der Risikoperson unmit-
telbar oder mittelbar zu Gute kommt, werden in den Nummern 1 bis 6 des § 1 Abs. 6 Satz 2 der 
VersStDV konkretisiert. 
 
1. Versicherung der eigenen Person 
 


15 a) Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und versichert sich selbst, besteht 
Identität zwischen Versicherungsnehmer und Risikoperson. Der Risikoperson stehen die 
Rechte aus dem Versicherungsvertrag, insbesondere der Anspruch auf die Versicherungs-
leistung im Versicherungsfall zu. Eine solche Personenversicherung ist versicherungsteuerfrei 
und dürfte in der Praxis der Regelfall sein. 
 


16 Beispiel: 
Der Berufssportler S schließt für sich eine Sportinvaliditätsversicherung ab. 







 
Seite 6  Ergebnis: Die Sportinvaliditätsversicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. S ist selbst 


Risikoperson und die Versicherungsleistung kommt ihm im Versicherungsfall unmittelbar zu 
Gute. 
 


17 b) Keine Versicherung der eigenen Person liegt vor, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Gesellschaft mit eigener (Teil-)Rechtsfähigkeit ist (z. B. Personengesellschaften) und die 
Gesellschafter als Risikopersonen versichert werden. Gleiches gilt für eine Versicherung, die 
z. B. von einer Ein-Mann-GmbH für den Gesellschafter abgeschlossen wird. In diesen Fällen 
sind Versicherungsnehmer und Risikopersonen nicht identisch. Eine Steuerbefreiung kommt 
aber dann in Betracht, wenn der/den Risikoperson/en ein eigener Anspruch gegenüber dem 
Versicherer oder ein Bezugsrecht auf die Versicherungsleistung eingeräumt wird (siehe dazu 
Rz. 19 ff.) oder wenn vertraglich vereinbart wird, dass der Versicherungsnehmer die Versi-
cherungsleistung im Versicherungsfall nur für die betroffene Risikoperson beanspruchen kann 
(siehe dazu Rz. 43 ff.). 
 
2. Versicherung einer anderen Person 
 


18 Schließt der Versicherungsnehmer eine Personenversicherung für den Fall ab, dass sich das 
versicherte Risiko bei einer anderen Person realisiert, ist diese andere Person die Risikoperson. 
Die Versicherung dient in folgenden Konstellationen der Versorgung dieser Risikoperson:  
 
a. Unbedingter Anspruch oder Bezugsrecht der Risikoperson 
 


19 Hat die Risikoperson einen unbedingten Anspruch oder ein Bezugsrecht, kommt ihr im 
Versicherungsfall die Versicherungsleistung unmittelbar zu Gute und die Zahlung des Versi-
cherungsentgelts ist von der Steuer befreit. Risikoperson kann jeder Dritte sein.  
 
aa) Unbedingter Anspruch 
 


20 Der Anspruch muss unbedingt sein, weil bereits bei Abschluss des Versicherungsvertrags 
feststehen muss, ob die Risikoperson im Versicherungsfall die Versicherungsleistung bean-
spruchen kann. Dies wäre nicht möglich, würde der Anspruch vom Eintritt zukünftiger 
Bedingungen abhängig gemacht. 
 


21 Beispiel: 
Im Versicherungsvertrag wird der Risikoperson ein Anspruch auf die Versicherungsleistung 
unter der Bedingung eingeräumt, dass sie ihr Studium innerhalb der nächsten zwei Jahre 
erfolgreich abschließt.  
Ergebnis: Die Voraussetzung eines unbedingten Anspruchs der Risikoperson ist nicht erfüllt. 
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diums innerhalb der vorgegebenen Zeit, und besteht der Versicherungsvertrag fort, so ist die 
Zahlung des Versicherungsentgelts nach Eintritt der Bedingung versicherungsteuerfrei. 
 
bb) Bezugsrecht 
 


22 Unter Bezugsrecht ist das Recht zu verstehen, die Erbringung der Versicherungsleistung an die 
eigene Person zu verlangen. Hierunter fällt auch die in § 194 Abs. 3 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) geregelte Empfangsberechtigung. 
 


23 Beispiel: 
Der Bundesligaverein schließt als Versicherungsnehmer für seinen Profifußballspieler S 
(Risikoperson) eine Sportinvaliditätsversicherung ab und räumt dem S das Bezugsrecht ein. 
Ergebnis: Die Sportinvaliditätsversicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. 
 


24 Abwandlung des Beispiels: 
Dem S wird im obigen Beispiel kein Bezugsrecht eingeräumt, vielmehr soll die Versicherung 
dazu dienen, mit der Versicherungsleistung den eigenen Vermögensschaden des Vereins als 
Versicherungsnehmer aufgrund des Verlusts des Marktwertes des S abzudecken. 
Ergebnis: Die Sportinvaliditätsversicherung ist nicht von der Versicherungsteuer befreit. 
 
b. Dem Anspruch oder Bezugsrecht der Risikoperson gleichgestellte Fälle 
 
aa) Gesetzlicher Vertreter der Risikoperson 


25 Die Voraussetzungen für eine steuerbefreite Versicherung sind auch dann erfüllt, wenn der 
Anspruch bzw. das Bezugsrecht z. B. von einem gesetzlichen Vertreter, etwa von den Eltern, 
einem Vormund oder einem bestellten Betreuer der Risikoperson geltend zu machen ist. 
 


26 Beispiel: 
A versichert den unter Vormundschaft des V stehenden minderjährigen R (Risikoperson) gegen 
Krankheit und räumt dem R das Bezugsrecht ein. Im Versicherungsfall macht der Vormund V 
den Anspruch des R gegenüber dem Versicherungsunternehmen geltend.  
Ergebnis: R hat als Risikoperson das Bezugsrecht, das in diesem Fall vom Vormund geltend zu 
machen ist, der die Versicherungsleistung zugunsten des Mündels zu verwenden hat. 
 


27 Das Gleiche gilt, wenn die Versicherung für eine minderjährige oder unter Vormundschaft 
stehende oder betreute Person genommen wird, und das Bezugsrecht dem jeweiligen Vertreter 
der Risikoperson zusteht. 
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28 Beispiel: 
A versichert den unter Betreuung stehenden R (Risikoperson) gegen Krankheit und bestimmt 
den Betreuer B des R als diejenige Person, an die im Versicherungsfall die Versicherungs-
leistung ausgezahlt werden soll. 
Ergebnis: Die Versicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. Sie dient der Versorgung 
der Risikoperson, auch wenn die Versicherungsleistung nicht unmittelbar von der Risikoperson 
beansprucht werden kann, sondern von einer Person, die die Versicherungsleistung für die 
Risikoperson zu verwenden hat. 
 


29 Die Verpflichtung zur Verwendung der Versicherungsleistung zugunsten der Risikoperson 
ergibt sich in diesen Fällen aus der Stellung als gesetzlicher Vertreter der Risikoperson. Endet 
diese Stellung, bleibt die Steuerfreiheit nur erhalten, wenn der Risikoperson ein Anspruch oder 
ein Bezugsrecht bezüglich der Versicherungsleistung eingeräumt wird oder diese einem 
anderen gesetzlichen Vertreter eingeräumt werden oder im Versicherungsvertrag geregelt ist, 
dass der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung nur für die Risikoperson beanspru-
chen kann. 
 


30 Beispiel: Der Vormund A schließt eine Krankentagegeldversicherung für sein in Ausbildung 
befindliches Mündel (Risikoperson) ab. Dem Mündel steht kein unmittelbarer Anspruch oder 
Bezugsrecht hinsichtlich der Versicherungsleistung zu. Im Vertrag ist auch nicht gesondert 
geregelt, dass A die Versicherungsleistung nur für die Risikoperson beanspruchen kann. Ein 
Jahr später endet die Vormundschaft des A und wird ein neuer Vormund B für das Mündel 
bestellt. Der Anspruch aus der Versicherung wird versehentlich nicht auf B übertragen, sondern 
verbleibt bei A. 
Ergebnis: Die Rechtslage ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen. A ist nicht mehr gesetz-
licher Vertreter der Risikoperson. Ab diesem Zeitpunkt erlischt auch die Steuerfreiheit. 
 
bb) Treuhänderische Verwaltung der Versicherungsleistung 
 


31 Die Versicherung dient auch in Fällen der Versorgung der Risikoperson, in denen das 
Bezugsrecht weder der Risikoperson selbst noch einem Vertreter der Risikoperson (siehe oben 
Rz. 25 ff.) zusteht, sondern einer Person, die die Versicherungsleistung treuhänderisch für die 
Risikoperson verwaltet. 
 


32 Beispiel: 
Ein gemeinnütziger Hilfsverein für Suchtkranke, der sich aus Spendengeldern finanziert, 
schließt für einen Suchtkranken (Risikoperson) eine Pflegezusatzversicherung ab, die im Ver-
sicherungsfall ein Pflegetagegeld zahlt. Aus Sorge um eine zweckwidrige Verwendung des 
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koperson wird im Vertrag vereinbart, dass die Versicherungsleistung an den Verein auszuzah-
len ist und dieser das Tagegeld treuhänderisch zu verwalten, d. h. für die Risikoperson zu 
verwenden hat.  
Ergebnis: Die Versicherung ist von der Versicherungsteuer befreit. Sie dient der Versorgung 
der Risikoperson, auch wenn die Versicherungsleistung nicht unmittelbar von der Risikoperson 
beansprucht werden kann, sondern von einer Person, die die Versicherungsleistung 
treuhänderisch für die Risikoperson verwaltet. 
 
c. Der Versicherungsnehmer kann die Versicherungsleistung für einen (nahen) Angehö-


rigen (§ 7 Pflegezeitgesetz, § 15 AO - Risikoperson) beanspruchen  
 


33 Diese Fallkonstellation erfasst die Mitversicherung eines (nahen) Angehörigen im Rahmen 
einer Versicherung, die der Versicherungsnehmer auch für die eigene Person nimmt (z. B. 
Familienversicherung), wobei der mitversicherten Person weder ein unbedingter Anspruch 
noch ein Bezugsrecht eingeräumt ist. Nur in diesen Fällen ist die Angehörigeneigenschaft der 
mitversicherten Risikoperson von Bedeutung; anderenfalls ergibt sich die Steuerbefreiung 
bereits aus der in § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV beschriebenen Konstellation. 
 


34 Beispiel 1: 
Die Alleinerziehende A schließt eine Krankenversicherung für sich und ihren minderjährigen 
Sohn und ihre volljährige studierende Tochter ab. 
 
Variante 1: Die mitversicherten Kinder (Risikopersonen) erhalten weder einen eigenen unbe-
dingten Anspruch noch ein Bezugsrecht. 
Ergebnis: Die Mitversicherung der beiden Kinder ist von der Versicherungsteuer befreit (§ 1 
Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VersStDV). 
 
Variante 2: Die Tochter wird dem Versicherer als Empfangsberechtigte i.S. des § 194 Abs. 3 
VVG benannt. 
Ergebnis: Die Versicherungsteuerbefreiung für den Anteil des Versicherungsentgelts, der auf 
die Mitversicherung der Tochter mit dem eigenen Bezugsrecht entfällt, ergibt sich bereits aus 
§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV. Auf deren Angehörigenstatus kommt es nicht an. Die Mit-
versicherung des minderjährigen Sohnes ist auf Grund seines Angehörigenstatus‘ steuerbefreit.  
 


35 Beispiel 2: 
Der Versicherungsnehmer schließt für seine Verlobte eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung 
ab. 
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Ergebnis: Die Versicherung ist auf Grund des Angehörigenstatus‘ der Risikoperson von der 
Steuer befreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VersStDV). Eine Auflösung der Verlobung während der 
Vertragslaufzeit führt ab dem Zeitpunkt der Entlobung wegen Verlusts des Angehörigenstatus‘ 
zur Steuerpflicht. 
 
Variante 2: mit Bezugsrecht der Verlobten 
Ergebnis: Die Versicherung ist auf Grund des Bezugsrechts der Risikoperson von der Steuer 
befreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV). Der Angehörigenstatus ist unbeachtlich. Auch im 
Fall der Entlobung bleibt die Steuerbefreiung bestehen. 
 


36 Beispiel 3: 
A versichert ihren Ehegatten E gegen Berufsunfähigkeit. E erhält keinen unbedingten Anspruch 
und kein Bezugsrecht. Während der Vertragslaufzeit wird die Ehe geschieden. 
Ergebnis: Die Versicherung bleibt steuerbefreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 VersStDV), da die 
Scheidung den Angehörigenstatus unberührt lässt (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 AO). 
 
 
d.  Der Versicherung liegt eine entsprechende gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung 


des Versicherungsnehmers gegenüber der Risikoperson zugrunde 
 
aa) Allgemeines 
 


37 Versicherungen, die der Versicherungsnehmer abschließt, um sich die finanziellen Mittel zu 
beschaffen, mit denen er bei Eintritt des Versicherungsfalls gesetzliche oder vertragliche Ver-
pflichtungen gegenüber der Risikoperson erfüllen will, dienen der Versorgung der Risikoper-
son. Die an den Versicherungsnehmer bewirkte Versicherungsleistung kommt der Risikoperson 
in diesen Fällen mittelbar zu Gute, weil sie den Versicherungsnehmer in die Lage versetzt, 
seiner Verpflichtung gegenüber der Risikoperson nachzukommen.  
 


38 Beispiel 1 (gesetzliche Verpflichtung) 
Die Kommune K ist gesetzlich verpflichtet, ihren Beamten im Krankheitsfall Beihilfeleistun-
gen zu gewähren. Sie schließt eine Beihilfeablöseversicherung ab, um sich die Finanzmittel zu 
besorgen, mit denen sie ihre gesetzliche Verpflichtung erfüllen kann. 
Ergebnis: Erhalten die Beamten einen unbedingten Anspruch oder werden sie gegenüber dem 
Versicherer als Empfangsberechtigte im Sinne des § 194 Abs. 3 VVG benannt, ist die Versi-
cherung bereits gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV von der Steuer befreit, da ihnen die 
Versicherungsleistung unmittelbar zu Gute kommt. 
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die Versicherung gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 VersStDV von der Steuer befreit, da ihr eine 
gesetzliche Verpflichtung zu Leistungen gegenüber der Risikoperson zugrunde liegt.  
 


39 Beispiel 2 (vertragliche Verpflichtung): 
Arbeitgeber A verpflichtet sich in einem Haustarifvertrag gegenüber seinen Arbeitnehmern zu 
Leistungen im Krankheitsfall. Um diese Verpflichtung erfüllen zu können, schließt er eine 
entsprechende Gruppenversicherung ab (sog. Rückdeckungsversicherung). 
Ergebnis: Erhalten die Risikopersonen keinen unbedingten Anspruch und werden auch nicht 
gegenüber dem Versicherer als Empfangsberechtigte im Sinne des § 194 VVG benannt, kommt 
ihnen die Versicherungsleistung jedenfalls mittelbar zu Gute, weil der Versicherung eine 
vertragliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers zugrunde liegt. Die Versicherung ist von 
der Steuer befreit (§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 VersStDV).  
 


40 Beispiel 3 (Vertragliche Verpflichtung - Direktzusage - Unterstützungskassenzusage): 
Arbeitgeber A versichert seine Arbeitnehmer auf Grund einer vertraglichen Zusage gegen das 
Risiko der Berufsunfähigkeit 
Variante 1: mittels Direktversicherung, 
Variante 2: bei einer Unterstützungskasse. 
Ergebnis: In beiden Fällen beruht die Versicherung auf einer vertraglichen Verpflichtung des 
Versicherungsnehmers gegenüber den Risikopersonen und ist aus diesem Grund von der Steuer 
befreit. 
In Variante 2 kommt hinzu, dass nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts den 
Arbeitnehmern in Fällen, in denen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Leistungen einer 
Unterstützungskasse zugesagt hat, den Arbeitnehmern auch ein unmittelbarer Anspruch gegen 
die Unterstützungskasse zusteht. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass der Aus-
schluss des Rechtsanspruchs lediglich als ein an sachliche Gründe gebundenes Widerrufsrecht 
zu verstehen sei (BAG v. 22.1.2019, 3 AZR 9/18 unter Verweis auf BAG v. 12.11. 2013 - 3 
AZR 356/12 und v. 16.2. 2010 - 3 AZR 216/09, BAGE 133, 158). Damit kann im Falle einer 
Versicherung bei einer Unterstützungskasse zudem von einer eigenen Bezugsberechtigung des 
Arbeitnehmers ausgegangen werden. 
 
 
bb) Fortführung einer vom Arbeitgeber auf Grund vertraglicher Verpflichtung abge-


schlossenen (Rückdeckungs-)Versicherung durch den Arbeitnehmer (Risikoperson) 
bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis oder bei Insolvenz des Arbeitgebers 


 
41 Scheidet ein Arbeitnehmer aus einen Arbeitsverhältnis aus, auf dessen Grundlage der 


Arbeitgeber eine vertragliche Verpflichtung gegenüber seinen Arbeitnehmern eingegangen ist, 
diese z. B. gegen die Risiken „Leben“ (Tod, Erleben, Alter) sowie Berufsunfähigkeit zu 
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werden, sofern dieses durch Entgeltumwandlungen finanziert worden ist und unverfallbare 
Anwartschaften entstanden sind (§ 1b Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Betriebsrentengesetzes - 
BetrAVG). Das Bezugsrecht des ausgeschiedenen Arbeitnehmers darf in einem solchen Fall 
vom Arbeitgeber nicht mehr widerrufen werden (§ 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG). Der ausge-
schiedene Arbeitnehmer wird selbst Versicherungsnehmer, dem die Rechte und Pflichten aus 
dem Versicherungsverhältnis zustehen. Die Steuerfreiheit für die ab Fortführung gezahlten 
Versicherungsentgelte ergibt sich hinsichtlich der auf das Risiko „Leben“ (Tod, Erleben, Alter) 
entfallenden Anteile aus § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG, hinsichtlich des auf das Risiko 
„Berufsunfähigkeit“ entfallenden Anteils aus § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VersStG i. V. m. 
§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 VersStDV. Dies gilt ebenso bei einer durch den Arbeitgeber finanzierten 
Versicherung, wenn der ausgeschiedene Arbeitnehmer von seinem im Versicherungsvertrag 
eingeräumten Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen im Sinne des § 2 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BetrAVG Gebrauch macht (sog. versicherungsförmige Lösung). 
 


42 Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers von seinem 
nach § 8 Abs. 2 BetrAVG bestehenden Recht Gebrauch macht, in die vom Arbeitgeber abge-
schlossene Rückdeckungsversicherung als Versicherungsnehmer einzutreten und die Versi-
cherung mit eigenen Beiträgen fortsetzt. 
 
 
e. Der Versicherungsnehmer nimmt die Versicherung zur Deckung von Risiken einer 


Personengruppe und beansprucht die Versicherungsleistung nur für die Gruppen-
mitglieder 


 
43 Gruppenversicherungen, bei denen die Gruppenmitglieder einen eigenen unbedingten 


Anspruch oder ein Bezugsrecht hinsichtlich der Versicherungsleistung erhalten, erfüllen bereits 
die unter II. 2. a. (Rz. 19 ff.) beschriebenen Voraussetzungen und sind aus diesem Grund von 
der Steuer befreit. 
 


44 Darüber hinaus dienen Gruppenversicherungsverträge mittelbar der Versorgung der 
Risikoperson als Gruppenmitglied, wenn der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung 
für die Gruppenmitglieder beanspruchen kann. 
 


45 Beispiel: 
Der Vorsitzende eines Kegelvereins schließt anlässlich einer einwöchigen Reise der Vereins-
mitglieder eine Reisekrankenversicherung in Form eines Gruppenversicherungsvertrags ab. Im 
Vertrag ist vereinbart, dass im Versicherungsfall nur der Versicherungsnehmer die Versi-
cherungsleistung gegenüber dem Versicherer beanspruchen kann und die weitere Abwicklung 
vereinsintern erfolgen soll. 
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VersStDV). 
 
f. Die Versicherungsleistung besteht in einer vom Versicherer finanzierten Natural-


leistung  
 


47 § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 VersStDV verdeutlicht, dass auch solche Versicherungen der 
Versorgung der Risikoperson dienen, die den Versicherer verpflichten, im Versicherungsfall 
eine von einem Dritten gegenüber der Risikoperson zu erbringende Naturalleistung zu finan-
zieren. Dabei kommt es nicht darauf an, von wem der Dritte die Bezahlung seiner Naturalleis-
tung erhält: 
- vom Versicherungsnehmer, der seinerseits Kostenerstattung vom Versicherer erhält oder 
- vom Versicherer unmittelbar. 
 


48 Beispiel: 
Frau A schließt einen Versicherungsvertrag ab, demzufolge der Versicherer im Falle der 
vorübergehenden Pflegebedürftigkeit der A verpflichtet ist, für die Dauer der Pflege-
bedürftigkeit die Kosten für eine Pflegekraft zu übernehmen. 
 
g. Die Versicherungsleistung besteht in der Anleitung einer Person oder in der Finan-


zierung einer Anleitung einer Person zur Erbringung von Naturalleistungen gegen-
über der Risikoperson 


 
49 Die im Vertrag vereinbarte Versicherungsleistung kann auch in der Anleitung einer Person zur 


Erbringung von Naturalleistungen gegenüber der Risikoperson oder in der Finanzierung einer 
solchen Anleitung bestehen, beispielsweise im Rahmen einer Pflege(zusatz)versicherung. 
In einem solchen Fall kommt die Versicherungsleistung der Risikoperson zumindest mittelbar 
zu Gute. Die Ausführungen unter f. gelten entsprechend. 
 


50 Beispiel: 
Wie im Beispielsfall zu f. (Rz. 48) mit dem Unterschied, dass ein Freund die Pflege der A 
übernehmen würde, jedoch zuvor einen kostenpflichtigen Kurs besuchen müsste, um entspre-
chende Fähigkeiten zu erwerben.  
Ergebnis: Ist der Versicherer aus dem Versicherungsvertrag verpflichtet, die Kosten für den 
Kurs zu übernehmen, besteht Versicherungsteuerfreiheit des Vertrags gem.  § 4 Abs. 1 Nr. 5 
Buchstabe b i. V. m. § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 6 VersStDV.  
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3. Sachverhalte, die den Versorgungszweck unberührt lassen  
 
a. Organtransplantationen 
 


51 Eine Versicherung dient auch dann der Versorgung der Risikoperson, wenn diese Empfänger 
einer Organspende werden soll und die Versicherung im Fall der Organtransplantation Leis-
tungen an den Lebendorganspender erbringt. 
 
b. Einsetzen der Versicherung als Sicherungsmittel 
 


52 § 1 Abs. 6 Satz 3 VersStDV verdeutlicht, dass der für die Steuerfreiheit erforderliche 
Versorgungszweck der Versicherung unberührt bleibt, wenn die Rechte aus der Versicherung 
Gegenstand einer Sicherungsabtretung oder Verpfändung im Hinblick auf eine Verbindlichkeit 
der Risikoperson sind, oder wenn das Risiko der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, der Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit eines Kreditnehmers (der 
Risikoperson) zugunsten eines Kreditinstituts versichert wird. 
 
In diesen Fällen kommt die Versicherungsleistung im Versicherungsfall der Risikoperson mit-
telbar zu Gute. Gelangt die Versicherungsleistung an den Sicherungsnehmer (Gläubiger der 
Risikoperson), erfährt die Risikoperson eine entsprechende Entlastung von einer Verbind-
lichkeit. 
 


53 Beispiel 1: 
A schließt eine Baufinanzierung über 15 Jahre ab. Für den Fall, dass A während der Laufzeit 
des Kredits erwerbsunfähig wird, schließt er eine Restschuldversicherung ab, durch die der 
Versicherer verpflichtet ist, im Versicherungsfall die abgesicherten Kreditraten zu übernehmen.  
Ergebnis: Eine derartige Versicherung ist gem. § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b i. V. m. § 1 Abs. 6 
Satz 3 2. Fall VersStDV versicherungsteuerfrei.  
 


54 Beispiel 2: Leasingnehmer R schließt eine Versicherung ab, die im Fall von Berufsunfähigkeit 
oder hierdurch bedingter Umschulung für eine gewisse Zeit die Leasingraten an den Gläubiger 
weiterzahlt. 
Ergebnis: Auch hier erfährt die Risikoperson eine Befreiung von Verbindlichkeiten. Die Ver-
sicherung ist steuerfrei. § 1 Abs. 6 Satz 3 2. Fall VersStDV ist auf andere Gläubiger als Kre-
ditinstitute entsprechend anzuwenden. Entscheidend ist nicht die formale Stellung des Gläu-
bigers als Kreditinstitut, sondern die Befreiung der Risikoperson von einer Verbindlichkeit als 
ein der Versorgung dienender Zweck. 
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55 Wird hingegen eine andere Person als die Risikoperson von der Verbindlichkeit befreit, dient 
die Versicherung nicht der Versorgung der Risikoperson. 
 


56 Beispiel: Die Ein-Mann-GmbH mit dem alleinigen Gesellschafter R schließt eine Versicherung 
gegen Erwerbsunfähigkeit des Gesellschafters R ab. Das Bezugsrecht steht einem Kreditinstitut 
zu, das der GmbH ein Darlehen gewährt hat. 
Ergebnis: Im Versicherungsfall wird nicht R als Risikoperson, sondern die GmbH von einer 
Verbindlichkeit entlastet. Die Versicherung ist nicht von der Versicherungsteuer befreit. 
 
 
III. Steuerrechtliche Behandlung durch den Versicherer 
 
1. Anfängliche Beurteilung der Steuerfreiheit bzw. Steuerpflichtigkeit des Versiche-


rungsvertrages 
 


57 Die Beurteilung des Versicherers, ob der Versicherungsvertrag die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung erfüllt, ist im Zeitpunkt des Vertragsschlusses anhand der auf den Angaben des 
Versicherungsnehmers beruhenden Vereinbarungen vorzunehmen. 
 


58 Ist der Versicherungsvertrag nach den unter B. II. dargestellten Kriterien im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses als steuerbefreit zu beurteilen, ist der Versicherer nicht verpflichtet, laufend 
das Fortbestehen der die Steuerbefreiung begründenden Kriterien zu überprüfen. Vielmehr darf 
er, ohne insbesondere steuerstrafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen, die bei 
Vertragsschluss vorgenommene Beurteilung solange seiner steuerrechtlichen Behandlung zu 
Grunde legen, bis er Kenntnis von Umständen erlangt, die zu einer abweichenden steuerrecht-
lichen Beurteilung führen. 
 


59 Die Art und Weise der Kenntniserlangung ist dabei ohne Bedeutung. Kann der Versicherer eine 
erhaltene Information nicht eindeutig bewerten, kann er beispielsweise Informationen nach § 4 
Satz 2 Nr. 1 VersStDV unmittelbar vom Versicherungsnehmer einholen. 
 
1. Nachträgliche Beurteilung der Steuerfreiheit bzw. Steuerpflichtigkeit des Versiche-


rungsvertrages 
 


60 Ändern sich nach Vertragsschluss rechtserhebliche Umstände, die zu einer von der anfängli-
chen Beurteilung abweichenden versicherungsteuerrechtlichen Beurteilung führen, erfolgt die 
zutreffende steuerrechtliche Behandlung im Wege der Steuererstattung (§ 9 Abs. 2 VersStG) 
bzw. der Nachentrichtung der Steuer (§ 9 Abs. 5 VersStG).  
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61 Die Erstattung oder Nachentrichtung der Steuer erfolgt regelmäßig über den Versicherer. 


 
62 Ist gezahltes Versicherungsentgelt nachzuversteuern, ist der Versicherer zum Zweck der 


Steuerentrichtung berechtigt, die Steuer beim Versicherungsnehmer nachträglich einzufordern 
oder im Leistungsfall die Versicherungsleistung entsprechend zu kürzen (§ 9 Abs. 7 VersStG).  
 


63 Der Versicherer hat die Steuer in dem Anmeldungszeitraum anzumelden und zu entrichten, in 
dem der Nachzahlungsanspruch erfüllt worden ist. Dies gilt auch für sog. Sollversteuerer.  
 
b) Ausnahme 
 


64 Verweigert der Versicherungsnehmer rechtsgrundlos die Nachzahlung der Steuer an den 
Versicherer, kommt im Rahmen des Auswahlermessens eine unmittelbare Inanspruchnahme 
des Versicherungsnehmers als Gesamtschuldner (§ 7 Abs. 8 VersStG) durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern in Betracht. Der Versicherer kann dies formlos beantragen und hat in diesem 
Fall dem Bundeszentralamt für Steuern die rechtsgrundlose Zahlungsverweigerung des 
Versicherungsnehmers durch Vorlage des Schriftverkehrs mit dem Versicherungsnehmer 
glaubhaft zu machen, die für die steuerrechtliche Beurteilung maßgebenden Umstände zu 
benennen sowie die für die Geltendmachung der nachzuentrichtenden Steuer erforderlichen 
Daten zur Verfügung zu stellen. Erfüllt der Antrag diese Voraussetzungen, ist ihm regelmäßig 
stattzugeben. 
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C. Prüffragen zur Beurteilung der Steuerfreiheit 
 
I. Bestimmt sich die Steuerfreiheit der Versicherung nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a 


oder nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VerstG? 
 
1. § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a VersStG betrifft Versicherungen, durch die Ansprüche auf 


Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen im Fall des Todes, des Erlebens oder des Alters 
begründet werden. 


 
 Diese Versicherungen sind generell von der Steuer befreit. 
 
2.  § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b VersStG betrifft Versicherungen, durch die Ansprüche auf 


Kapital-, Renten- oder sonstige Leistungen im Fall der Krankheit, der Pflegebedürftigkeit, 
der Berufs- oder der Erwerbsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit 
begründet werden. 


 
 Diese Versicherungen sind unter der Voraussetzung von der Steuer befreit, dass die 


genannten Ansprüche der Versorgung der natürlichen Person, bei der sich das versicherte 
Risiko realisiert (Risikoperson), oder der Versorgung von deren nahen Angehörigen im 
Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes oder von deren Angehörigen im Sinne des § 15 der 
Abgabenordnung dienen. 


 
 Dies und damit die Steuerfreiheit ist zu bejahen, wenn eine der unter II. oder III. darge-


stellten Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
II.  Ist die Risikoperson Inhaber eines unbedingten Anspruchs oder eines Bezugsrechts?  
 
Versicherungsentgeltzahlungen sind in diesem Fall von der Versicherungsteuer befreit. Dies 
gilt auch, wenn es sich bei der Risikoperson um einen (nahen) Angehörigen des Versicherungs-
nehmers handelt. Die Steuerbefreiung beruht auf der Inhaberschaft von Rechten der 
Risikoperson gegenüber dem Versicherer; auf die Angehörigeneigenschaft kommt es insoweit 
nicht an. Die Steuerbefreiung bleibt daher auch dann erhalten, wenn sich während der Ver-
tragslaufzeit die Umstände dahingehend ändern, dass die Risikopersonen ihren Status als (nahe) 
Angehörige verlieren.  
 
Steht der Risikoperson weder ein unbedingter Anspruch noch ein Bezugsrecht zu, ist Ziff. III. 
zu prüfen. 
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zu Gute? 
 
Dies ist dann der Fall, wenn  
 
1. der Anspruch oder das Bezugsrecht einem gesetzlichen Vertreter der Risikoperson zusteht 


(siehe oben B. II.2.b. aa, Rz. 25 ff.), oder 
 
2. der Anspruch oder das Bezugsrecht einer Person zusteht, die die Versicherungsleistung für 


die Risikoperson treuhänderisch verwaltet (siehe oben B. II.2.b. bb, Rz. 31 ff.), oder 
 
3. der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung für die Risikoperson als (nahen) 


Angehörigen oder als Mitgliedglied einer Gruppenversicherung beanspruchen kann (siehe 
oben B. II. 2 c., Rz. 33 ff., und B. II. 2. e., Rz. 43 ff.) oder 


 
4. der Versicherungsnehmer gegenüber der Risikoperson im Versicherungsfall gesetzlich 


oder vertraglich zu Leistungen verpflichtet ist und die Versicherung der Finanzierung 
dieser Leistungen dient (siehe oben B. II. 2. d., Rz. 37 ff.) oder 


 
5. die Versicherungsleistung in der Finanzierung von Naturalleistungen besteht, die ein 


Dritter gegenüber der Risikoperson erbringt (siehe oben B. II. 2. f., Rz. 47 f.) oder 
 
6. die Versicherungsleistung in der Anleitung einer Person oder in der Finanzierung einer 


Anleitung einer Person zur Erbringung von Naturalleistungen gegenüber der Risikoperson 
besteht (siehe oben B. II. 2. g., Rz. 49 f.) oder 


 
7. die Versicherung im Fall einer Organtransplantation Leistungen an den Lebendorgan-


spender abdeckt (siehe oben B. II. 3 a., Rz. 51) oder 
 
8. die Versicherungsleistung von einem Sicherungsnehmer der Risikoperson beansprucht 


werden kann und die Risikoperson im Versicherungsfall eine unmittelbare Entlastung von 
einer Verbindlichkeit erfährt (siehe oben B. II. 3 b., Rz. 52 ff.). 


 
Im Auftrag 
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BETREFF  Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus 
(COVID-19/SARS-CoV-2) 


   
 GZ    IV A 3 - S 0336/20/10001 :025 


DOK  2020/1346856 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


In weiten Teilen des Bundesgebietes entstehen durch das Coronavirus weiterhin beträchtliche 
wirtschaftliche Schäden. Es ist daher angezeigt, den Geschädigten durch eine angemessene 
Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegen-
zukommen.  
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt daher im Hinblick auf 
Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden, 
ergänzend zum BMF-Schreiben vom 19. März 2020 - IV A 3 - S 0336/19/10007: 002 
(BStBl I S. 262) Folgendes: 
 
1. Stundung im vereinfachten Verfahren 
 
1.1 Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen 


Steuerpflichtigen können bis zum 31. März 2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse 
Anträge auf Stundung der bis zum 31. März 2021 fälligen Steuern stellen. Die 
Stundungen sind längstens bis zum 30. Juni 2021 zu gewähren. § 222 Satz 3 und 4 AO 
bleibt unberührt. 
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für die bis zum 31. März 2021 fälligen Steuern im Zusammenhang mit einer angemes-
senen, längstens bis zum 31. Dezember 2021 dauernden Ratenzahlungsvereinbarung 
gewährt werden.  


 
1.3 Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)Stundungen nach den 


Ziffern 1.1 und 1.2 sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Die Anträge sind 
nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden 
wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. 
 


1.4 Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet 
werden.  


 
2. Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen (Vollstreckungsaufschub) im 


vereinfachten Verfahren  
 
2.1 Wird dem Finanzamt bis zum 31. März 2021 aufgrund einer Mitteilung des 


Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner nachweislich 
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll bis zum 
30. Juni 2021 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. März 2021 fällig 
gewordenen Steuern abgesehen werden.  


 
In diesen Fällen sind die im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 
entstandenen Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen.  
 


2.2 Bei Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung ist in den Fällen der Ziffer 2.1 eine 
Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs für die bis zum 31. März 2021 fälligen 
Steuern längstens bis zum 31. Dezember 2021 einschließlich des Erlasses der bis dahin 
insoweit entstandenen Säumniszuschläge möglich.  
 


2.3 Die Finanzämter können den Erlass der Säumniszuschläge durch Allgemeinverfügung 
(§ 118 Satz 2 AO) regeln.  


 
3. Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren  


 
Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen 
Steuerpflichtigen können bis zum 31. Dezember 2021 unter Darlegung ihrer 
Verhältnisse Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer 2021 stellen. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind keine 
strengen Anforderungen zu stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil 
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nachweisen können.  
 


4. Stundung, Vollstreckungsaufschub und Anpassung von Vorauszahlungen in 
anderen Fällen 
 


 Für Anträge auf (Anschluss-) Stundung oder Vollstreckungsaufschub außerhalb der 
Ziffern 1.1 und 1.2 bzw. 2.1. und 2.2 sowie auf Anpassung von Vorauszahlungen 
außerhalb der Ziffer 3 gelten die allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Dies 
gilt auch für Ratenzahlungsvereinbarungen über den 31. Dezember 2021 hinaus. 


 
Dieses Schreiben ergänzt das BMF-Schreiben vom 19. März 2020  
- IV A 3 – S 0336/19/10007: 002 - (BStBl I S. 262). 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - 
Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - Übersicht - BMF-Schreiben / 
Allgemeines zum Download bereit. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/






  


 


Anlage 


 


 


Gleich lautende Erlasse 


der obersten Finanzbehörden der Länder 


zu 


gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des  


Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 


 


vom 25. Januar 20211 


 


Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Berück-


sichtigung der Auswirkungen des Coronavirus bei der Festsetzung des Gewerbesteuermess-


betrages für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG), Folgendes: 


 


Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG kann auch das Finanzamt bei Kenntnis veränderter 


Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die 


Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt insbesondere für die 


Fälle, in denen das Finanzamt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen 


anpasst (R 19.2 Abs. 1 Satz 5 GewStR). Vor diesem Hintergrund können nachweislich 


unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffene Steuerpflichtige bis zum 


31. Dezember 2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des 


Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen stellen. Bei der Nachprüfung 


der Voraussetzungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Diese Anträge sind nicht 


deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im 


Einzelnen nachweisen können. Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuer-


messbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist die betreffende Gemeinde hieran bei 


der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden (§ 19 Abs. 3 Satz 4 


GewStG). 


 


Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen 


Zusammenhang mit Auswirkungen des Coronavirus, dass diese an die Gemeinden und nur 


dann an das zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und Erhebung der 


Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist (§ 1 GewStG und R 1.6 


Abs. 1 GewStR). 


 


 


                                                 
1 Ersetzt die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19. März 2020 (BStBl I 2020 


S. 281). 
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Steuern 


Herabsetzung der Sondervorauszahlung zur Umsatzsteuer auch im 


Jahr 2021 


Unmittelbar zu Beginn der Corona-Pandemie wurden auf dem Gebiet des 


Steuerrechts weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftlichen Folgen 


abzufedern und den betroffenen Unternehmen kurzfristig Liquidität zur Verfügung zu 


stellen. Viele der steuerlichen Hilfsmaßnahmen, die bis zum Jahresende 2020 


befristet waren, sind bereits verlängert. Heute gab Finanzministerin Doris Ahnen 


bekannt, dass die Sondervorauszahlung zur Umsatzsteuer auch für das Jahr 2021 auf 


Antrag bis auf null herabgesetzt werde. 


„Gerade in der aktuellen Lage, in der viele Unternehmen erneut von starken 


Einschränkungen betroffen sind, ist es wichtig, Liquiditätshilfen zur Verfügung zu 


stellen. Die Sondervorauszahlung zur Umsatzsteuer auf Antrag bis auf null 


herabzusetzen, hat sich als Hilfsmaßnahme im Jahr 2020 bewährt. Bund und Länder 


haben daher entschieden, auch im Jahr 2021 auf die Sonderauszahlung zu 


verzichten, was den von der Pandemie betroffenen Unternehmen jetzt mehr Liquidität 


verschafft,“ erklärte Ahnen.  


Die Sondervorauszahlung zur Umsatzsteuer kann für das Jahr 2021 auf bis zum 31. 


März 2021 eingegangenen Antrag (z. B. auf null) herabgesetzt werden. 


Voraussetzung ist, dass das Unternehmen unmittelbar und nicht unerheblich 


wirtschaftlich negativ von der aktuellen Corona-Krise betroffen ist. Dies ist in dem 


Antrag darzulegen. Das BMF wird zeitnah die FAQ „Corona“ (Steuern) entsprechend 


auf seiner Homepage anpassen. 
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